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Einteilung. 

Rußland hat der öffentlichen Meinung Europas und den drin— 

genden Vorſtellungen Oeſterreichs nachgegeben, feine Propoſitionen 

wurden ohne Gegenvorſchläge angenommen. Das unterzeichnete Pro— 

tokoll der Großmächte, dann die zu erfolgende Eröffnung des Kongreſſes 

in Paris ſetzen den Friedensſchluß auf eben dieſen Grundlagen 

außer Zweifel. 

Dieſe Präliminar-Punkte enthalten und ſollen Alles enthalten, 

was nicht nur die ſchwebenden Fragen des Augenblickes erledigt, 

ſondern ſie müſſen auch volle Garantie bieten, daß nicht neue Ver— 

wicklungen die kaum bewerkſtelligte Ruhe der Welt wieder ſtören. 
Die bedrohte Integrität der Türkei und die daraus folgende 

Gefahr für das Gleichgewicht Europas waren die Urſachen des 

blutigen Krieges; dieſe Gefahr zu beſeitigen und die Integrität der 
Türkei zu ſichern, iſt der Zweck des Friedens. 

Damit alſo der Erſatz für ſo viele Menſchen und Geldopfer 

vollkommen erreicht ſei, müſſen die Friedenspunkte Alles enthalten, 

was jene Integrität vollkommen ſicherſtellt, ja noch mehr, und als 

das einzige Kriterium ihrer Zweckmäßigkeit, ſie müſſen praktiſch durch— 

führbar ſein. 

Unterſuchen wir alſo dieſe Präliminar-Punkte, wie ſie uns 

die amtliche „Wiener Zeitung“ ihrem vollen Inhalt nach authentiſch 
gebracht hat, in Bezug auf jene Anforderung, wie ſie die öffentliche 

Meinung Europas von ihnen erheiſcht *). 

n a? - . *) Prineipautes Danubiennes. 

Abolition complete du Protectorat Russe, 

La Russie n’exercera aucun droit particulier ou exelusif de pro- 

tection ou d'ingérence dans les affaires interieures des Prineipautes 

Danubiennes. 
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Obgleich alle Punkte ihrem Geiſte nach dahin zielen, die 

Gefahren zu beſchwören, welche die Integrität der Türkei bedrohen, 

ſo ſehen wir doch einen weſentlichen Unterſchied in der Richtung, 

nach welcher ſie dieſen Gefahren entgegentreten. Wir ſehen drei 
Punkte, welche die von Außen möglichen beſeitigen ſollen, wir ſehen 

aber auch einen, der die im Innern der Türkei ſelbſt für den Beſtand 

dieſes Reiches gefährlichen Elemente in Rechnung bringt. 

Les principautés conserveront leurs privileges et immunités sous la 

suzeraineté de la Porte, et le Sultan, de concert avec les Puissances 

contractantes, accordera, en oulre, à ces Prineipautes ou y confirmera 

une organisation intérieure conforme aux besoins et aux voeux des 

populations. 

D’accord avec la Puissance suzeraine, les principautés adopteront 

un systeme defensif permanent réclamé par leur situation geographique ; 

aucune entrave ne saurait étre apportée aux mesures extraordinaires de 

delense qu'elles seraient appelées A prendre pour repousser toute 

agression elrangere, 

En echange des places fortes et territoires occupés par les 

armees Alliees, la Russie consent ä une rectification de sa frontière 

avec la Turquie Européenne. Cette frontiere, ainsi reclifide d'une 

maniere conforme aux interels generaux, parlirait des environs de 
Chotyn, suivrait la ligne de montagnes qui s’etend dans la direction 

Sud-Est, et aboulirait au lac Salzyk. Le tracé serait definitivement 

réglé par le traité de paix et le territoire concédé retournerait aux 

Prineipautes et à la suzeraineté de la Porte. 

Danube. 

La liberté du Danube et de ses embouchures sera eflicacement 

assurée par des institutions Européennes dans lesquelles les Puissances 

contractantes seront également représentées sauf les positions particuliè— 

res des riverains qui seront réglées sur les prineipes établis par l'acte 

du Congres de Vienne en matiere de navigation fluviale. 

Chacune des Puissances contractantes aura le droit de faire 

stationner un ou deux bätiments de guerre légers aux embouchures du 

fleuve, destinés A assurer l’ex&eution des réglemèns relatifs à la liberté 

du Danube, 

Mer Noire. 

La Mer Noire sera neutralisee. Ouvertes à la marine marchande 
de toutes les nations, ses eaux resterönt interdites aux marines militaires. 

Rar consequent il n'y sera ni erde ni conserv& d’arsenaux mili- 

taires maritimes. 

S 



Die Frage über die Neutralität des ſchwarzen Meeres, über 

die Donau-Mündungen, ſelbſt jene über das Protektorat der Fürſten— 

thümer gehören in die Kategorie der äußeren Fragen — denn — 
bei der Autonomie, die man den letzteren zu geben beabſichtiget, bei 

der Beſeitigung des einen gefährlichen Protektorats, wird ihr Ver— 
hältniß zum osmanischen Reiche immer mehr ein internationales, die 

Fragen des innern türkiſchen Staatsrechtes wenig berührendes bleiben, 
und ich glaube mit Recht dieſen Punkt zu den äußeren Fragen 

rechnen zu können. 
Der vierte Punkt jedoch, welcher Garantien der Chriſten und 

ihrer Rechte übernimmt, behandelt ausſchließlich die innern Fragen 

und enthält trotz der ſchonenden Form, aus Rückſicht für die Würde 
des ſouveränen Staates, die Verpflichtung von Seite der Großmächte, 

die Türkei zu reformiren; alſo ein zwar in ſchonender Form gefaß— 

La protection des interets commerciaux et maritimes de toutes 

les nations sera assurée, dans les ports respectifts de la Mer Noire, 

par l’etablissement d'institulions conformes au droit international et 

aux usages consaeres dans la maliere. 

Les deux Puissances riveraines s’engageront mutuellement à n'y 

entrelenir que le nombre de bätimens légers d'une force determinde, 

necessaire au service de leurs eötes. La convention qui sera passee 

entre elles à cet effet sera, apres avoir été préalablement agrede par 

les Puissances signataires du traité général. anne xée audit traité et 

aura meme force et valeur que si elle en faisait partie intégraute. 

Cette convention séparée ne pourra étre ni annulee ni modiſiée sans 

l'assenliment des Puissances signalaires du traité general, 

La clöture des Detroits admettra P'exception applicable aux sta- 

t ionnaires mentionnée dans Particle preeedent. 

Populations ehreliennes sujettes de la Porte. 

Les immunites des sujets Rajahs de la Porte seront consacrees 

sans atteinte à lindependance et à la dignité de la couronne du Sultan, 
Des deliberalions ayant lieu entre l’Autriche, la France, la Grande 

Bretagne et la sublime Porte afin d'assurer aux sujets Chrétiens du Sul- 

tan leurs droits religieux et politiques. la Russie sera invitde à la paix. 

A s'y associer, 

Conditions parbieulieres. 
Les Puissanees belligerantes réservent le droit qui leur appartient 

de produire dans un interet Européen des conditions parlieulieres en sur 

des quatre garanlies, 

1 * 
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tes und durch die Nothwendigkeit zu rechtfertigendes Geſtändniß, 
aber doch das Geſtändniß, daß die Pforte den innern 

Verpflichtungen ihrer Souveränität nicht nachzukom— 
men vermöge. 

Iſt es nun ein nach der Lehre von internationalen Verträgen 

anerkannter Grundſatz, daß die Nichtrealifirung oder die Unmöͤglich— 

keit der Einhaltung eines Vertrags-Punktes die Invalidirung des 
ganzen Vertrages möglich macht, ſo iſt ohne Zweifel die Unterſuchung, 

ob alle Punkte praktiſch durchführbar ſind, von höchſter Wichtigkeit. 

Nun iſt es klar, daß die Neutraliſirung des ſchwarzen Meeres, 
die Freiheit der Donau, die Frage der Donaufürſtenthümer in dem 

Moment, als Rußland den Frieden unterſchreibt und die Bedingungen 
angenommen hat, gelöſt, alſo auch praktiſch durchgeführt ſind. 

Und die Garantie iſt geleiſtet, in ſofern und in ſolange als 

Friedensſchlüſſe einen Staat, welcher der Natur ſeiner Lage nach zur 

agreſſiven Politik getrieben iſt, binden können. Sie iſt aber auch voll— 

ſtändig, in ſoweit dieſe Friedensſchlüſſe die Geſetze der Weltgeſchichte 

beſchränken, und dem Entwicklungsgange großer, durch Einheit der 
Nationalität kompakter Staaten ein „Halt“ gebieten können. 

Anders iſt es mit dem vierten Punkte. Zwiſchen der theo— 

retiſchen Redaktion und der praktiſchen Durchführbarkeit befindet ſich 

eine ſehr breite Kluft. Und doch iſt ſeine Durchführung für das 
Beſtehen der Türkei eine ſo unzweifelhafte Bedingung, daß er mehr 
als alle andern die Aufmerkſamkeit der Staatsmänner in Anſpruch 

zu nehmen berechtigt iſt, um ſo mehr, als uns jedes Blatt osmaniſcher 

Geſchichte lehrt, daß alle ihre äußeren Verwicklungen und Kriege 
der neuen Zeit einzig in dieſem Verhältniſſe der Chriſten zum osma— 

niſchen Staate ihren letzten Ausgangspunkt fanden. 
In wie ferne alſo die Durchführung zur Gleichſtellung der 

Chriſten möglich, alſo die Reform der Türkei durchführbar erſcheint, 

welche Hinderniſſe ſich ihm entgegenſtellen können und zweifelsohne 

auch entgegenſtellen müſſen, endlich welcher Weg nach unſerer Anſicht 

bei dieſen Reformen einzuſchlagen wäre, dieſes zu erörtern, iſt der 

Zweck nachfolgender Blätter. 



Erster Absıhmitt. 

Pour qu'un gouvernement se fonde, il ne 

suffit pas que chaque jour il empeche la société 

de perir, il faut qu'il delivre la société de la 

crainte quotidienne de perir, et qu'il lui ouvre 

les perspectives d’une vie tranquille et longue. 

Washington par Guizot. 
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Der Verfall der Türkei. 

Bevor ein Arzt einem Kranken Mittel zu ſeiner Heilung ver— 

ordnet, muß er die Diagnoſe ſtellen und dem Grund der Krankheit 

nachzuſpüren ſuchen. 

Nur wenn er dieſen gefunden, kann er entſprechende Arzeneien 

anwenden, und davon einen wahrſcheinlichen Erfolg hoffen. 

Bevor der Staatsmann einen verfallenden, alſo kranken Staat 

reformiren will, muß er den wahren Grund ſeines Siechthums 

genau erfaßt haben. 

Der langſame, aber unzweifelhafte Verfall der Türkei während 

der letzten hundert Jahre iſt aber ein für die ganze Welt augen— 

fälliges Faktum, und ſeit mehreren Decennien arbeiten engliſche, fran— 

zöſiſche, deutſche und ruſſiſche Heilkünſtler, theils mit aufrichtigem, 
theils mit ſchadenfrohem Eifer daran, die Heilung zu vollbringen. 

Allein allen dieſen Bemühungen merkt man es ab, daß die hoch— 
weile Fakultät der Staatsmänner über den Sitz des Uebels nicht 

recht einig geworden, und ſo unterliefen zeitweiſe ganz auffallende 

Receptfehler, wie der bekannte Aderlaß bei Navarin. 

Daß man das Uebel als heilbar, alſo den hereinbrechenden 

Verfall der Türkei als nicht unabwendbar betrachtete, beweiſen wohl 

die Bemühungen in den letzten zwei Jahren; denn die erſten Größen, 
welche zur Stunde das Staatsruder Europas mit kräftiger Hand 

führen, hätten ſonſt wohl kaum gegen das „Verdikt“ des Weltgeiſtes 

an die Waffen appellirt. 
Unſere Aufgabe bleibt es daher, ſowohl die Urſache dieſes Ver— 

falles, als die Mittel, die man bis jetzt angewendet, die man anwenden 
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will, und endlich die einzigen, die man anwenden kann, einer durch— 
greifenden Betrachtung zu unterziehen. 

Die Türkei bietet in ihrem jetzigen Stadium ſo viele Ver— 

gleichungspunkte mit anderen Reichen dar, welche von dem Schau— 

platze der Geſchichte abgetreten ſind; namentlich aber zeigt fie mit 

dem Römiſchen und Byzantiniſchen ſo ſchlagende Aehnlichkeiten, daß 

man unwillkürlich bei der Gleichartigkeit der Erſcheinungen auch 
auf gleiche Urſachen zu ſchließen ſich berechtigt glaubt. Man ſieht 

eine Race, die ſich überlebt und in mancher Beziehung viel von 
ihrer urſprünglichen Kraft verloren hat; man ſieht ferner eine Anarchie 
der Gewalten, endlich eine allgemeine Schwäche des Staates über— 

haupt, und eine tiefe Korruption der übrigen Gewalthaber, deren 

erſchreckende Demoraliſation alle Schichten der Geſellſchaft durchdringt. 

Man ſucht alſo in dieſer Erſcheinung die Urſache dieſes Ver— 

falls als nothwendige Folge. 

Es ſind auch die Parallelen, welche man insbeſondere zwiſchen 

einzelnen Perioden byzantiniſcher und osmaniſcher Geſchichte aufſtellen 

kann, zu einladend, als daß man nicht in den Irrthum, aus ähn— 

lichen Urſachen wie dort den Verfall zu folgern, verfallen ſollte. 

Zu den mit unerhörter Grauſamkeit vollzogenen Blendungen 

und Ermordungen der Prinzen aus dem Hauſe der Comnenen und 

Paleologen, bieten die Prinzenmorde des Serails vollkommene Sei— 
tenſtücke dar. Die Zügelloſigkeit der griechiſchen Söldner und die 

der Janitſcharen zeigen dasſelbe Reſultat gewaltſamen Kaiſerſturzes 

und Herrſchermordes — der Comnene Andronicus und Osman II., 

Iſaak Angellus und Ibrahim J. traten als die bedauerungswürdigen 
Helden desſelben blutigen Trauerſpieles auf. Die Imperatoren und 

Sultane kaufen ihre Throne durch die Geſchenke an die Soldateska. 

Die Aufſtände der aſiatiſchen Statthalterſchaften unter Michael 
Paleologus, die Aufſtände Serbiens, Bosniens, Pasvan Oglus und 

der Mameluken unter Selim III., find nur verſchiedene Scenerien 

eines und desſelben erſchütternden Schauſpieles. 

Wie ſollte die Fruchtloſigkeit der Reformen von Byzanz unter 

Andronicus, dem dritten Paleologus, nicht zur Folgerung einladen, 
daß jene von Selim III, Mahmud II. und Abdul-Medſchid vielleicht 

dasſelbe Schickſal zu fürchten haben. 

Und doch ſtellten dieſe hiſtoriſchen Analogien in ihrer Ender— 
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ſcheinung eine große Verſchiedenheit dar; Dort fällt ein ent 

nervtes Volk — durch mächtige Eroberer gedrängt — 

hier ein noch kräftiges Volk von mächtigen Nachbars— 

Staaten gehalten. 8 
Als Allarich der J. vor dem Thore Roms ſtand, zählte dieſes 

eine Million zweimalhunderttauſend Einwohner, und keiner dachte 

und wagte den Widerſtand; man ſuchte Heil in ſeinen Schätzen; 

denn die Nachkommen der früheren Helden waren Feiglinge ge— 
worden. 

Als Mohamed II. Konftantinopel nahm, war Kaiſer Konſtan— 

tin der einzige Held der Griechen, ſonſt kämpften nur Genueſer und 

Söldner den letzten Kampf der Unabhängigkeit; — das Volk von 

Byzanz handelte ſo feig wie das römiſche unter Honorius. 

Aber ſelbſt die Belagerung der kleinſten türkiſchen Stadt zeigt 

von dem glänzenden Muth der Osmanlis; Siliſtria, Cſetate und 
Oltenizza haben dieß auch jetzt glänzend bewährt. 

Griechen und Römer waren ſittenlos unmäßig und ungläubig 
geworden — wer hingegen den heutigen echten Osmanli (nicht den 

Renegaten) kennt, der muß zugeſtehen, daß er jetzt eben ſo nüchtern, 

ſo mäßig und gottesfürchtig iſt, wie ſeine Vorfahren zur Zeit Soli— 

man's II., und daß ſich daher die Sitten des Individuums wenig 
verändert haben. 

Bei dem ganzen Auflöſungsprozeſſe dringt ſich dem Beobachter 

überdieß eine ganz beſondere Erſcheinung auf. 

Dort waren es überverfeinerte Staaten, welche 
der gewaltſame Kontakt mit dem urkräftigen Bar— 

barismus zum Falle brachte — hier ſehen wir einen 

relativen Barbarismus, der in der Berührung mit 
der Civiliſation beinahe zu Grunde geht. 

Und zwar ſehen wir bei den Türken Schritt für Schritt und 
in dem Maße die Auflöſung beſchleunigt, als ſie dieſe Civiliſation 
geltend zu machen trachten. 

Ja, wenn man den Gang der Reformverſuche ſeit Selim III. 

verfolgt, ſo findet man auch wirklich, daß jede neue Reform den Ver— 

fall nur beſchleunigt hat. 

Und die Türkei war nach der fruchtloſen Einführung der ſo— 

genannten „neuen Ordnung“ unter Selim, nach der Vertilgung der 
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Janitſcharen unter Mahmed II. bis auf den Hattiſcherif von Gül— 
hané in derſelben Proportion aus ihren Fugen gerathen, als dieſe 
Maßregeln ſie ſtärken ſollten; ſo zwar, daß man zu dem parador 
ſcheinenden Ausſpruche gelangen muß: daß die Türkei eben 
an den Reformen zu Grunde gehet — oder mit andern 
Worten: daß, wenn die Türkei in ihrem urſprüngli— 
chen Zuſtande moh amedaniſchen Staatslebens ge 
blieben wäre, ſie zwar nie ihre frühere Macht erlangt 
haben würde, aber doch im Verhältniß zum jetzigen 
Zuſtande relativ ſtärker daſtehen dürfte, als jetzt es der 
Fall iſt. ö 

Es ſcheint ſomit, als wenn etwas in dem Weſen dieſes Vol— 
kes liegen müßte, das jeden anzubahnenden Fortſchritt unbedingt 
ausſchließt. 

Dieſes liegt auch wirklich vor, aber nicht im Weſen des In— 
dividuums, ſondern im Geiſte jener Grundſätze und Anſchauungen, 

welche die türkiſche Geſellſchaft gebildet, und die im diametralen Ge— 

genſatze mit unſern chriſtlichen ſtehen; ſo daß man mit Recht be— 

haupten darf: die Türkei gehe nicht an der Bildungsunfähigkeit des 
Individuums, eben ſo wenig an der allgemeinen Degeneration der 
Race, ſondern vielmehr an den Widerſprüchen des Korans 

mit dem Chriſtenthume unaufhaltſam zu Grunde, und daß 
alſo in dem Einfluſſe des Korans auf die Sitten des Volkes 

und auf die Geſtaltung des Staates die eigentliche und 

einzige Urſache des Verfalles zu ſuchen iſt. 



Erſcheinungen des Verfalles und Einfluß des Korans 

auf dieſelben. 

Ich will in kurzen Zügen die Haupterſcheinungen des Ver— 
falles vorführen und zeigen, wie die Dogmen des Korans die Grund— 
urſachen dieſer Erſcheinungen bilden. 

Dieſe Haupterſcheinungen, aus denen ſich Alles, was auf den 

Staat verderblich einwirkt, leicht ableiten läßt, kann man in wenigen 

Punkten zuſammen ſtellen. Sie ſind: 

a) Ein gänzliches Abſchließen gegen fremde Ideen und Einflüſſe, 

Intoleranz und übermäßige Selbſtüberſchätzung des Türken — dieß 

waren die Urſachen einer Stabilität, welche bei dem Fortſchritte 

rings um ihn her, dem Verfalle fortwährend in die Hände arbeiten 

mußten. 

5) Ein gänzlicher Mangel des Begriffes von bürgerlicher Ehre. 

Dadurch wird jede Achtung der Geſetze, der Perſonen und des 

Eigenthums faſt unmöglich gemacht, und zugleich einer Korruption 
Thür und Thor geöffnet, welche eine Staats-Adminiſtration nach 

europäiſchen Begriffen gänzlich ausſchließt. 

6) Eine Verarmung, welche in allen Klaſſen von Jahr zu 

Jahr bedrohlichere Proportionen annimmt, und den zwar nicht aus— 

geſprochenen, aber faktiſch beſtehenden Staatsbanquerott herbeigeführt hat. 

d) Eine nummeriſche Abnahme des türkiſchen Stammes, die fo 

bemerklich und raſch vor ſich geht, daß in einer arithmetiſch genau 
zu beſtimmenden Zeit fein gänzliches Verſchwinden außer Zweifel fteht. 
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Da die Türken ihre Macht auf das Schwert, alſo die 

materielle Kraft gegründet haben, fo iſt die num me— 
riſche Abnahme der osmaniſchen Bevölkerung ein 
weſentlicher Faktor des Verfalles. 

Indem der Koran die Polygamie, den Fatalismus, die Recht— 

mäßigkeit des Sclaventhums und die Pflicht der Bekämpfung ande— 

rer Konfeffionen bis zur Unterwerfung oder Bekennung des Islams, 

als Hauptdogmen aufſtellte, mußte er nothwendigerweiſe obige Er— 

ſcheinungen des Verfalles herbeiführen. 

Schon die Polygamie allein, im Gegenſatze zu unſerer chriſt— 

lichen Ehe, reicht durch die Ausſchließung des moraliſch- rechtlichen 
Begriffes von Familie hin, um zwiſchen der Geſetzgebung eines mo— 

hamedaniſchen Staates und unſerer europäiſch-chriſtlichen Legislatur 

eine kaum auszufüllende Kluft zu begründen. Der Einfluß der Po— 

lygamie auf die Sitten des Volkes und auf die Erziehung, muß bei 

der Wechſelwirkung, die zwiſchen Sitten und Geſetzen obwaltet, noth— 
wendigerweiſe das Aufkommen europäiſcher Geſetze, welche 

im Begriffe der Familie eine weſentliche Grundlage 

ihrer Entwicklung beſitzen, faſt unmöglich machen, um ſo 

mehr aber die vereinigte Wirkung aller dieſer Widerſprüche zuſam— 

mengenommen. 

Der chriſtliche Staat anerkennt die perſönliche Freiheit und 
freie Selbſtbeſtimmung; denn auf dieſen ruht im Abendlande Sitt— 

lichkeit — Recht — und Betriebſamkeit. 

Indem die Sclaverei das Eine raubt und der Fatalismus das 

Zweite negirt, nehmen ſie die Grundlagen aller ſtaatlichen Entwick— 

lung und hemmen jede Civiliſation. 

Es hat ſich das große ſtaatsgeſellſchaftliche Verderbniß, welches 

mit dem Beſtehen der Sclaverei verknüpft iſt, in der Türkei auf das 

Traurigſte bewährt. 

Die Sitten der Türken, welche durch das Verhältniß zu 
ihren Selaven und zu den ihnen faſt gleichgemachten Rajah ent— 
menſcht worden ſind, nahmen dadurch auch einen Charakter der 

Härte und Intoleranz gegen alle Fremden an, und da ſie dieſe nicht 

beherrſchen konnten, ſo ſchloſſen ſie ſich wenigſtens hermetriſch von 

ihnen ab. 



Die Sclaverei mußte auch ſtaatsökonomiſch verderblich wirken, 
und war nebſt dem Fatalismus, der eben Alles gehen ließ wie es 

ging, ohne der Selbſtbeſtimmung Spielraum zu gewähren, die Ur— 
ſache der allgemeinen Armuth. 

Die Sclaverei war es hauptſächlich, welche die Vereinigung 
der Intereſſen zwiſchen Armen und Reichen, und das Aufkommen 

einer Mittelklaſſe verhinderte. 

Der Reiche, welcher Sclaven und Rajah genug beſaß, entbehrte 

der Arbeit der Armen, und Letzterer hatte in keiner Weiſe einen Vor— 

theil vom Vermögen des Erſteren. Es gewöhnte ſich der Muſelmann, 

die Arbeit der Sclaven und Rajah als eine verächtliche anzuſehen, 

und entzog ſich jeder perſönlichen Anſtrengung, indem er nur das 

Kriegshandwerk als das eines Muſelmannes würdige anſah. — Und 

ſo kam es, daß nur ſehr wenige Gewerbe von Türken betrieben wur— 

den — und dieſe auch ſo ziemlich auf der Stufe primitiver Manu— 

faktur⸗Entwicklung geblieben ſind. — Nicht nur wurde aller Wett— 

eifer und der Trieb in Künſten und Gewerben Verbeſſerungen einzu— 

führen, dadurch unterdrückt; ſondern man wurde dadurch in der 

Türkei veranlaßt, alle nützlichen Beſchäftigungen mit Geringſchätzung 
anzuſehen. 

In Bezug auf den Mangel des Begriffes von Ehre, der 

Grundtugend monarchiſcher Staaten nach Montes— 

quien, haben Polygamie und Fatalismus im gleichen Maße ver— 

derblich gewirkt. Sie haben in der Türkei jene bedauerliche Begriffs— 

verwirrung über Mein und Dein erzeugt, welche heutzutage noch die 

Alliirten bei der Controle der aus ihrer Anleihe gefloſſenen Gelder 

zur Verzweiflung bringt. 

Durch die Polygamie entſteht eine große Anzahl von Kindern, 

die nicht im Verhältniſſe zu dem Vermögen des Vaters ſteht, und 

dadurch eine ordentliche Erziehung unmöglich macht — Es entſteht 

ein unendlicher Unterſchied in der Behandlung dieſer Kinder von Seite 

des Vaters, die jene der begünſtigſten Weiber vorziehen, und mit Zu— 

rückſetzung der übrigen zu deren Gunſten das Vermögen dotiren. 

Vernachläſſigt in der Erziehung, aller Begriffe der Moral entbehrend, 
erbittert durch die ungerechte Bevorzugung der Günſtlinge — treten 
ſie in die Geſellſchaft ohne Bande der Liebe zum älterlichen Hauſe 
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— alſo eines mächtigen Motivs entbehrend, das ſie zum redlichen 
Handeln anſpornen würde — denn es iſt Niemand, deſſen Gefühle 
ſie zu ſchonen, Niemand, deſſen ehrlichen Namen ſie durch ihr mora— 

liſches Benehmen zu erhalten berufen wären. Es entſteht alſo da— 

durch ein gefährliches Proletariat, das der wichtigſten Triebfedern 
redlichen Handelns — entbehrt. 

Angewieſen alſo, ſich um jeden Preis eine Stellung zu ver— 

ſchaffen, iſt es natürlich, daß die Wahl der dazu fuͤhrenden Mittel 

nicht ſehr gewiſſenhaft geprüft wird. Kömmt noch der Fatalismus 

hinzu, der das Individuum für das gute oder böſe Ende grundſätzlich 

außer Verantwortung und außer Sorge läßt, ſo kann man die Idee 
perſönlicher Ehre, nach unſeren Begriffen, kaum in der Türkei ſuchen. 

Es gibt auch wirklich in dieſem verwahrloſten Lande — Dank 

ſei es dem Koran —weder in den türkiſchen Geſetzen, noch in 

den Anſchauungen des Volkes eine infamirende Strafe. 

Der Paſcha oder Kadi, welcher geſtern wegen Diebſtahls zur 
Zwangsarbeit verurtheilt wurde, wird heute nach überſtandener Strafe 
in die Geſellſchaft wieder als mackellos aufgenommen. 

Und kömmt er, was oft geſchieht, wieder ins Amt, ſo erfreut 

er ſich ganz desſelben Anſehens wie früher. Der Sohn eines Räu— 

bers, der am Galgen geſtorben, findet es ganz natürlich, auf dem 

Leichenſteine des Hingeſchiedenen dieſes Emblem ſeiner Todesart gra⸗ 

viren zu laſſen, nebſt ausführlicher Beſchreibung der That, warum 
er hingerichtet — ſo wie man bei uns Wappenſchilder auf Marmor 
eingräbt und dadurch glänzende Heldenthaten verewigt — denn 

der Fatalismus predigt eben, daß in dieſem tragiſchen Ende und 

in dieſer grauſamen Strafe eine Vorherbeſtimmung laut Gottes Rath— 

ſchluſſe lag. 
Der Verfaſſer hat es ſelbſt als Auge- und Ohreh gebe erfah⸗ 

ren, daß der Statthalter einer der größten Provinzen des Reiches 
die Feuer-Aſſekuranz der Trieſter Geſellſchaft aus dem Grunde nicht 

zulaſſen wollte, weil, wie er ſagte: „der Menſch gar nicht das 

Recht habe, Denjenigen vor Schaden zu bewahren, den 
Gott ſtrafen wolle.“ — Und wem iſt es endlich nicht bekannt, 
wie die grenzenloſe Sorgloſigkeit vor jeder Gefahr, wie z. B. bei der 

oft vorkommenden Peſtſeuche, die Unterlaſſung jeder wie immer ge— 

arteten Vorſichtsmaßregeln von Seite der öffentlichen Behörde die 



Sterblichkeit und Abnahme der osmanischen Race erſt vor Kurzem noch 
befördert hat. 

Wem iſt nicht der hartnäckige Widerſtand bekannt, welchen dieſer 
Privat⸗Fatalismus der Errichtung der Sanitätsanſtalten ſtets entge— 
gengeſtellt hat? 

Wie der Koran durch ſeine Lehren auf die nummeriſche Ab— 

nahme der Osmanlis eingewirkt, will ich hier durch eines unter 
vielen Beiſpielen anführen. Zuerſt verurſachte die Lehre ewigen Krieges 
bis zur Unterjochung oder Bekehrung, einen Cyclus immerwährender 
Kriege, die nothwendigerweiſe den osmaniſchen Stamm abſchwächen 

mußten. Allein die zweite Lehre von dogmatiſcher Ungleichheit zwi— 

ſchen Muſelmännern und Chriſten benahm Letzteren, als Knechten, 
vollſtändig das Recht die Waffen zu führen, alſo als Mitkämpfer an 

dem Kriege Theil zu nehmen. 

Der osmaniſche Stamm trug in Folge deſſen von jeher aus— 

ſchließlich die Waffen- und Kriegslaſt, und darum jener ungeheuerer 

Verbrauch an Menſchenleben, wodurch gegenwärtig in der Türkei kaum 
ein Drittheil Einwohner vom osmaniſchen Blute beſteht, im 
Verhältniß der Zahlen, welche die Statiſtiken des 16. Jahrhunderts 

ausweiſen. 

Es gehört nicht zur ſpeziellen Aufgabe dieſer Blätter, das ganze 
jämmerliche Bild des Verfalles aufzurollen und im Koran hiefür 

immer die entſprechenden Kapitel und Lehrer aufzuſuchen, welche 

ihn verurſacht haben; obgleich mit Leichtigkeit zu jedem überlebten 

Geſetze, zu jeder Reform feindlichen Einrichtung, jo wie zu jeder civili— 

ſationshindernden Anſchauung des Türken das korreſpondirende Dogma 

des Korans angeführt werden könnte. 

Ich wollte dadurch nur vorübergehend andeuten, wie der Koran, 

das heilige Buch der Osmanen, als die Hauptquelle des Verfalles, 

bei jedem Reform-Verſuche vor allem Anderen in Anſchlag gebracht 

werden müſſe. 

Um jedoch dieſe allgemeinen Widerſprüche des mohamedaniſchen 

und chriſtlichen Staatslebens in Bezug auf ihre mögliche Transaktion 

genügend würdigen zu können, dürfte es nothwendig ſein, durch Bei— 

ſpiele poſitiver Geſetzgebung im osmaniſchen Geiſte, welche bei der 

jetzt vorhabenden Reform vor Allem in Frage kommen, den Unter— 
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ſchied zwiſchen dem, was der Koran befiehlt, und was die Reform 
erheiſcht, für Jeden praktiſch faßlich zu machen. 

Der erſte Punkt aller Reformen, und auch in den Friedens— 

Präliminarien als ſolcher vorangeſtellt, betrifft das Verhältniß der 

Chriſten — alſo der Rajah zum osmaniſchen Staat. 

Betrachten wir einmal, wie das islamiſche Staatsrecht dieſes 

Verhältniß auffaßt, welche Stellung es den Chriſten im Staate 
einräumt. 

Hier müſſen wir vor Allem darauf aufmerkſam machen, daß 

nach den Grundſätzen des Islams im engeren Sinne des Wortes 

nur die Rajah Unterthanen ſind, indem ſie als Austauſch für die Be— 

laſſung in ihrem Glauben faſt alle Finanzlaſten des Staates tragen 
müſſen. Das Regulativ, ihre Verhältniſſe betreffend, heißt Kanuni— 

Rajah, iſt durch den Kalifen Omar-al-Chattab, der als zweiter 

Gründer des Islams betrachtet wird, erlaſſen, und beſteht, da es den 

Dogmen des Korans vollkommen entſpricht, trotz der verſuchten 

Reformen überall, wo man nicht durch Bajonnete und Zwang 

den Hattiſcherif von Gülhané an feine Stelle zu ſetzen ver— 
mocht hatte. 

Dieſes Geſetz enthält (nach Hammer) vierundzwanzig Para— 
graphe, wie folgt: 

1. Die Chriſten und Juden dürfen in den unterworfenen Län— 

dern keine Klöfter, Kirchen oder Einſiedeleien bauen. 

2. Sie dürfen ihre Kirchen nicht ausbeſſern. 

3. Diejenigen, welche in der Nachbarſchaft von Moslimen 

wohnen, dürfen ihre Häuſer nur in dem Falle einer dringenden Noth— 
wendigkeit ausbeſſern. 

4. Sie werden für die Durchreiſenden die Thore der Klöſter und 

Kirchen vergrößern. 
5. Sie werden allen Fremden durch drei Tage Gaſtfreiheit ge— 

währen. 
6. Sie werden keine Kundſchafter bei ſich aufnehmen, und 

wenn ſie ſolche kennen, dieſelben den Moslimen angeben. 
7. Sie dürfen den Kindern nicht den Koran lehren. 

8. Sie dürfen nicht unter ſich Recht ſprechen. 
9. Sie dürfen aus ihrer Mitte keinen hindern, Moslim zu 

werden. 



10. Sie werden ſich gegen die Moslimen ehrerbietig betragen, 
bei ihrem Eintritte aufſtehen und ihnen den Ehrenplatz ohne Murren 
überlaſſen. 

11. Sie dürfen ſich in ihrer Leibs- und Fußbekleidung nicht 

wie die Moslimen tragen. 
12. Sie dürfen nicht das gelehrte Arabiſche (die Schriftſprache) 

lernen. 

13. Sie dürfen kein geſatteltes Pferd beſteigen, keinen Säbel 

oder andere Waffen tragen, weder zu Hauſe, noch außer dem 

Hauſe. 
14. Sie dürfen nicht Wein verkaufen, und ihre Haare nicht 

wachſen laſſen. 

15. Sie dürfen ihre Namen nicht auf Siegelringe graben. 

16. Sie dürfen keinen breiten Gürtel tragen. 
17. Sie dürfen außer ihren Häuſern weder das Kreuz, noch 

ihre heilige Schrift öffentlich tragen. 

18. Sie dürfen in ihren Häuſern nicht laut und ſtark, ſondern 

nur gemäßigt läuten. 

19. Sie dürfen darin nur mit halblauter Stimme ſingen. 

20. Sie dürfen nur ſtill für die Verſtorbenen beten. 

21. Die Moslimen dürfen auf chriſtlichen Kirchhöfen, die 

nicht mehr zum Begräbniſſe dienen, ackern und ſäen. 

22. Chriſten und Juden dürfen nicht Selaven zu Dienſtboten 

haben. 
23. Sie dürfen nicht die Gefangenen der Moslimen kaufen, 

und nicht in die Häuſer derſelben ſchauen. 

24. Wenn ein Chriſt oder Jude von einem Moslim mißhan— 

delt wird, zahlt dieſer die darauf geſetzte Geldſtrafe. 

Vierzehn Jahre nach dem Hattiſcherif von Gülhané, nämlich 

im Jahre 1853, hat ſich der Verfaſſer bei einer Reiſe durch Bosnien, 
die Herzegovina und Albanien perſönlich überzeugen können, daß 

dieſe Geſetze in jenen zuletzt gedachten Ländern noch in voller Kraft 

beſtehen. 
Daß in dieſen zwei, in Gemeinſchaft mit den weſtlichen Armeen 

verlebten Kriegsjahren die Türken aufgehört hätten Türken zu ſein, 

müſſen wir trotz der ſanguiniſchen Journals-Aeußerungen ſtark 

bezweifeln; im Verlaufe dieſes Werkchens dürften wir aber zeigen, 
2 
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daß die Gründe, welche unſeren Zweifel rechtfertigen, nicht ganz zu 

verwerfen ſind. 
Noch ein Beiſpiel ihres mohamedaniſchen Völkerrechtes: 
Es iſt das „Fetva,“ welches Selim II. zur Zeit des cypriſchen 

Krieges einholte, eines Krieges, welcher wie bekannt, ein offener Ver— 
tragsbruch von Seite der Türken war. 

Der Sultan frug ſich bei dieſer Gelegenheit wie gewöhnlich 
beim Scheih-ul⸗Islam an, was in Bezug auf den beabſichtigten Ver— 
tragsbruch, dem Geiſte des Korans nach, Rechtens ſei? Hier die 
Frage, wie ſie geſtellt wurde, und die darauf erfolgte Antwort: 

Frage. 

Wenn in einem, vormals zum Gebiete des Islams gehörigen, 
hierauf aber demſelbem wieder entriſſenen Lande die Ungläubigen 

die Moſcheen in Kirchen verwandeln, den Islam unterdrücken und 
die Welt mit Schandthaten füllen; wenn der Fürſt des Islams, 

aus reinem Eifer für den wahren Glauben angetrieben, dieſes Land 
den Händen der Ungläubigen wieder entriſſen, und mit dem islami— 
tiſchen Gebiete vereinigen will; wenn mit den übrigen Beſitzungen 
dieſer Ungläubigen voller Friede obwaltet; wenn in den ihnen aus— 
gelieferten Friedens-Inſtrumenten auch dieſes Land begriffen iſt — 
iſt nach dem reinen Geſetze irgend ein Hinderniß vorhanden, weß— 
wegen dieſer Traktat nicht gebrochen werden ſoll? 3 

Antwort. 

Es darf kein Hinderniß vermuthet werden. Der Fürſt des 

Islams kann nur dann geſetzmäßig mit den Ungläubigen 
Frieden ſchließen, wenn daraus für die geſammten 

Moslimen Nutzen und Vortheil entſtehet. 

Wenn dieſer allgemeine Vortheil nicht bezweckt wird, iſt auch 
der Friede nicht geſetzmäßig. Sobald dabei ein Nutzen hervorſcheint, 

ſei es ein vorübergehender, ſei es ein andauernder, ſo wird es, ſo— 

bald die Gelegenheit den Nutzen zu ergreifen, da iſt, allerdings er— 

forderlich und nothwendig ſein, den Frieden zu brechen. So ſchloß 

der Prophet (über ihn ſei Heil) im ſechſten Jahre der Hedſchira bis 

ins zehnte den Frieden mit den Ungläubigen, und Ali (deſſen An— 
geſicht verherrlicht werden möge) ſchrieb den Friedensvertrag; den— 

noch fand er es am Beſten, im nächſten Jahre den Frieden zu bre— 

chen, im achten Jahre der Hedſchira die Ungläubigen anzugreifen, 



und Mecca zu erobern. Seine Majeſtät, der Chalife Gottes auf 

Erden, haben in Ihrer Allerhöchſten kaiſerlichen Willensmeinung die 
edle Sunna (das Thun und Laſſen) des Propheten nachzuahmen 
geruht. 

Schrieb es der arme Ebu Sund *). 

Die hier angeführten Geſetz-Beiſpiele ſollten nur dazu dienen, 

um nachzuweiſen, welche gewaltige Gegenſätze zwiſchen dem liegen, 

was der islamitiſche Staatskoder als Recht anerkennt und in Folge 

deſſen der Türke für rechtmäßig hält, und was die Reformen, alſo 

das chriſtliche Staatsrecht, als ſolches anerkennen und bezwecken wollen. 

*) Nach Hammer's osm. Staatsverwaltung. 
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Jeder Veform in der Türkei mußte zuerſt eine Ne- 
formation des Glaubensbekenntniſſes vorangehen. 

Reformiren in der Türkei heißt alſo dieſe Gegenſätze ausgleichen; 
es heißt aber auch abendländiſche Grundſätze, die aus unſerem, durch 

chriſtliche Anſchauung ſich entwickelnden Staatsleben genommen ſind, 

an die Stelle jener Marimen ſetzen, welche ihren Urſprung aus dem 
Koran herleiten. 

Es beſteht jedoch ein inniger Zuſammenhang zwiſchen den 

Grundlagen einer Geſellſchaft und deren Anwendung auf das Leben 

des Staats-Organismus. Die tiefe Analogie, welche alle poſitiven 

Geſetze und adminiſtrativen Verordnungen mit dem urſprünglichen 

Geiſte eben dieſer Grundlagen haben müſſen — alſo ihre Wechſelwir— 

kung — iſt ſo groß, daß: die neuen Geſetze und Verordnungen, 

weil im Widerſpruche mit dem eigentlichen Geiſte der Geſellſchaft, 

entweder nicht beſtehen und zum Leben gelangen können, oder aber 

wenn ſie ſich wirklich erhalten, einen ſolchen Einfluß auf die Grund— 

lagen ausüben, daß dieſe nach und nach verdrängt, und durch andere 

erſetzt werden müſſen. 

Nun iſt es aber eine allgemein bekannte Thatſache, daß die 
Grundlagen mohamedaniſchen Staatslebens im Koran, und nur im 

Koran enthalten ſind. Es fällt alſo die Frage über die Möglichkeit 

der Reform in der Türkei mit der Frage zuſammen: ob der Koran 

wirklich einer Reform fähig ſei oder nicht? — 
Hier werde ich auf die in der neueſten Zeit allgemein ausge— 

ſprochene Anſicht ſtoßen, man wolle ja nicht die mohamedaniſche 

Kirche, ſondern nur den türkiſchen Staat reformiren, man laſſe den 

Koran das ſein, was das Evangelium und die Bibel für den Chriſten 
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iſt, nämlich das Glaubensbekenntniß des Muſelmannes; während man 

die Geſetzgebung und die Staatsverwaltung dem Geiſte der Civili— 
ſation analog, reformirt und von der Kirche unabhängig ſtellt. Die 

Vertreter dieſer Meinung ſprechen ſich ferner aus, daß man wohl 

wiſſe, wie eben die Verſchmelzung von Staat und Kirche die Haupt— 

urſache türkiſchen Verfalles ſei, man brauche alſo nur dieſe zu tren— 

nen, und die erwünſchten Reſultate würden nicht ausbleiben. 

Im Sinne dieſer Anſichten alſo werden die neuen Reformen 

mit Hilfe der Vertreter der Großmächte vorbereitet, und die Journale 

machen uns bekannt, daß man dieſe Trennung bereits anbahne, in— 

dem der Scheih-ul-Islam und die Ulemas ferner nur dem religi— 

öſen Kultus obliegen ſollen; während für alle in den Bereich der 

Jurisprudenz gehörigen Angelegenheiten eigene Departements geſchaf— 
fen, und hiefür ein beſonderer Geſetz-Koder entworfen werden ſoll. 

Bei dem Umſtande, als man den löblichen und vielleicht unei— 

gennützigen Tendenzen der Großmächte, welche dieſer Schritt am beſten 
charaktriſirt, volle Anerkennung zollen muß, iſt es uns um ſo unan— 

genehmer die Ausführbarkeit dieſer wohlthätigen Abſichten zu wider— 

legen — indem wir uns zu beweiſen bemühen, daß dieſe Trennung 

unmöglich und nach islamitiſchen Staatsrechte ungeſetzlich iſt, und 

daß jeder Staatsreform der Türkei, eine Reform des Korans vor— 

angehen müſſe. 
Erſtens bedingt dieſe Trennung des Staates und der Kirche 

die Negation der ganzen auf dem Koran baſirten Religion und das 
Aufſtellen eines anderen Glaubens anſtatt des früheren. Zweitens 

beſteht in der Türkei keine dazu geſetzlich berechtigte Gewalt, welche 

dieſe Trennung dekretiren könnte, ohne zugleich den Mohamedanis— 

mus gänzlich abzuſchwören; alſo weder der Sultan noch die Ulemas, 

ſelbſt das ganze mohamedaniſche Volk, wenn es in der Lage wäre 

feinen Willen zu äußern; denn es gibt dort keinen mohamedaniſchen 

Papſt und keine ökumeniſchen Concilien. 
Und würde dieſe Trennung wirklich mit Gewalt durchgeſetzt, 

ſo wäre freilich damit das Problem gelöſt, aber es wäre dann nicht 
mehr der mohamedaniſche Staat, der vor uns liegt, ſondern an ſeine 

Stelle wäre der chriſtliche Staat getreten. 

Ein tieferes Eingehen in das Weſen des Korans ſoll uns 

dieſe Behauptung klar machen. 
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Was iſt der Koran? i 

Der Koran iſt eine Bibel, deren Dogmen die Kraft 

politiſcher Verbindlichkeiten für die Glaubensgenoſſen 

in ſich tragen, und nicht nur Gewiſſenspflichten, ſon— 

dern auch in Glaubensſachen mit Zwang zu realifi- 

rende juridiſche Verbindlichkeiten auferlegen. 

Er iſt aber auch wieder eine Sammlung politiſcher 

Dogmen, welche die Gewiſſensverbindlichkeit religi— 

öſer Glaubensartikel für ſeinen Bekenner haben; beide 

durchdringen ſich und ſind ſo innig mit einander ver— 

webt, daß ein jeder für ſich zugleich ein politiſches 

Dogma und einen Glaubensartikel bildet. 
Er iſt alſo nicht nur eine geoffenbarte Religion, ſondern 

auch eine geoffenbarte Staatsverfaſſung. 
Es liegt im Koran eben ſo gut die Lehre der Polygamie, das 

ganze Glaubenthum und die prinzipielle Berechtigung des Muſel— 

manns über die Chriſten zu herrſchen, als man die poſitiv weltlichen 

Geſetze über das Imamat, die Märkte, die Jagd u. ſ. w. darin 

ſammt und ſonders findet, ganz in gleicher Weiſe für den 

rechtgläubigen Moslim, ſtreng dogmatiſch verbindlich, 
wie die im Koran enthaltenen Offenbarungen über die Einheit Got— 

tes, Unſterblichkeit der Seele, das Gebet u. dgl. Dieſem Umſtande 

iſt es vorzüglich zuzuſchreiben, daß der Muſelmann, welcher in den 

Krieg zieht oder mit bewaffneter Hand Räuber einfängt, nach türki— 
ſchen Begriffen eine eben fo prieſterliche und gottgefällige 
Handlung feiert als der Imam, deſſen Gebet Freitags 

den Gläubigen zum Eintritte in die Moſchee einladet, 

oder der Mueſin, welcher jeden Morgen um 4 Uhr die verheirate— 

ten Moslims von der hohen Zinne der Minarets regelmäßig auf— 

fordert, für die Fortpflanzung der muſelmänniſchen Race zu ſorgen, 
und dieſe eheliche Gewiſſenspflicht im Namen des Propheten ja nicht 

zu verſäumen, welcher darin mit gutem Beiſpiele voranging. 

Die Art und Weiſe wie der Koran entſtand, und in welcher 

Eigenſchaft er von Mohamed den Gläubigen hinterlaſſen, wie er bei 

ſeiner Lebenszeit ſelbſt ausgelegt und als ein Ganzes niedergeſchrie— 
ben wurde, gibt ihm eben den großen charakteriſtiſchen Unterſchied 
vor allen Religionsbüchern anderer Weltkonfeſſionen. 
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Erſtens erklärte Mohamed die darin enthaltenen 

Dogmen und Lehren ausdrücklich nicht als die ſeinigen, 
und ſprach ſich ſelbſt zugleich jede übermenſchliche Kraft 

und Eigenſchaft geradezu ab, ſondern gab ſie insgeſammt 

für Offenbarungen des alleinigen Gottes aus, an denen 
weder er, noch irgend ein ſterblicher Menſch „ 

etwas zu ändern die Macht haben dürfe. 

Er erklärte ſich endlich als den letzten Propheten, und ſomit 

die ganze Lehre, weil Gottes unmittelbare Offenbarung, auf ewige 
Zeiten auf einer unantaſtbaren Grundlage beruhend. 

Indem er ſie als ein Ganzes niederſchrieb, wollte 

er ſie vor dem Einfluſſe der Tradition kommender Ge— 

ſchlechter bewahren, und ſtellte ſie damit vollkommen 

ſicher. Mohamed war eben ein religiöſer Lykurgus. Indem er ſich 
als den letzten Propheten erklärte, benahm er dem Koran 

jede Möglichkeit der Reform und drückte ihm das Siegel 
jener unheilbringenden Stabilität auf, welche die Völ— 

ker, die ſich zu ihm bekennen, im Laufe der Jahrhunderte 

dem Verfalle entgegen führen mußte. Indem er den ganzen 

Koran dem vollen Inhalte nach als eine Offenbarung, 

alſo frei von Widerſprüchen, von ſeinen ſämmtlichen Gläu— 

bigen annehmen ließ, gab er ihm die Solidarität aller und jeder 

darin enthaltenen Dogmen, ſo daß man nicht Einen negiren 

kann, ohne das Ganze zu negiren. 

Und ſo wie man im Chriſtenthum, bezüglich auf die Tradi— 

tion der Apoſtel und Kirchenväter zu Unterſuchungen und Zweifeln 

ſich berechtiget findet, und deßwegen nicht aufhört der chriſtlichen 

Gemeinſchaft anzugehören, während man die als Offenbarung hinge— 

ftellten Dogmen nicht läugnen darf ohne aufzuhören Chriſt zu fein, 

ſo kann der Muſelmann kein einziges der Dogmen des Korans 

aufgeben, ohne ſogleich aufzuhören Muſelmann zu fein; 

es muß alſo auch die Staatsgewalt entweder nach dieſen, die Kraft 

einer himmliſchen Offenbarung tragenden Maximen regieren, oder 

ſchlechterdings aufhören gläubig zu ſein. 

Darum iſt die Trennung von Staat und Kirche bei den Mo— 
hamedanern eine Unmöglichkeit, und darum eine Reform des 



Staates ohne an die Stelle des Korans eine andere Re— 
ligion zu ſetzen, durchaus un aus führbar. 

Daß ſich aber dieſes weder durch den Sultan, noch durch die 
Ulemas und auch nicht durch alle Muſelmannen insgeſammt bewerk— 

ſtelligen laſſe, bedarf wohl keines weiteren Beweiſes. Es könnte nur 

ein neuer Prophet, der vom ganzen türkiſchen Volke als ſolcher be— 

glaubigt wäre, dieſes ungeheuere Ereigniß zu Stande bringen. Nach— 

dem aber unſere nüchterne, auf weltliche Zwecke gerichtete Zeit in 

dieſem Artikel keine Geſchäfte macht, und es leichter iſt Hattiſcherife 

und Fermans zu oktroyiren als offizielle Propheten zu ernennen, ſo 

müſſen wir die Radikalreform der Türkei einſtweilen als pium de— 

siderium hinſtellen, und unterdeſſen zuſehen wie weit man, wenn 

einmal durchaus reformirt werden muß, mit Hattiſcherifs und Fer— 

mans zu dieſem Ziele gelangen könne. 

Wir können zum Schluſſe dieſes Abſchnittes nicht umhin, einige 

Worte aus dem Bericht Blanqui's d. ä. an die Akademie Francaiſe 
zu wiederholen: 

„Le Despolisme du Koran a dominé Mamoud, le grand 

reformateur. 

C'est par le Koran que Tislamisme s'est avance jusqu'en 
Europe. 

C'est par le christianisme qu'il sera reconduit en asie. 

II ne reste aujourdhoui du Koran que le principe de la 

poligamie, la démoralisation de la race turque, la corruption des 

fonelionnaires, lanarehie des pouvoirs, la decadence generale 

des fortunes, la stèrilité du territoire. 

La funeste influence du Koran semble avoir frappe de 

nullité toutes les valeurs ou homme a perdu la sienne, quelle 

place reste-il pour les autres? si le principe muselman doit 

sucomber devant le principe chretien, combian de temps durera 

cette lutte?“ 



Wie weit geht die Macht des Sultans in Bezug auf 

die Veformen? und für dieſelbe. 

Dieſe Blätter werden an allen Schwärmern für den Koran, 

an Allen, die in demſelben Freiheit und Gleichheit predigende Grund— 

ſätze gefunden zu haben meinen, ohne Zweifel heftige Widerſacher 

finden. Vor Allem wird man mich auf das faktiſch beſtehende Ganze 

der osmaniſchen Staatsverfaſſung verweiſen, die doch wie ſie jetzt 

beſteht, nicht ganz aus dem Koran entnommen iſt. Wir ſehen um— 

fangreiche Geſetze und Materien behandeln, von denen kaum der 
kleinſte Theil im Koran ſteht. 

Dieſe Geſetzbücher und Verordnungen ſind im Laufe der Zeit 

durch die Sultane erlaſſen worden, ſie haben Anerkennung gefunden; 

es iſt alſo die Anſicht wohl ſtichhaltig, daß dieſer unbeſchränkte 

Herrſcher auch ähnliche, im Intereſſe der Civiliſation erlaſſen könne, 

ohne daß ihn der Koran daran hindere. 

Es find ferner hier die Ulemas, dieſe mächtige Körperſchaft zu 
berückſichtigen, welche mit ihren „Fetvas“ nicht nur die Gewiſſen und 

Perſonen aller Gläubigen beherrſchen, ſondern welche auch eben 

durch die Kraft dieſer „Fetvas“ manchmal die Vertheiler der Sultans— 

würde, ja ſelbſt Herr über Tod und Leben der Sultane wurden. 

Durch eine Unterſuchung der verſchiedenen, dem Sultane und 

den Ulemas innewohnenden Macht, durch eine überſichtliche Auf— 

zĩählung ihrer beiderſeitigen, geſetzlich begründeten und faktiſch uſur— 

pirten Attribute, und durch den klar darzulegenden Geiſt der in der 

Türkei beſtehenden Geſetze und Verordnungen, hoffen wir die im 

vorigen Kapitel ausgeſprochenen Anſichten zu beſtätigen und zu be— 

weiſen, daß der Sultan, dieſer unbeſchränkte Herr feiner Untertha— 
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nen, und die Ulemas, die gewaltigen Kontrolleurs eben dieſes Herrn 

— in der Frage der Reformen ohnmächtige Diener des Korans 
bleiben dürften. 

Sehen wir alſo, was dem Kalifen oder Imam geſetzlich zu— 
kommt, alſo dem Koran gemäß iſt? 

Es heißt in dem Dogma über das Kalifat und Imamat: 

„Der Imam hat das Recht und die Macht, die Befolgung der 
Vorſchriften des Koran-Geſetzes zu überwachen, die geſetzlichen Stra— 

fen zu vollziehen, die Steuerſummen zu erheben, die Rebellen und 

Räuber zu unterdrücken, Truppen auszuheben und die Grenzen des 
Reiches zu vertheidigen, über die Bürger zu Gericht zu ſitzen und 
die Streitigkeiten der Unterthanen zu erheben und zu ſchlichten. Die 

gerichtlichen Beweiſe bei ſtreitigen Sachen zuzulaſſen, das öffentliche 

Gebet des Freitags und des Beiramsfeſtes zu celebriren. Minderjäh— 
rige Kinder beiderlei Geſchlechtes, welchen ein naürlicher Vormund 
abgeht, zu verehelichen. Bei der Theilung der geſetzlichen Kriegs-Beute 
vorzuſtehen. Der Imam muß Allen ſichtbar ſein, darf ſich den Augen 
des Publikums nicht entziehen; damit er aber dieß thun könne, ſei 
er ſicher gegen jeden Angriff (unverletzlichh). Der Imam muß aus 
dem Stamme der Koreiſchiten entſproſſen ſein, ohne daß jedoch ſeine 
Abkunft auf die Linien von Abu-Bekr und Ali beſchränkt ſei, es 

genügt, wenn er keinem anderen Stamme angehört. 

„Die Würde des Imams (Kalifens oder Fürſten) erheiſcht es 
nicht abſolut, daß er gerecht, tugendhaft und fehlerlos, auch nicht, 

daß er das vollkommenſte Weſen ſeines Volkes ſei; wohl muß er 
aber alle Eigenſchaften beſitzen zu einer vollkommenen und unbe— 

ſchränkten Erfüllung ſeiner Rechte und Pflichten, alſo die Fähigkeit 
und Geſchicklichkeit, um Andere zur Erfüllung der Geſetze anhalten 

zu können. 

„Endlich ſoll er auch die Kraft beſitzen, um die Grenzen des 

Reiches zu vertheidigen und den Unterdrückten gegen den Unterdrücker 

zu beſchützen.“ 

Die poſitiven Geſetze, welche noch jetzt in Ausübung ſind, und 

einen Theil des türkiſchen Staatsrechtes ausmachen, ſind faſt ganz 
dieſen Korans-Dogmen analog, und ſprechen über das Recht des 

Kalifen Folgendes: 
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„Das Haupt aller Gläubigen muß ſich zum Islam bekennen, 

und das geſetzliche Alter (18 Jahre) erreicht haben. Geſund am 

Geiſte und frei der Geburt nach (ein geborner Türke, kein Rene— 
gat) und männlichen Geſchlechtes ſein. Er iſt der Hort des heiligen 

Geſetzbuches (Koran) und Erhalter der kanoniſchen Geſetze desſelben, 

der Vorbeter bei den öffentlichen Gebeten des Bairam-Feſtes und 
des Freitags. 

„Betraut mit der Geſammtleitung der Gläubigen, gehört ihm 
allein die Befugniß, die öffentlichen Behörden einzuſetzen, ſowohl Ver— 

waltungs- als Juſtizbeamte zu ernennen, die Finanzen zu verwalten, 

die Armeen zu befehligen, Krieg zu erklären und Frieden zu ſchlie— 
ßen, über die Sicherheit des Staates zu wachen, mit einem Worte, 

zu regieren. Die Perſon des Souveräns iſt heilig und unverletzlich, 

ſeine Macht unbeſchränkt, feine Gewalt die höchfte im Staate. 

„Er darf ſich hingegen nicht den mindeſten Ein— 
griff in die kanoniſchen (koranmäßigen) Geſetze er— 

lauben, beſonders dann nicht, wenn dieſes Eingreifen 

den Rechten der Gläubigen Eintrag thut.” Dieſes iſt das 

kanoniſche und poſitive Geſetz, welches die Souveränitäts-Rechte des 

Sultans beſtimmt.“ 

Im Geiſte desſelben hat ſich die Gewalt des Sultanats bis auf 

den heutigen Tag entwickelt, und von allen, ſelbſt den willkührlichſten 

Herrſchern des osmaniſchen Reiches, iſt es in ſeiner Weſenheit ſtrenge 

beobachtet worden. 

Denn obgleich die wenigen, den Umfang dieſer Herrſchermacht 
in ihrer Anwendung auf einzelne Fälle beſtimmenden Grundgeſetze 

dem Souverän einen weiten Spielraum zur Interpretation in ihrem 

Intereſſe überließen, und es dadurch möglich machten, ſie zu dieſer 

unbeſchränkten Herrſchaft auszubilden, ſo muß man wohl die 

Richtung unterſcheiden, in welcher dieſe Herrſchaft 

ausgebeutet wurde. 
Wir ſehen alſo, daß dieſe Herrſchaft zu einer willkürlichen, 

über Leben und Tod nach Launen entſcheidenden Despotie anſchwoll. 

Gegenüber jedem einzelnen Individuum — denn da 

galt wohl der Koransſpruch: „Todtſchlagen iſt beſſer 

als Hader“, während die Sultansmacht in Bezug auf den 
Staat ſich höchſt ſelten von den Dogmen des Korans zu ent— 
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fernen wagte, und in vielen Materien beſchränkter iſt, als jene 
konſtitutioneller Monarchen Europas oder ſelbſt eines 
Präſidenten der amerikaniſchen Republik. 

Und ſo blieb der allmächtige Sultan gewiſſermaßen ein wil— 
lenloſer Sclave ſeines Korans. 

Ein Irrthum vor Allem wird beim erſten Blick auf dieſe 
„Charte des Califat“ berichtigt, nämlich jener über die angeblichen 
kirchlichen Rechte des Sultans. 

Man will ihn allgemein als hohen Prieſter, alſo faſt als einen 

zweiten Papſt des Islams betrachtet wiſſen, ſchreibt ihm daher die 

Macht und das Recht, die Interpretation der Religionsdogmen we— 

nigſtens in demſelben Grade zu, wie es die hohen Prieſter anderer 

Kirchen ausüben — und hofft aus dieſer prieſterlichen Macht nicht 

unbedeutenden Einfluß auf die -beabfichtigte Trennung des Staates 

von der Kirche abzuleiten. 
Dieſe Anſicht iſt ganz irrig, denn der Sultan beſitzt weder 

eine prieſterliche Weihe, noch thatſächlich irgend eine 

kirchliche Autorität. 

Damit er dieſe beſäße, müßte ſie ihm entweder durch die ka— 
noniſchen Rechte des Korans bewilligt, oder durch das hiſtoriſche Recht 

eigen geworden ſein. 

Außer dem Rechte, am Freitage und dem Bairams-Feſte die 

heiligen Gebete in der Moſchee zu leſen und vorzubeten, und außer 

der Verpflichtung, die ſtrenge Befolgung der kanoniſchen Gebete 

durch die Gläubigen zu überwachen, finden wir aber nicht eines, 

welches man in einem ſolchen geiſtlichen Sinne deuten könnte. 

Auch dieſe zwei Rechte begründen keinen Unterſchied zwiſchen 

dem Sultan und jeden andern Gläubigen. 

Jeder Muſelmann hat die Verpflichtung, dasſelbe Gebet fünf— 

mal des Tages zu verrichten, und ein jeder kann es eben ſo gut in 

der Moſchee vorbeten und vorleſen, ohne daß dadurch eine Ent— 

weihung des Kultus erfolgte. 

Ja noch mehr, ein jeder Muſelmann kann eben ſo gut verehe— 

lichen, beſchneiden (taufen nach unſerem Ritus) und die Ceremonie 
des Begräbniſſes mit derſelben Weihe und Kanonmäßigkeit verrichten, 

wie der Imam der Moſchee, denn es eriſtirt, dem Koran nach, kein 

durchaus weſentlicher Unterſchied zwiſchen dem Laien und dem Prieſter. 
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Die mohamedaniſche Religion hat keinen Prie— 
ſterſtand, alſo auch nach unſeren Begriffen keine Kirche, 

die ein abgeſchloſſenes Ganzes, mit beſonderen Ge— 

ſetzen, alſo etwas vom Staate Verſchiedenes wäre. 

Noch weniger gibt der andere, zur Ueberwachung der kanoniſchen 

Rechte ermächtigende Theil dem Sultan irgend einen prieſterlichen Cha— 

rakter; es ſei denn, daß das gewöhnliche Recht des Souveräns, 

welches in unſern Staaten unter dem Titel „jus principis circa 

sacra“ als ſolches gleich prieſterlichem Recht verſtanden würde. 

Die hiſtoriſche Macht-Entwicklung der Sultane hat fie in 

kirchlichen Dingen auch auf demſelben Standpunkte der bloßen Auf— 

ſicht erhalten, und es konnte auch nicht anders ſein. 

Obgleich die Kalifen als Nachfolger der Propheten angeſehen 

werden, jo find fie es nur in der chronologiſchen Bedeutung des 

Wortes. 

Sie können aus dieſer Nachfolge weder ähnliche Herrſcherrechte 

wie ſie Mohamed ausübte, per analogiam für ſich folgern, viel we— 

niger aber noch die geiſtlichen Rechte, die dieſer an Geſandter Got— 
tes über ſein Volk ausübte. 

Mohamed hat ſich nie als weltlichen Herrſcher ſei— 

nes Volkes betrachtet, ſondern als Propheten, und als 

ſolcher ſeine Macht ausgeübt. Um jedem Nachtheil zu begegnen, 

den eine durch ihn beſtimmte Nachfolge nach analoger 

Deutung der Rechte dieſer Nachfolger auf den Koran aus— 

üben könnte; — hat er es abſichtlich unterlaſſen, einen 

Nachfolger zu ernennen. 

Waren alſo ſchon ſeine weltlichen Rechte nicht ver 

erbt, ſo konnte es noch viel weniger die Weihe ſein, die er als 

Auserwählter Gottes allein beſaß. Dadurch, daß er ſich als 
den letzten der Propheten erklärte, ſchloß er die Reihe 

der Gott geweihten, und konnte ſelbſt, wenn er 

weltliche Nachfolger ernannt hätte, eine 

ſolche Weihe auf dieſe nicht übertragen. 
In Folge deſſen haben auch die osmaniſchen Herrſcher ſich nie 

eine Interpretation der Glaubensfragen, eben ſo niemals eine Ini— 

tintive erlaubt, um ſolche irgend wie zu modificiren, ſondern dieſelbe 

eben fo blind und ſtreng befolgt, wie jeder andere Gläubige. 
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Und ſo glauben wir, daß ſie auch jetzt den beſchränkten Kreis 

ihrer Rechte in kirchlichen Sachen weder überſchreiten können, noch 
überſchreiten werden. 

Ausgedehnter iſt der Kreis der weltlichen Rechte, welche der 

Koran und die Grundgeſetze des Staates dem Sultan einräumen. 

Ihre Macht hat ſich faktiſch zu einer Tirannei ausgebildet, 

welche in vielen Richtungen keine Schranken kennt. Aber andererſeits 

wieder, und ſelbſt in Punkten, in welchen die Rechte des Sultans 

koransmäßig außer Zweifel ſind, ſehen wir ſie in der Wirklichkeit 
beſchränkt. 

So begrenzt der Koran z. B. unzweifelhaft die Macht über 

Leben und Tod. 
Kein Muſelmann darf außer den im Geſetze beſtimmt ausge— 

ſprochenen Fällen mit dem Tode beſtraft, keiner ſeinem ordentlichen 
Gerichte entzogen werden. 

Ja ſogar das unbeſtrittene Recht jedes Souveräns, das Jus 

aggratiandi, ift in gewiſſen Fällen dem Sultan vollkommen benommen. 
So in den Fällen öffentlichen Mordes, des Straßenraubes, 

der Gottesläugnung und endlich beim Abfalle vom Koran, wo der 
Padiſchah die durch das heilige Buch beſtimmte Todes— 
ſtrafe durchaus nicht nachſehen darf. 

Obgleich in den zwei letzt angeführten Kategorien der Gottes— 

läugnung und des Abfalles vom Koran die Sultane es 
nie gewagt haben, den Buchſtaben des Geſetzes zu ver— 

letzen und Gnade zu üben, und es auch jetzt kaum wa— 

gen werden — haben ſie ſonſt die heilloſeſten Mißbräuche ſich 
erlaubt. Wem ſind nicht die zahlloſen Hinrichtungen bekannt, die 

nach jeweiliger Laune Schuldige und Unſchuldige oft zugleich trafen 
und z. B. unter der Regierung Murat IV. allein hunderttauſend Opfer 

hinrafften? Allein ſelbſt bei dieſen Würgſcenen der Sultane ſehen 

wir, wie fie die Furcht vor dem Koransgeſetze beherrſchte, und wie - 

fie, um orthodox zu bleiben, zu einer juridiſchen Fiktion ihre Zuflucht 

nahmen. Denn wenn wir die Zahl Derjenigen, welche das unerbitt— 

liche Schwert hinmordete, nach ihrer Stellung in der Geſellſchaft be— 
trachten, ſo finden wir, daß es meiſtens hohe Würdenträger und 
Staatsdiener waren, und höchſt ſelten vereinzelte Fälle, wo dieſes Los 
den einfachen, titelloſen Moslim traf. 
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Als Diener, die vom Herrſcher bezahlt, und durch dieſes Dienſt— 
verhältniß als der Freiheit gleichſam verluſtig erſchienen, wurden ſie 

von den Sultanen als in die Kategorie der Sclaven eingereiht be— 
trachtet — und dieſe konnten alſo annehmen, daß ſie nur von dem 

Rechte Gebrauch machen, welches der Koran jedem Herrn über ſei— 
nen Sclaven geſtattet. — Einen Schein von Haltbarkeit gab dieſer 
Fiktion der weitere Umſtand, daß dieſe Menſchen meiſt wirklich ge— 

kaufte, erbeutete und freigelaſſene Sclaven waren. 

Ohne Namen und ohne Stellung in der Geſellſchaft, verſuchten 

ſie auf der ſchlüpfrigen Bahn türkiſchen Ehrgeizes ihr Glück, und 

wie ſie dieſes durch Zufall erreichten, traf ſie ihr Verderben aus Laune. 
So iſt ferner nach dem Dogma und nach dem Geſetze das 

Recht der Sultane, Krieg zu erklären und Frieden zu ſchließen, außer 

Zweifel geſetzt, aber eben dieſes Recht iſt in Wirklichkeit durch das 
„Fetva“ der Ulemas beſchränkt. 

Durch dieſe Fetva“ iſt ſelbſt in der neueſten Zeit ſogar der Janitſcha— 
ren⸗Vertilger Mahmud zum Kriege mit Rußland gezwungen worden. 
Auch gelegentlich des jetzigen Krieges hat das „Fetva“ der Ulemas den 
Ausbruch desſelben beſchleunigt. Der unheilvolle Friede von Kainardſchi, 

gegen welchen ſich der ehrgeizige und mächtige Mohamed IV. ſträubte, 
iſt durch dieſes im herrſchenden Tone befehlende „Fetva“ bewerkſtelliget 

worden. Allein mehr als dieſes, und ganz unter die Abhängigkeit 

des Dogmas ſtellen den Sultan die drei Vorſchriften des Korans, 

daß er: 

a) geiſtig geſund; 
b) genug kräftig, um die Rechte des Islams zu vertheidigen; 

e) daß er der Depoſitär des Korans und der Vertheidiger 

ſeiner Dogmen ſein müſſe. 

In dieſen drei Sätzen lag das Demoklesſchwert, welches ihn 
in der Fülle ſeiner Macht erzittern machte; und vor Allem in dem 

letzten derſelben liegt die Beſchränkung, welche ihm jede Möglichkeit 

einer Reform benimmt, wenn er nicht in den Augen ſeines Volkes 

als Herätiker, alſo des Thrones unfähig und des Rechtes auf Ge⸗ 

horſam verluſtig erſcheinen will. Wie groß die Macht dieſer Dogmen 

iſt, beweiſen die Beiſpiele der Geſchichte: 
Muſtafa J., der angeblich als irrſinnig des Thrones entſetzt, 

ein ſchmähliches Ende fand. 
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Ibrahim, dem als zu ſchwach, um die Würde des Staates und 

des Islams zu erhalten, dasſelbe traurige Schickſal widerfuhr. 

Selim III., der kräftige geniale Regent, welcher feine löblichen, jedoch 

fruchtloſen Reformverſuche und die Verletzung des heiligen Buches mit 
Abſetzung und mit gewaltſamen Tode büßen mußte. So bietet ſich 

die nämliche Erſcheinung in allen Fragen, ſowohl des inneren Staats— 
rechtes als des internationalen Verkehres dar. 

Ueberall tritt das Dogma hemmend, zum Verderben des Staa— 

tes entgegen. 

Ich will einen Fall als charakteriſtiſch für viele ähnliche an— 

führen: 
Es iſt die den fremden Agenten und allen fremden Unter— 

thanen vertragsmäßig zugeſtandene Erterritorialität. 
Auch hier hat die Nothwendigkeit das Dogma zu umgehen, zu 

einer Konzeſſion geführt, die unzweifelhaft eine Verzichtleiſtung offen— 

barer Souveränitätsrechte in ſich ſchließt. 
Wie bekannt, befigen ſelbſt die geringſten Agenten der berech— 

tigten Mächte dieſes Zugeſtändniß der Erterritorialität in einem viel 

ausgedehnteren Maße, als ſelbſt die Geſandtſchaften in den euro— 

päiſchen Staaten. 
Sie üben eine volle Civil- und Kriminal-Jurisdiktion über 

ihre ſogenannten Nationalen aus, und unter dieſe werden nicht nur 

die eigenen Staatsangehörigen, ſondern auch jene türkiſchen Unter— 

thanen gerechnet, die den Schutz der reſpektiven Agenten zu erlan— 

gen wußten. 

Eine in den Annalen ſouveräner Staaten einzige Erſcheinung 

von unabhängigen Jurisdiktionen, von fremden Staaten im Staate. 

Und doch war dieſe Konzeſſion bei der Unficherheit der Perſon und 

des Eigenthums eine Nothwendigkeit und die einzige Bedingung, die 

einen halbwegs geordneten Handelsverkehr ermöglichte. 
Daß aber die türkiſchen Sultane dieſe Konzeſſion gemacht, 

liegt zum meiſten Theil in einem Koransgeſetze, welches der Sultan, 

um orthodor zu bleiben, zu umgehen, und mit Berufung auf ein an— 
deres, ebenfalls dogmatiſches, wenn auch zum Nachtheile feiner Sou— 

veränität, erſetzen mußte. Dieſes erſte Geſetz lautet: k 

„Ein befreiter Ungläubiger darf in einem islamitiſchen Staate 

„nicht länger als ein Jahr ſich aufhalten, wenn er von der Kopf— 
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„ſteuer befreit, das heißt, kein Rajah werden will. Nach Verlauf 

„dieſes Jahres wird er ein Rajah, und darf nicht mehr in ſein Land 

„zurückkehren.“ 

Ein anderes Dogma aber erlaubt für den Islam vor— 
theilh afte Verträge mit den Ungläubigen. Da das Erſte 
jeden geregelten Verkehr mit anderen Nationen ausſchloß, indem es 
den Fremden von Seite des mohamedaniſchen Staates keinen andern 

Schutz, als den die Rajah genoſſen — alſo Rechtsloſigkeit — gab, ſo 

mußte durch den „Vertrag“ dem reſpektiven fremden Staate erlaubt 

ſein, ſeine Civil- und Kriminalgewalt ins fremde Gebiet zu verlegen. 
— Dem Koran war genug gethan, aber die Würde des türkiſchen 
Staates war verletzt. 

Daß nicht die Ohnmacht der Pforte die einzige Urſache der 
Konzeſſion war, ſondern hauptſächlich dieſe Tendenz zur Orthodoxie, 

kann durch Hinweiſung auf zwei dieſer Verträge beſtätiget werden. 
Die den k. k. Agenten und Unterthanen zugeſtandenen Rechte 

der Exterritorialität gründen ſich auf den 5. Artikel des Paſſarowizer 
Friedens vom Jahre 1718. 

Hier könnte man allenfalls annehmen, daß, nachdem die Frie— 

densbedingungen von uns diktirt werden, auch die Konzeſſion von 
Außen aufgedrungen worden ſei. 

Allein im Frieden von Belgrad 1739 war es die Pforte, 
welche die Bedingungen vorſchrieb. Sie eroberte und behielt die er— 

oberten Provinzen, und doch blieb der 5. Artikel des Paſſarowizer 

Friedens, den zu ändern es offenbar in ihrer Macht'ſtand, in voller Kraft. 
— Warum? Weil die innere Nothwendigkeit die türkiſche Regie— 
rung beherrſchte, und ſie nicht wußte, wie Fremde zu behandeln, ohne 

den Koran zu verletzen, oder jedem Handelsverkehr zu entſagen. 

Worin aber lag die Urſache, die die Sultane von der Verletzung 
dieſer Dogmen abhielt; war es das Gefühl religiöſer Pietät, war es 
Gewiſſenhaftigkeit, oder eine in den Annalen der Weltgeſchichte 
ſeltene Befolgung des Geſetzes? 

Ich glaube, daß dieß keiner meiner Leſer bei den Sultanen 

ſuchen wird, die manchmal zum Zeitvertreib Hunderte hinſchlachteten. 

Es war die unverwüſtliche Orthodoxie des ganzen 

mohamedaniſchen Volkes, die in ſtarrer Konſequenz 

Alles abwehrt, was nicht im heiligen Buche ſeinen Ur— 
3 
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ſprung hat, und nichts in fein geſellſchaftliches Leben 
aufnimmt, was dieſem widerſpricht. 

Jedermann, der die Türkei bereiſt, und die geringe Anzahl 
von Geſetzen und poſitiven Verordnungen ſieht, welche wirklich in 
Kraft ſind, muß nothwendiger Weiſe auf den Gedanken kommen, 
daß hier ein vollkommener Mangel an geſchriebenen Geſetzen beſteht. 
Denn wie wäre ſonſt die Willkür der Proceduren in allen Civil— 
und Kriminalfällen möglich? 

Und doch beſitzt kein Land Europas eine ſo umfangreiche Ge— 

ſetzſammlung, die ſelbſt in das kleinſte Detail aller Gegenſtände ein— 
geht, wie die Türkei. 

Aber trotz der Allgewalt der Sultane ſind ſie nicht ins Leben 

getreten; warum? Weil der Moslim unter verpflichtenden Geſetzen 

nur ſolche verſteht, die im Koran geſchöpft, oder ſolche, welche die 
Staatsgewalt erläßt, denen aber im heiligen Buche keine Lehre 
widerſpricht. — Zwei Lehren ſeines Propheten haben ihm furcht— 

bare Waffen des Widerſtandes in die Hand gegeben, ſie heißen: 
„Gott gibt feine Macht wem er will,“ und: „Widerſetze dich 

der Verletzung der Geſetze.“ 
Verſchieden in ihrer Faſſung, haben ſie dasſelbe unglückliche 

Reſultat für das Staatswohl. 

Die erſte ſchließt jeden Begriff hiſtoriſcher Legitimität aus, 
fordert zur Ufurpation auf und macht fie in dem Moment, wo 
ſie die Macht de kacto hat, auch geſetzlich in den Augen 
des Moslims, wenn der Machthaber nur die Orthodoxie 
zu ſchirmen ſich verpflichtet. 

Die zweite berechtigt zum Widerſtand gegen einen Reforma— 
tor, ja noch mehr, es macht dieſen Wider ſtand zur Glau— 

benspflicht. 
Wir ſehen alſo, wie ſehr der Irrthum Montesquieus über das 

Weſen der Despotie der Türkei bis auf den heutigen Tag die öffent— 
liche Meinung verleitet hat, an die Allgewalt der Sultane zu glau— 
ben, eine fingirte Allgewalt, die faktiſch durchaus nicht beſteht. 

Faſſen wir alſo das Ganze, was über das Weſen der Macht 

der Sultane geſagt, zuſammen, ſo ergibt ſich folgendes Reſultat: 
a) Sie iſt unbeſchränkt, wo er als Vollſtrecker der Korans— 

geſetze erſcheint, oder ſolche Verordnungen erläßt, die in jenen 



Rechtfertigung finden — alſo in dieſem Geiſte find Reformen 
möglich. 

b) Geſetze, über deren Inhalt der Koran gänzlich ſchweigt, die 
alſo als erlaubter „Urf“ (Willkür) des Fürſten anzuſehen ſind, be— 

dingen ebenfalls den Gehorſam des Gläubigen, und können Erfolg 
erlangen; während 

c) Geſetze, über die das heilige Buch klar und zwei— 

fellos das Entgegengeſetzte beſtimmt, alſo unerlaubter 

„Urf“, nie beim mohamedaniſchen Volke Anerkennung 

finden werden, noch können. 

Sie vermögen es um ſo weniger, als ſelbſt nach unſeren Be— 

griffen von Herrſcherrechten und Unterthanenpflichten ſolche Geſetze 
auch keine verbindliche Kraft haben können. Nehmen wir an, das 

Unmögliche ſei geſchehen, und in der Türkei Staat und Kirche ge— 

trennt; der Koran ſei nur das Religionsbekenntniß der Türken ge— 
worden. 

Es haben alſo die Türken eine Kirche, und dieſe iſt im Staate 

zugelaſſen — ſo hat ſie unbedingt das Recht, wenn ſie in einem 

Staate beſteht und von ihm anerkannt iſt, auch ſo zu 

beſtehen, wie es ihr Glaubensbekenntniß lehrt. 

Der Staat iſt der Schutzherr der Kirche, hat aber kein Recht 

gebieteriſch in Glaubensſachen ſich einzumiſchen, ſonſt übte er Ges 
wiſſenszwang aus. 

Es kann alſo der Sultan dem Mohumedaner nicht ſagen: 

glaube Dieſes oder glaube Jenes nicht, eben ſo wenig, als ein pro— 

teſtantiſcher Souverän dem katholiſchen Volke verbieten könnte, z. B. 
an die heil. Jungfrau zu glauben. Nun ſind aber die Lehre über die 
Sclaverei, über die Stellung der Rajah zum Moslim, ein ſolcher 
Glaubensartikel, und darum erſcheinen ihm anders lautende 
Geſetze als purer Gewiſſenszwang und deßhalb für ihn 
nicht verpflichtend. 

Es kann alſo der Sultan ſolche mit verbindlicher 

Kraft nur für die Rajah erlaffen, er kann den Moslim 

verhindern ſelbe zu verletzen, er kann ihn aber nicht 

zwingen, ſelbe zu befolgen — ſo lange der Koran ſeine 
Bibel bleibt. 

3* 
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Mit dieſem glaube ich auch eine irrige Anſicht berichtigt zu 
haben, die man in Europa über die ſogenannte Reaktions- und Fort— 

ſchrittspartei in der Türkei hegt. 
Man denkt ſich ſolche nach den Parteien unſerer Staaten ge— 

modelt, etwa fo, wie in Parlamenten eine Rechte oder Linke beſteht. 

Man wähnt, daß beide nach Majorität kämpfen; heute die 

eine dieſe erlangt und an's Staatsruder kommt, morgen die andere. 
Dem iſt jedoch nicht ſo. Es kann da nur ſolche geben, die 

ſich vorgenommen, bei Gelegenheit den Koran abzuſchwören um 

Chriſten zu werden, und ſolche, die an dieſen feſthalten wollen. 
Denn Alle ins geſammt, fo lange fie erklären Mo— 

hamedaner zu ſein, ſind auch nach unſern Begriffen Re— 

aftionäre, und fo lange fie Türken find, müſſen fie auch 

ſolche bleiben. 



Die illemas und ihre Macht gegen die Weformen. 

Uebergehen wir zu dem zweiten hochwichtigen Faktor, der bei 

jeder Reform ein eben ſo großes Gewicht wie der Sultan in die 

Wagſchale zu legen hat, zu den Ulemas. 

Bei jenem haben wir nachzuweiſen getrachtet, wie weit man 
feine Macht für die Reformen benützen kann. 

Bei dieſen müſſen wir im Gegentheile nach Mitteln uns um— 

ſehen, wie wir ihren Widerſtand gegen die Reformen ſo viel als 
möglich unſchädlich machen können. 

Ein detaillirtes Eingehen in das Weſen der Ulemas und ihren 

gegenwärtig noch beſtehenden Wirkungskreis, ſammt deren Stellung 

im Staate, ſoll uns zeigen, daß ſie das eigentliche conſervative Prin— 

zip der Türkei, alſo gegen die Reform ſeien. Auch hier, wie bei 

allen Dingen in der Türkei, müſſen wir uns beim Koran anfragen, 

und werden finden, daß, obgleich er ihnen dem Wortlaute ſeiner Ge— 

ſetze nach keine Rechte zugeſteht, er doch durch die Thatſache ſeines 

Beſtehens die Urſache ihrer Macht wurde. 

Der Koran iſt für den Türken der Wegweiſer in allen Fragen 

ſeines Privat- und öffentlichen Lebens, bei dem er in jeder Stunde 

ſeines Daſeins um Rath anfragen muß. Mohamed hat ihn zwar 

ohne Widerſprüche erklärt, und in einer Offenbarung des Korans 

dieſes begründet, welche alſo lautet: 

„Sure. 4, Vers 81. Wollen fie (die Ungläubigen) denn gar 
„nicht über den Koran aufmerſam nachdenken; wäre er nicht von 

„Gott, ſo müßten ſich doch viele Widerſprüche darin finden“ 

Allein trotz der Ehrfurcht für ihren Propheten, ſcheinen die Gläu— 
giben ihn nicht ganz ſo klar zu verſtehen. Es ſind ſo viele Widerſprüche 
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und dunkle Stellen im Koran, viele Satzungen ſind ſo kurz und ohne 

nähere Erläuterungen gefaßt, daß er für den einfachen Sinn des 
Volkes ſchwer verſtändlich war, und beſonders es für den größten, nicht 

ſchriftkundigen Theil derſelben nothwendig wurde, Erklärungen bei 
Menſchen zu ſuchen, die ſchriftkundig waren, und die, indem ſie den 

Koran zum Studium ihres Lebens gemacht, ſich dieſer Aufgabe unter— 

ziehen konnten. 
So entſtanden die Ulemas oder Schriftgelehrten, um ſie von der 

Maſſe des Volkes zu unterſcheiden, die der Schrift nicht kundig war. 

Urſprünglich eine Klaſſe von Menſchen mit einfachen und reinen Sit⸗ 
ten, waren ſie ohne Ehrgeiz, und hatten nur aus Liebe zur Wiſſenſchaft 

dieſe Bahn gewählt. 
Nachdem aber der Koran alle Zweige des privaten und öffent— 

lichen Lebens umfaßt, ſo kam das mohamedaniſche Volk ſehr oft in die 
Gelegenheit, bei den Ulemas ſich Rath zu holen. 

Auf dieſe Art wurden ſie ſeine Lehrer und Rathgeber in allen 

Fragen, und dadurch dem Volke unentbehrlich. 
Zieht man noch in Betracht, daß, obwohl die bei der Ver— 

mählung, bei der Beſchneidung, bei den Begräbniſſen üblichen Cere— 

monien ein jeder Muſelmann das Recht zu verrichten hat — dieſe 

Ceremonien doch einige Kleinigkeiten erheiſchen, welche nur durch 

Uebung geläufig werden können, daß man ſie alſo gerne einer Klaſſe 

von Menſchen überließ, welche die dazu nöthige Uebung beſaß, ſo 

ſieht man, wie ſich dieſe Unentbehrlichkeit ihres Einfluſſes vermehrte. 
So wurden ſie alſo Anfangs durch den freien Willen der betheilig— 
ten Diener des Kultus, indem fie fein Ceremoniel verrichteten und 

indem ſie ihr Gutachten bei Streitigkeiten abgaben, auch Schieds— 

richter in Prozeßſachen. 

Bis jetzt beſaßen ſie zwar eine ungeheuere aber keineswegs 

gefeglich begründete Macht, ſondern nur jene, welche ihnen die 

öffentliche Meinung verlieh. Allein das Bewußtſein der Macht machte 
ihren Ehrgeiz rege und es entſtand das natürliche Beſtreben, dieſe 

Macht geſetzlich zu begründen. 

Die Unvorſichtigkeit der Chalifen gab ihnen den geſetzlichen 

Titel, und von dieſem Augenblicke an, nahmen ihre Beſtrebungen 

einen methodiſch organiſirten Gang, der ihnen nothwendigerweiſe alle 

Kräfte des Staates zuführte und jene Allgewalt möglich machte, 



die ſich in den letzten zwei Jahrhunderten in der osmaniſchen Ge— 
ſchichte ſo oft zeigte. 

Die Chalifen nämlich, welche als die einzigen Hüther des 
Korans alle geſetzgebenden und adminiſtrativen Attribute in ſich ver— 
einigten, konnten bei der zunehmenden Größe des Reiches und der 

Eroberungspolitik, die ihre Kräfte beſonders in Anſpruch nahm, nicht 
wie es früher geſchah, in alle Fragen des inneren Staatslebens 
direkt einwirken. 

Sie waren alſo genöthigt, gewiſſe, ihnen unwichtig erſcheinende 
Funktionen, als z. B. die gerichtlichen und die des eigentlichen Kultus, 
an die Ulemas abzutreten. 

Von dieſem Momente war ihre verderbliche Macht begründet. 

Stark durch die Gelehrſamkeit und den Nimbus ihrer Popularität, 

fingen fie bald an, dieſe Rechte nicht als ihnen von den Cha li— 

fen übertragene, ſondern in ihrem eigenen Namen 
auszuüben, und bald wurden ihre „Fetvas“ nicht nur die Gutachten 

von Juris⸗Konſulten, was fie ihrem Weſen nach find und ſein ſollten, 
ſondern thatſächlich Vetos eines geſetzgebenden Parlaments. 

Auch bei der Frage dieſer „Fetvas“ war es ein politiſcher Fehler 

der Sultane, den Ulemas dieſe ſtaats gefährliche Geſtalt zu geben. Das 
„Fetva“ iſt eigentlich nichts Anderes als das Gutachten eines Geſetz— 

kundigen, welches in dieſer oder jener Frage die Koranmäßigkeit der 
Entſcheidung begründen ſoll. 

In Civil⸗Prozeſſen find es dieſe Anwälte — Muftis, 
welche in Form von Fragen und Antworten das, was der Koran 

gewährt oder verwirft, ausſprechen, und wornach die Richter den 

Ausſpruch fällen. 

Die Sultane gebrauchten es urſprünglich, um ihren Befehlen 
mehr Kraft und Folgſamkeit bei dem Volke zu verſchaffen, indem ſie 

ſolche als Befehle des Korans oder Gottes gelten laſſen wollten. 

Daß dieſes wirklich der Fall ſei, ſollten die Ulemas oder Schrift— 

gelehrten authentiſch beſtätigen, ſie mußten alſo ihre billigenden Fet— 

vas dazu geben. 
Was ſie früher bei einem kräftigen Sultane nur nach ſeinem 

Befehl thaten, wurde ſpäter unter Regierung ſchwächerer Herrſcher 
nach eigenem Gutdünken und aus eigener Machtvollkommenheit 

erlaſſen. 
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Kein Geſetz erlangte Rechtskraft ohne dieſes billigende Fetva. 

Die dem Sultan zuſtehende Befugniß ein Depoſitär des Ko— 

rans zu fein, ging faktiſch an die Ulemas über, und dadurch wur— 

den ſie mit der Zeit eigentlich die Herren des Staates und des Sul— 

tans ſelbſt. 

Ihre Hierarchie und eigenthümliche Konſtitution datirten die 
Ulemas aus den Zeiten Mohameds II. her, und wie alle Korporatio— 

nen, die dahin ſtreben, die Geſellſchaft zu dominiren, haben ſie durch 

eine ſehr komplicirte Organiſation und durch die ſtrengen Anforderun— 
gen, welche ſie als Bedingungen des Avancements ſtellten, und die 
nur durch mühſelige ſtrenge Prüfung auf der Leiter dieſer Hierarchie 

zu den höchſten Stellen gelangen ließen, ferner durch Vervielfältigung 
der Rangſtufen ſowohl dem Ehrgeize ihrer Mitglieder einen uner— 
meßlichen Spielraum eröffnet, als auch die Garantie erlangt, daß nur 
die fähigſten und ganz von ihrem Korpsgeiſt durchdrungenen, die 

wichtigſten Plätze dieſer Korporation einnehmen konnten. 
Bei dem unendlichen Einfluß und der erzeptionellen Stellung, 

die ſie jetzt im Staate einnehmen, und um genau die Faktoren zu 

würdigen, die ſie für oder gegen die Reform in Anſchlag bringen kön— 
nen, wird es nothwendig ſein, die jetzt beſtehende Organiſation dieſer 

Körperſchaft und ihre Stellung im Staate detaillirter zu behandeln. 
Die Ulemas laſſen ſich gegenwärtig in drei Hauptklaſſen eintheilen: 
Erſtens in die eigentlichen Richter, mit dem allgemeinen Na— 

men Kadis genannt. 
Zweitens in die Rechtsgelehrten oder Muftis. 
Drittens in die Diener des Kultus oder Imams. 

An der Spitze der ganzen Körperſchaft ſteht der oberſte Mufti, 

der Scheih-ul⸗Islam. g 

Er nimmt die höchſte richterliche Stelle des Reiches, und in 

ſo weit man die Imams als Prieſter betrachten kann, auch die 

höchſte Prieſterwürde ein, obgleich, wie wir ſpäter zeigen werden, und 

wie aus den folgenden Funktionen des Scheih-ul-Islam hervorgeht, 

dieſe Annahme eine irrige iſt. Dieſe Würde iſt in der neueſten Zeit, 

ſeit Aufhebung der alten Machtbefugniſſe des Großvezierats &), die 

„) Früher war der Großvezier der „alter ego“ des Sultans, jetzt nur 

der Miniſterpräſident. 
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höchſte im Staate, früher war ihm zwar der Großvezier am 
Range und in ceremonieller Hinſicht gleich, ſtand ihm jedoch in Be— 

zug ſeiner ausgedehnten Machtbefugniſſe thatſächlich voran. 

Zu ſeinen beſonderen Privilegien gehört, daß er bei Thron— 

beſteigungen der Sultane ihnen den Säbel umgürtet, und bei ihrem 
Tode das Grabgebet lieſt. 

Die wichtigſten Richterſtellen des Reiches werden auf ſeinen 
Vorſchlag beſetzt; ſo ernennt er die 17 großen Mollas und auch 

die Diplome für die zwei unterſten Stufen der Ulemas, die Mulaſims 

(Kandidaten) und die Muderis (Profeſſoren) werden durch ihn verliehen. 
Eben ſo werden alle Muftis des Reiches durch ihn ohne jede 

andere Intervention ernannt. 
Obgleich Oberhaupt der Richter, übt er nur in beſonderen, 

ihm vom Sultan übergetragenen Fällen das Richteramt ſelbſt aus; 

das geſetzlich ihm zuſtehende Richteramt in den 2 Fällen: Gottes— 
läugnung und Abfall vom Islam — wo ſein Spruch inappellabel 

wird — und der Sultan die Sentenz nicht kaſſiren kann. — Sonſt gibt 

er nur ſein Gutachten ab, welches aber den Ausſpruch der Richter beſtimmt. 
Seine Stelle iſt lebenslänglich. 

Er beſitzt ein beſonderes Departement, welches in vier Sektionen 

getheilt iſt, denen vier von Scheih-ul-Islam ernannte Räthe vorſtehen. 

Dieſe ſind (nach Hammer): 
a) Scheih-ul-Islam Kijajaſſi, der Sachwalter des Scheih-ul— 

Islams. 

Er iſt ſein Stellvertreter in politiſchen und ökonomiſchen An— 

gelegenheiten und zugleich Verwalter der dem Großmufti anvertrauten 

Wakfs — oder frommen Stiftungen. 

b) Telhiſſdſchi, der Referendarius, ift fein Agent an der Pforte, 
er ſetzt die Vorträge auf, welche der Scheih-ul-Islam in allen ſeiner 

Amtsthätigkeit betreffenden Geſchäften dem Sultan unterbreitet. 
c) Der Mektubdſchi, Kanzler, ſteht an der Spitze der Kanzlei, 

worin alle Diplome und Befehle, deren Ertheilung dem Mufti 

obliegt, ausgefertigt werden. 
Die wichtigſte dieſer Sektion iſt jene des: 

d) Fetva⸗Emini oder Intendanten des Fetvas; er iſt Chef der 

Kanzlei, wo die Fetvas oder Antworten über die vorgelegten Zweifel 

oder Fragen ausgefertigt werden. 
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Die Fragen ſind in den meiſten Fällen ſo geſtellt, daß man blos 

mit: „es kann,“ — oder „es kann nicht geſchehen“, darauf Antwort ertheilt. 

Wenn die Frage einen ganz neuen, in den Geſetzbüchern des 

Islams noch gar nicht vorgekommenen Gegenſtand betrifft, ſo wird 

gewiß kein Scheih-ul-Islam die Verantwortung auf ſich nehmen 
dieſe zu entſcheiden, und wird einfach antworten, daß von dieſem 

Gegenſtande in den kanoniſchen Büchern nichts vorkomme. 

Betrifft die Frage aber einen Gegenſtand der Politik oder des 

Staatsrechtes, ſo werden die vornehmſten Ulemas zu einer ordent— 

lichen Sitzung unter ſeinem Präſidium verſammelt und die Mehrheit 

der Stimmen ſpricht darüber die definitive Entſcheidung aus. 

Der Scheih-ul-Islam bezieht direkt aus dem Staatsbudget 
eine monatliche Bezahlung von 100,000 Piaſter (10.000 fl.) 

Nachdem wir die eigentlichen Funktionen des oberſten Chefs 

der Ulemas hier dargeſtellt, gehen wir zu den drei oben angeführten 

Abtheilungen der Ulemas über. 

I. Die Richter *. Die Geſammtheit dieſer nicht lebenslänglichen 

und bei der Willkür ihr Perſonale ſchnell und oft wechſelnden 

Aemter, welche jedoch nur aus den Ulemas wieder beſetzt werden 

können, iſt in fünf Rangklaſſen eingetheilt: 

1. Die großen Mollas, 

. die kleinen Mollas, 

. die Mufettiſch, 

die Kadis, 

5. die Naibs. 

a) Die großen Mollas; ihrer find im Ganzen 17 — welche 

wieder dem Range nach in ſechs Abtheilungen, man könnte ſagen, 

Diätenklaſſen zerfallen, ſie ſind: 
1. Der oberſte Heer- und Landesrichter (Kadiasker) von Rumili; 

2. der oberſte Heer- oder Landesrichter von Anatoli; 

3. der Richter von Konſtantinopel; 

4. die Richter von Mecca und Medina; 
die Richter von Adrianopel, Bruſſa, Kairo und Damaskus; 

mr >» 

So 

*) Nach Hammer’s „Staatsverw. d. t. Reiches.“ 



6. Die Richter von Galatha, Seuttari und Ejub (die drei Vor— 
ſtädte Konſtantinopels) endlich von Jeruſalem, Smyrna, Haleb, La— 

riſſa und Salonik. 

Wie es die Namen ausweiſen, iſt der Kadiasker von Rumili das 

oberſte Appellations-Gericht in der europäiſchen, der Zweite in der aſia— 

tiſchen Türkei. 

Die Kadiaskere ſind die Präſidenten der beiden oberſten Juſtizhöfe, 

„Arzodaci“, deren Räthe, die einzigen der ganzen Richterbranche, die an 

das Staatsbudget gewieſen ſind, und eine regelmäßige Bezahlung 

beziehen, während den Kadiaskeren und ſämmtlichen Richtern der 

vierte Theil aller vor ihr Tribunal kommenden ſtreitigen Sachen zukommt. 

Die Kadiaskere beziehen noch außerdem den vierten Theil aller 

durch ſie verhandelten Erbſchaften. 

Dem Erſten ſteht die Ernennung aller Kadis, Naibs und Imams 
in der europäiſchen, dem Zweiten in der aſiatiſchen Türkei zu. 

Er hat das Recht, alle Prozeſſe, die bei einer andern Gerichtsbar— 

keit des ihm zugewieſenen Gebiets anhängig ſind, vor ſeinen Richter— 
ſtuhl zu bringen. 

Er erkennt in allen Kammer- und Staatsgüter-Prozeſſen, wo der 

Fiskus betheiligt wird, was Rechtens iſt. 

In feinem Namen ſpricht der Miri-Riatibi, fein Stellvertreter bei 
der Kammer, in allen Fiskalſachen. 

Früher gehörte zur beſondern Pflicht der Kadiaskere, daß bei 

einem Feldzuge, an dem der Sultan ſelbſt Theil nahm, der betreffende 

Kadiasker, je nachdem der Krieg in Europa oder Aſien geführt wurde, 
ihn perſönlich begleiten mußte. 

Gewöhnlich tritt nach Abgang des Scheih-ul-Islam einer der 
Kadiaskere in dieſe Würde ein. 

Der Richter von Konſtantinopel, der nächſte im Range nach den 

Kadiaskeren, hat eine mehr adminiſtrative und polizeiliche, als eine rein 

richterliche Stellung. 

Er hat die Oberaufſicht über die Kaufleute und Handwerker, über 

die Manufakturen und Mundvorräthe der Stadt. 

Unter ihm ſtehen alle Magazine derſelben, er beſtimmt die Maße 
und Gewichte, und Preiſe der Eßwaren. 

Die Uebrigen der oben Aufgezählten fallen ebenfalls in die 
1. Klaſſe, und haben den Anſpruch auf die nächſten Beförderungen der 
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höchſten richterlichen Würden, indem nur aus ihrer Mitte die höchſten 
Stellen dieſer Hierarchie beſetzt werden können. 

Alle dieſe Mollas beſitzen den Rang von Paſchas und genießen 

nach dem Ceremoniel des türkiſchen Hofes große Vorrechte und Aus— 
zeichnungen. 

Einem jeden von ihnen iſt eine große Anzahl von Gerichtsdienern 

zur perſönlichen Dienſtleiſtung zugewieſen. Die von ihren Stellen aus— 

tretenden Mollas haben den Rang vor den neu eintretenden, und be— 

haupten ſelbſt nach ihrem Austritte dieſen Rang nach der Anciennität, 

der auch bei ihrer Wiederanſtellung berückſichtigt wird. 
Der Aelteſte derſelben führt den Titel Reiſſ-ul-Ulema; er iſt der 

Erſte nach dem Scheih-ul-Islam, und ſollte von Rechtswegen immer 
ſein Nachfolger ſein. 

II. Die kleinen Mollas ſind die Richter von den zehn Städten 

des zweiten Ranges, nämlich von Meraaſch, Bagdad, Bosnaserai, 

Sofia, Belgrad, Aintal, Kutahja, Konia, Filibe und Djarbekr. 

Die Muderis, welche ſich den mühſeligen Studien entziehen wol— 

len, welche nach Erreichung ihrer Würde noch gemacht werden müſſen, 

um Anſpruch auf den Eintritt in die 1. Klaſſe der Mollas erlangen zu 

können, begnügen ſich mit dieſer zweiten Klaſſe der kleinen Mollas — 
die ſie abwechſelnd inne haben — und aus welcher die Beförderung in 
die 1. Klaſſe unmöglich wird. 

Es ſind gewöhnlich 60 bis 70 dieſer Mollas zu Konſtantinopel, 

die an keiner den großen Mollas zuſtehenden Auszeichnungen Theil haben. 

III. Die Mufetiſch (Unterſucher). Ihnen ſtehen die Unterſuchun— 

gen über alle Gegenſtände frommer Stiftungen zu, vorzüglich aber 

über die, welche unter der Aufſicht des Muftis, des Großvez iers und 

des Kislar Agaſſi ſtehen. 

Es ſind fünf ſolche Unterſuchungsbehörden, wovon drei zu Kon— 
ſtantinopel, eine zu Adrianopel und eine zu Bruſſa. 

Die drei zu Konſtantinopel angeſtellten Unterſuchungs-Kommiſſäre 

heißen Scheih-ul-Islam Mufettiſchi, Sſadri Aaſam Mufettiſchi, Ha— 

remin Muſettiſchi, d. i. Mufettiſch des Muftis, des Großveziers und 

der beiden heiligen Städte oder des Kislar Agoſſi. 

In den Städten des Reiches, wo ſich keine beſondern Unter— 

fuchungsbehörden der frommen Stiftungen befinden, ſprechen die Mol— 

las, Kadis und Naibs in vorkommenden Fällen Recht darüber. 
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IV. Die Kadis oder die eigentlichen Richter find die Richter der 
anderen Städte des Reiches, und in vier Klaſſen getheilt. 

Die zwei erſten Klaſſen ſtehen unter dem Kadiasker von Rumeli, 
die zwei anderen unter jenem von Anatoli. 

Die Kandidaten, welche ſich dieſer Laufbahn weihen, können bei 

ihrem Eintritte eine dieſer zwei Abtheilungen wählen, doch einmal darin, 
dürfen ſie dieſelbe nicht wieder verlaſſen. 

Sie werden dann vorläufig zu Mulaſim oder Erpektanten er— 

nannt, und 6 Monate darnach erhalten ſie eine Richterſtelle, die von 
dem Tage an datirt, wo ſie Expektanz erhielten. 

Die Zeit der Verwaltung dauert 18 Monate; nur zwei der— 

ſelben in Egy pten find kraft eines vom Sultan Selim J. erhaltenen 
Privilegiums lebenslänglich. 

V. Naib, die Vikarien. Sie find nur die Subſtituten der 

Mollas und Kadis und bilden für ſich ein beſonderes Dikaſterium. 

Früher in fünf Klaſſen, bilden ſie jetzt nach der Aufhebung der Ar— 
palyk die nachfolgenden zwei Klaſſen. 

1. Kaſa Naibi, die Dorfrichter oder Vorſteher der einem Molla 

oder Kadi untergeordneten Gerichtsbarkeiten. 
2. Bab Naibi, die Subſtituten der Mollas der erſten und 

zweiten Klaſſe, in deren Namen ſie die kleinen Händel ſchlichten * ). 

Dieſe Naib verlaſſen eben fo wenig ihre Sphäre als die Kadis 

oder Mollas, und beſitzen keinen andern Vorzug einer vor dem andern, 

als die größere oder mindere Einträglichkeit ihrer Aemter, die ſie 

lebenslänglich verwalten, und welche ihnen von ihren Kommittenten 

gegen gewiſſe Bedingniſſe überlaſſen ſind, in denen ſie aber durch 

die Kadiaskere von Rumeli und Anatoli, je nachdem die Gerichts— 

barkeiten in Europa oder Aſien liegen, beſtätigt werden müſſen. 

Die großen und kleinen Mollas, Kadis und Nalbs ſprechen 
über alle Gegenſtände des bürgerlichen und peinlichen Rechts. 

*) Arpalyk oder Gerſtengeld, war eine Art von Sinecure der ausgetretenen 

Mollas erſter Klaſſe, der Kadiaskere, der Räthe des Scheih-ul-Islam und einiger 

der vorzüglichſten Muderis — und beſtanden in Gerichtsbarkeiten, die ſie durch 

von ihnen ernannte Verwalter beſetzten, und wovon ſie das Einkommen bezogen. 

Auch einige weltliche Würdenträger, z. B. der Großvezier und der Finanzminiſter 

beſaßen ähnliche Arpalyks. 
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Sie erkennen auch über Dogmen, Moral und über die Güter— 
prozeſſe der in ihrem Bezirke gelegenen frommen Stiftungen, jene 

ausgenommen, welche einer der fünf beſonderen Unterſuchungsbe— 

hörden von Konſtantinopel, Adrianopel und Bruſſa unterworfen ſind. 
Sie üben zugleich die Verrichtungen öffentlicher Notare aus, 

indem fie Teſtamente, Kauf, Heirats-, Miethverträge, Schenkungs— 

und Freilaſſungs-Urkunden u. |. w. ausfertigen. 
Nur ein einziger Richter ſitzt dabei zu Gericht, ohne Räthe und 

Beiſitzer; der Protokolliſt (Wekainuvis) nimmt ſchriftlich die Klage 

und Einrede auf, und hat nicht ſelten entſcheidenden Einfluß auf 

das Urtheil des Richters. 
Das Verfahren iſt einfach: der Zeugenbeweis entſcheidet im 

Civil⸗, wie im Kriminal-Prozeſſe. 
Bei den Behörden der Mollas und meiſten Kadis find noch 

zwei beſondere Kammern, die des Naibs für die minder wichtigen 

Händel und jene des Kaſam oder Vertheilers für die Erbthei— 

lungsſachen. 
Die Kadis der kleineren Gerichtsbarkeiten haben ſtatt dieſer 

Naibs blos ein paar Schreiber. 



Von den Kluftis oder den berathenden Geſetzgelehrten. 

Dieſe ſtehen in der Mitte zwiſchen den Richtern, von welchen 

der vorhergehende, und den eigentlichen Religionsdienern oder beſſer 

geſagt Kirchenverwaltern, wovon der folgende Abſchnitt handelt. 

Der erſte derſelben iſt der Scheih-ul-Islam, welcher zugleich 
das Haupt des geſammten Korps der Ulemas iſt. 

Es find im ganzen osmaniſchen Reiche gegen 200 Muftis, 
deren einzige Beſchäftigung darin beſteht, auf die ihnen vorgelegten 

Fragen mit einer bejahenden oder verneinenden Antwort Beſcheid 
zu ertheilen. 

Die Formel des „Fetva“ iſt dieſelbe wie die vom Scheih-ul— 

Islam ertheilte. 
In ihren Anſtellungsdekreten iſt ihnen vorgeſchrieben: 
1. Ihr Siegel beizuſetzen, 
2. den Ort ihres Aufenthaltes anzugeben, 

3. den arabiſchen Text von Wort zu Wort anzuführen. 

4. das kanoniſche Werk anzuführen, woraus ſie das ertheilte 

„Fetva“ geſchöpft haben. 

Alle großen Städte haben ihren beſonderen Mufti, Adrianopel 

und Bruſſa ausgenommen, welche unter der unmittelbaren Gerichts— 
barkeit von Konſtantinopel ſtehen. 

In den kleinen Städten iſt das Amt eines Kadi und Mufti 

in derſelben Perſon vereinigt. Alle dieſe Mufti ſind unter ſich gleich 

im Range und werden auf lebenslang von dem Scheih-ul-Islam 

ernannt, aber überall ſtehen ſie den Mollas und Kadis nach. 



Die Imams oder die eigentlichen Diener des Kultus. 

Dieſe bilden wie die Richter eine Branche, die aus folgenden 

Gliedern beſteht: 
1. Die Scheiche, 2. die Chatibe, 3. die Imame, 4. die Mue⸗ 

ſine, 5. die Kaime. 

1. Die Scheiche 

ſind die ordentlichen Prediger der Moſcheen; jede Moſchee hat einen 
ſolchen Scheichprediger, der alle Freitage nach dem feierlichen Mit— 
tags-Gottesdienſte predigt. 

Sie ſprechen ſelten aus dem Gedächtniſſe, ſelten über ſtreitige 

Punkte, meiſtens nur über Moral und die allgemein anerkannten 

Dogma des Glaubens. 
Die Scheiche bilden im ganzen osmaniſchen Reiche eine einzige 

Klaſſe, die keinen andern Vorrang hat, als welchen ihnen die 

öffentliche Meinung über ihre Gelehrſamkeit oder ihre Tugenden 

anweiſet. 
Nur die Scheiche der kaiſerlichen Moſcheen machen hievon eine 

Ausnahme — da ſie im Range und Anſehen allen Scheichen im 
Reiche vorangehen, und ſich auch beſonderer Auszeichnung in cere— 

monieller Hinſicht erfreuen. 
2. Die Chatibe. 

Der Verrichter der Chutbe, d. i. des öffentlichen Gebetes, wel— 
ches alle Freitage in den Moſcheen für den regierenden Chalifen 

oder Sultan verrichtet wird. 
Dieſes Gebet und die Münze ſind die beiden höchſten Maje— 

ſtätsrechte islam itiſcher Monarchen, und der Fürſt, deſſen Namen 

darin vorkommt, wird immer als der geſetzmäßige Oberherr aner— 

kannt, wenn ſein Anſehen auch weiter nichts als Namen und 

Schatten iſt. 
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Das Vorrecht dieſes Gebetes macht den Unterſchied zwiſchen 

den großen Moſcheen (Dſchami) und den kleinen (Mesdſchid) aus. 

3. Die Imame. 

Imam heißt eigentlich der Vorſteher beim Gebete, nach deſſen 

Bewegungen die ganze Gemeinde die ihrigen einrichtet. 

Seine Amtsverrichtung beſteht darin, das fünfmalige Gebet 

zu den vorgeſchriebenen Stunden in der Moſchee zu verrichten, die 

Freitage ausgenommen, wo dasſelbe von dem Chatib verrichtet wird, 

der deßhalb Im amol-Dſchumaa, Imam des Freitags, heißt. 

Der erſte dieſer Imame, deren es an jeder Moſchee mehrere 

gibt, iſt der eigentliche Pfarrer (nach unſeren Begriffen), welcher die 
Beſchneidung, Trauung und Begräbniſſe der Gläubigen ſeines Be— 
zirkes vornimmt. 

4. Die Mueſine. 

Die Mueſine oder Gebetausrufer rufen nach der vorgeſchriebe— 
nen Formel das fünfmalige Gebet von den Minarets der Mo— 

ſcheen aus. 

Nach dieſem erſten Ausruf von den Thürmen wiederholen ſie 
denſelben in der Moſchee ſelbſt, worauf unmittelbar das Gebet beginnt. 

5. Die Kaime 

ſind unſere Sakriſtane, Meßner, Küſter oder Kirchendiener, welche 

die niedrigen Tempeldienſte verrichten. 

Wir ſehen alſo hier dieſe mächtige Korporation der Ulemas 

wie ſie durch eine künſtliche und weitverzweigte Organiſation poly— 

penartig das ganze Weſen des türkiſchen Staates umſchlingt und 
unmittelbar in die wichtigſten Intereſſen des Volkes eingreift. 

Sie hat das ganze Schulweſen, alle Lehrkanzeln und wiſſen— 
ſchaftlichen Anſtalten als Patrimonium in ihren ausſchließlichen 

Beſitz genommen, und leitet durch Schule und Kanzel die Anſchauun— 

gen der Gläubigen, ſo wie ſie es als den Intereſſen ihrer Kaſte an— 

gemeſſen erachtet. 
Sie leitet dieſe Anſchauungen und das Volk um ſo ſicherer, 

als die unteren Klaſſen dieſer Hierarchie in ſteter Berührung mit 

dem Volke ſind, alſo auch mit dem größten Erfolge zu jeder Stunde 
auf dasſelbe zum Nutzen ihrer Kaſte einwirken können. 
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Wir ſehen, wie ſie den größten Theil der intellektuellen Kräfte 
des Staates ausſchließend zu ihrem Nutzen abſorbiren, da man die 
einträglichſten und ehrenvollſten Anſtellungen nur erlangen kann, 
wenn man in ihre Korporation eintritt. 

Durch das gleiche Intereſſe, indem ſie jedem in ſeinem Kreiſe 
dieſelben Vortheile zuſichert, durch die Möglichkeit, die ſie dem Fleiße 
und der Kapazität bietet zur Erreichung der höchſten Stufen dieſer 

Hierarchie, gibt fie dem konſequenten Ehrgeize unbedingten Spielraum 
und befeſtigt den Korporationsgeiſt. 

Trotz der ſcheinbaren Zerſplitterung in das Richteramt, in das 

Lehr-, Religions-, Kultus- und Verwaltungsweſen der Wakfs, ſehen wir 

doch eine unerſchütterliche Einheit durch die Rechte begründet, welche 
dem Scheich-ul-Islam und den Kadiaskeren zuſtehen, jo daß die künſt— 

liche Maſchine einzig und allein nach ihrem Gutdünken bewegt werden 
kann. Wir ſehen dieſe Einheit vermehrt durch die Unabſetzbarkeit der 
Muftis, welche, obgleich nicht ſelbſt Richter, doch durch ihre „Fetvas“ 
alle Gerichte des Landes beherrſchen — endlich als wichtigen Faktor 

dieſer Macht, ihren Reichthum durch die unbeſchränkte Verwaltung 

der Wakfs (frommen Stiftungen), die zwei Drittel alles liegenden 

Eigenthums der Türkei ausmachen, und durch das ihnen geſetzlich 

zukommende Viertel aller ſtreitigen Sachen begründet. 
Es iſt alſo klar, daß, wenn die Türkei durchaus reformirt 

werden ſoll, dieß nur durch die Ulemas geſchehen kann. 
Als die einzige juridiſch gebildete Klaſſe der Geſellſchaft, muß 

ſie aus ihrer Mitte das Perſonale zur Beſetzung aller Gerichte und 
des Kultus-Departements hergeben, da die 40 —50 Perſonen, die in 

Europa ihre Staatsbildung genoſſen haben, kaum für die Bedürf- 

niſſe des großen Reiches genügen dürften. 
Da ſie jedoch durch allmälige Uſurpation zu ihrem jetzigen Ein— 

fluſſe gelangte, da ſie ferner ihre Macht auf den künſtlichen Mechanismus 

ihres innern Organismus gründet, dieſe Organiſation aber wieder 
ſich aus Inſtitutionen früherer Jahrhunderte entwickelt hat und durch 

koransmäßige Satzungen unterſtützt wurde, ſo kann ſie dieſe Macht 
nur durch ſtrenges Verharren der hergebrachten Gewohnheit erhal— 

ten, und muß grundſätzlich jeder Reform entgegen ſein. 
Sie muß es um ſo mehr, als dadurch auch ihre pekuniären 

Intereſſen töd tlich getroffen werden, indem die Einziehung der Wakfs 
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ſein dürfte. 

Da dieſe Körperſchaft alſo durch ihr ganzes Weſen zur Reaktion 

aufgefordert wird, eine gänzliche Beſeitigung derſelben jedoch, bei der 

ohnehin bedeutenden Schwäche des Reiches, eine Kataſtrophe befürch— 

ten läßt, ſo gibt es nur zwei mögliche Wege, die man im Intereſſe 

der Reform einſchlagen könnte und muß: 

Die Ulemas für dieſe Reform gewinnen — oder ihre Kor— 

poration ſo ſchwächen, daß ſie ſelbe nicht hindern können. Um ſie 

zu gewinnen, müßte man entweder noch größere Konzeſſionen in 

Beziehung auf ihre geſellſchaftliche Stellung, oder große pekuniäre 

Mittel in Bewegung ſetzen. 
Das Eine iſt kaum mehr möglich, denn eben ihre zu große 

Macht hat alle Lebenskräfte des Staates abſorbirt, und nur durch 

ihre Beſchränkung kann man Einiges für die Zukunft hoffen. 
Das Zweite, falls nicht die Großmächte ihr Budget hiezu her— 

geben, vermag der türkiſche Staat noch weniger zu thun — da er eben 

durch Regelung der Vermögens- und Beſitzthumsfragen der Ulemas 

— nämlich durch die Einziehung und Beſteuerung der Wakfs, auf 

die wir ſpäter kommen werden — ſeine eigenen Einkünfte rangiren 

und vermehren will. 

Man muß alſo, ohne gegen die Vorurtheile des Volkes anzu— 

ſtoßen, die Korporation ſo ſchwächen, daß ihre nothwendige Reaktion 

gegen die Reform — ſo wenig als möglich letztere hindere. 

Wie dieſes meiner Anſicht nach vielleicht geſchehen könnte, 

werde ich am Ende dieſer Schrift andeuten. 

4 * 



Der Hattiſcherif von Gülhané und die Urſache feiner 
Erfolgloſigkeit. 

Wir haben in den vorhergehenden Abſchnitten uns bemüht, 

die Art und Weiſe, auf die man bei Anſchauung türkiſcher Zuſtände 
hingewieſen iſt, dem Leſer anſchaulich zu machen, ſo wie auch die 

Hinderniſſe zu zeigen, die ſich den Reformen entgegenſtellen können. 

Durch eine detaillirte Beſchreibung der geſetzlichen und faktiſch 
beſtehenden Machtbefugniſſe des Sultans und der Ulemas, dieſer 
zwei Hauptfaktoren bei jedem Reformverſuche, dürfte man in die Lage 

verſetzt worden ſein, mit ziemlicher Beſtimmtheit die Frage zu beant— 

worten, welche Reform möglich ſei, und welche nicht? 

Gehen wir alſo zuerſt in eine genaue Würdigung der bis 

jetzt verſuchten Neuerungen ein, um zu zeigen, wie ſie wegen des 

unheilvollen Koraneinfluſſes, den man außer Acht gelaſſen, ſcheitern 

mußten. 

Wenn dieſes geſchehen, werden wir dann unſere unmaßgebliche 

Anſicht über allenfalls mögliche Reformen ausſprechen. Die Mit— 

tel jedoch, die man zur Heilung des kranken Sta a— 

tes angeben kann, ſind nur Palliativmittel, und 

indem wir ſie als ſolche erklären, verwahren wir 

uns zugleich gegen den möglichen Vorwurf von Wi— 
derſprüchen. Denn bei der Unmöglichkeit gänzlicher Ausgleichung 

der Gegenſätze, die zwiſchen den mohamedaniſchen und chriſtlichen 

Staatsmarimen obwalten, iſt die Kräftigung des erſten Elementes 
durch das zweite naturwidrig und unmöglich. Es gibt alſo nur 
zwiſchen beiden einen Kampf bis zum gänzlichen Verſchwinden des 

einen oder des anderen aus dem gemeinſchaftlich occupirten Staate. 
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Die Türkei kann nur dann als gründlich reformirt 

betrachtet und zur völkerrechtlichen Ebenbürtigkeit 

mit anderen Staaten zugelaſſen werden, wenn an die 

Stelle des mohamedaniſchen, der chriſtliche Staat 
getreten iſt. 

Es können und müſſen alſo auch alle Neuerun— 

gen nur dahin zielen, damit das chriſtliche Element 
ſo ausgebildet und gekräftiget werde, daß es auf 

friedlichem Wege und ohne Gefahr für die Ruhe Eu— 

ropas die Erbſchaft der Osmanen antreten könne. 

Als Grundſtein aller Neuerungen in der Türkei und als eine 
Art Konſtitutions-Charte wird der Hattiſcherif von Gülhané, am 

3. November 1839 erlaſſen, betrachtet. 

Mit ihm ſollte eine neue Aera des neutürkiſchen Reiches be— 

ginnen, er iſt das Paradepferd aller türkenfreundlichen Schwärmer 

und er iſt wieber der Sündenbock aller unangenehmen Mahnungen, 

welche von Seite freundlicher Nachbaren in den letzten 16 Jahren die 
gemüthliche Ruhe des türkiſchen Divans geſtört haben. 

Auch bei den in dieſem Monat zu Konſtantinopel eröffneten 

Reform⸗Konferenzen ſteht das famoſe Edikt als Conditio sine qua 

non an der Spitze der Vorſchläge. Sehen wir nun, ob dieſer Hat— 

tiſcherif von Gülhané Jauch wirklich geeignet iſt, zu ſo verſchie— 

denartigen Hoffnungen und Angriffen Veranlaſſung zu geben. 

Sein Inhalt iſt: 

„Der ganzen Welt iſt es bekannt, daß in den erſten Zeiten des 

osmaniſchen Reiches die glorreichen Dogmen des Korans und die 

Geſetze des Reiches eine gewiſſenhaft und ſtreng befolgte Regel für 
Jedermann waren. 

Der Wachsthum des Staates an Kraft und Größe waren die 
Folgen davon, und alle Unterthanen ohne Unterſchied, Moslims und 
Rajahs, erreichten dadurch den höchſten Grad des Wohlſtandes 
(se !! —). 

Seit hundertfünfzig Jahren hat eine Reihe von verſchiedenen 

Unfällen und anderen Urſachen dazu beigetragen, daß man auf— 
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gehört hat, ſich den Satzungen des heiligen Köder 
nach zu betragen und die Verordnungen, die daraus hergeleitet 

ſind, zu beobachten. 

Dadurch hat ſich die Kraft in Schwäche und der 
Wohlſtand in Armuth verwandelt. Natürlich! denn ein 

Reich verliert ſeine Kraft, wenn man aufhört ſeine Geſetze zu 

beobachten. 

Dieſe Betrachtungen ſind Unſerem Geiſte immer gegenwärtig, 
und ſeit dem Tage Unſerer Thronbeſteigung beſchäftiget uns der 
Gedanke, wie Wir das öffentliche Wohl befördern, wie Wir die 

Verbeſſerungen im Zuſtande der Provinzen und Erleichterung des 
Volkes bezwecken können. Erwägt man die geographiſche Lage der 
Länder des osmaniſchen Reiches, die Fruchtbarkeit des Bodens, die 
Geſchicklichkeit und die Intelligenz ſeiner Bewohner, ſo gelangt man 
zu der Ueberzeugung, daß, wenn man nur wirkſame Mittel in An— 

wendung bringt, dieſe Reſultate mit Gottes Hilfe in wenigen Jahren 

erreicht werden können. 

Dem zufolge voller Vertrauen auf die Hilfe des Allmächtigen 

und auf die Vermittlung Unſeres heiligen Propheten bauend, haben 
Wir es für gut befunden, den Ländern, die Unſer Reich ausmachen, 

durch neue Inſtitutionen die Wohlthaten einer guten Adminiſtration 

zu verſchaffen. 

Dieſe Inſtitutionen ſollen in ihrer Ausführung insbeſondere 

nachfolgende drei Punkte umfaſſen: 

a) Die Garantie der Perſon und des Eigenthums eines jeden 

Unſerer Unterthanen; 

b) eine zweckmäßige Art der Vertheilung und Einbringung der 
Steuern; 

e) die Einführung eines geordneten Verfahrens bei der Rekru— 

tirung der Truppen und die Beſtimmung der Dauer ihrer Dienſtzeit. 

Und in der That, ſind denn nicht das Leben und die Ehre 

die koſtbarſten Güter des menſchlichen Lebens? — 

Wo iſt der Menſch, wie friedliebend und loyal er fein möge, 

den man nicht zum Widerſtande zwingen, und dadurch der Regie— 



rung Verlegenheiten bereiten würde, wenn man deſſen Leben und 
deſſen Ehre willkürlich bedrohet. Erfreuet er ſich hingegen in dieſem 
Punkte einer vollkommenen Sicherheit, ſo wird er ſich gewiß ſelten 
vom geſetzlichen Wege entfernen, und im Gegentheil durch alle ſeine 

Handlungen zum Wohle der Regierung und ſeiner Mitbürger bei— 
tragen helfen. 

Mangelt die Sicherheit des Eigenthums, ſo bleibt nothwendi— 
ger Weiſe die ganze Welt theilnahmlos, wenn die Stimme des Für— 
ſten und des Vaterlandes ſie ruft. 

Kein Menſch beſchäftigt ſich mit dem Fortſchritte des öffent— 

lichen Wohlſtandes, weil er ganz eingenommen iſt mit ſeinen eige— 

nen Beſorgniſſen. 

Beſitzt hingegen der Bürger in voller Sicherheit ſein Eigen— 
thum, dann iſt er voll Eifers für ſeine Geſchäfte, deren Kreis er zu 

erweitern trachtet, um auch den ſeiner Genüſſe dadurch zu er— 

weitern. 

Er fühlt von Tag zu Tag die Liebe zum Fürſten und Vater— 
lande mehr und mehr geſtärkt; und dieſe Gefühle werden für ihn 

die lobenswertheſten Handlungen. 

Was die regelmäßige Erhebung der Steuern betrifft, ſo iſt es 
höchſt wichtig, dieſen Gegenſtand zu ordnen. 

Denn, nachdem der Staat zur Vertheidigung ſeines Gebietes 
zu verſchiedenen großen Ausgaben genöthigt iſt, ſo kann er die für 
die Erhaltung der Armee und anderer Bedienſtungen nöthigen Sum— 

men nur durch Abgaben, die er von den Untertanen erhebt, ſich 

verſchaffen. 

Obgleich nun ſeit einiger Zeit — Gott ſei es gedankt — die 
Unterthanen Unſeres Reiches von der Plage des Monopols be— 

freiet ſind, welches in Folge übler Auffaſſung als Quelle der Staats— 

einfünfte betrachtet wurde, fo beſteht doch noch eine unheilvolle Ein- 

richtung, die nur die traurigſten Folgen erzeugen muß. 

Es iſt die der verkäuflichen Konzeſſionen unter dem Namen 

„Iltizam.“ Bei dieſem Syſteme iſt die Civil- und Finanzadmini— 

ſtration der Willkür eines einzigen Menſchen preisgegeben, d. h. oft 



in die eiferne Hand der unheilvollſten und habgierigſten Leidenſchaf— 
ten gelegt. 

Denn, wenn dieſer Finanzpächter ein ſchlechter Menſch iſt, ſo 

wird er ſich um nichts Anderes, als um ſein eigenes Intereſſe be— 

kümmern. 

Es wird alſo nöthig, daß jedes Glied der ottomaniſchen Staats— 
geſellſchaft mit einer feſt beſtimmten Abgabenziffer belaſtet werde, die 
im gerechten Verhältniſſe ſteht zu ſeinem Vermögen und zu ſeinen 

Kräften, und daß nichts über dieſes Maß von ihm geſetzlich er— 
heiſcht werden könne. 

Es iſt ferner auch nöthig, daß beſondere Geſetze die Größe 
der Ausgaben beſtimmen, die für unſere Armee und Flotte verwen— 
det werden ſollen. 

Obgleich, wie Wir ſchon erwähnt haben, die Vertheidigung 
des Staates eine hochwichtige Sache iſt, und es demnach den Be— 
wohnern zur Pflicht wird, zu dieſem Zwecke Soldaten zu ſtellen, ſo 

iſt andererſeits nöthig, Geſetze zu erlaſſen, welche die Regelung der 

zu ſtellenden Kontingente jedes Bezirkes, den Bedürfniſſen des Au— 
genblickes entſprechend, bezwecken. 

Es iſt ferner nöthig, die Dienſtzeit auf 4 bis 5 Jahre zu be— 

ſchränken. 
Denn es wäre eine Ungerechtigkeit, und müßte auch den Acker— 

bau und die Induſtrie tödtlich treffen, wenn man, ohne Rückſicht auf 
die Bevölkerungs-Verhältniſſe, aus einem Orte weniger, aus dem 

anderen mehr ausheben würde, als er wirklich ſtellen kann. 
Dasſelbe iſt es mit einer lebenslänglichen Dienſtzeit, welche 

die Soldaten zur Verzweiflung bringen, und die Entvölkerung des 

Landes befördern müßte. Ohne dieſe Geſetze, deren Nothwendigkeit 
wir hier zeigen, gibt es für das Reich weder Reichthum noch Kraft, 

weder Glück — noch Frieden. 

Es muß alſo dieſe von der Einführung der neuen 

Geſetze erwarten. 

Es ſoll demnach künftighin jeder vorkommende Fall öffentlich 

gerichtet werden, im Sinne Unſerer göttlichen Geſetze, nach erfolgter 

Unterſuchung und Beweisführung. 
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In jo lange ein ordentliches Urtheil nicht ergangen iſt, darf 
Niemand, weder im Geheimen noch öffentlich, einen Menſchen hin— 

richten laſſen, weder durch Gift noch andere Qualen. 

Niemanden iſt es erlaubt, die Ehre eines Andern, ſei er wer 
er will — zu verletzen. Jeder ſoll in vollem Genuſſe ſeines Beſitzes 

ungeſtört belaffen werden, er ſoll mit voller Freiheit darüber verfügen 

können, ohne daß irgend Jemand ihn daran hindern kann; z. B. 

können die unſchuldigen Erben eines Verurtheilten nicht ihres ge— 

ſetzlichen Eigenthumsrechtes beraubt werden, die Güter der Verurtheil— 

ten dürfen alſo nicht confiscirt werden. 
Nachdem ſich dieſe Unſere kaiſerliche Gnade auf alle Unſere 

Unterthanen ohne Unterſchied des Religionskultus bezieht, ſo ſollen 

dieſelben, welcher Religion und Sekte ſie auch angehören, daran 

Theil nehmen. 
Es iſt alſo eine vollſtändige Sicherheit der Per— 

ſon, des Eigenthums und der Ehre allen Bewohnern 

des Reiches zugeſtanden — ſo wie es auch der Wort— 

laut Unſerer heiligen Geſetze (Korangeſetz) an— 

befiehlt. 

In Bezug auf die anderen ſich aufwerfenden Fragen, und da 

ſolche mit aufgeklärtem Gutachten geordnet werden müſſen, ſo wird 

Unſer Juſtizkollegium, an dem auch die Miniſter und die Notablen 

Theil zu nehmen haben, und das an beſtimmten Tagen, die Wir 

anberaumen werden, die maßgebenden Geſetze erlaſſen, welche die 

Garantie der Perſonen, des Vermögens und der Ehre bezwecken, und 
die Art der Eintreibung der Steuern beſtimmen ſollen. 

Ein Jeder darf in dieſer Verſammlung frei ſeine Ideen vor— 

legen und unbeſchränkt ſeine Meinung äußern. Die Geſetze, welche 

die Regelung des Militärdienſtes betreffen, werden im Militär-Ko— 

mité berathen, welches im Seraskierate feine Sitzungen hält. 

Wie ein Geſetz vollendet iſt, und um für immer Rechtskraft zu 

erlangen, wird es Uns vorgelegt, damit Wir es mit Unſerer Sanktion 

verſehen, die im Anfange mit Unſerer eigenen kaiſerlichen Hand ge— 
ſchrieben wird. 

Nachdem die gegenwärtigen Inſtitutionen nichts Ande— 
res bezwecken wollen, als das Wiederaufblühen der 

Religion, der Regierung, der Nation und des Reiches, fo ver— 

> 
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pflichten wir Uns ſelbſt, nichts zu unternehmen, was denſelben ent— 
gegen wäre. 

Als Pfand Unſerer Zuſicherung wollen Wir — nachdem Wir 
dieſen Hattiſcherif im Saale, der den glorreichen Mantel des Pro— 
pheten bürgt, niedergelegt haben, in Gegenwart aller Ulemas und 

Großen des Reiches den feierlichſten Eid darauf leiſten, und dann 

durch die Ulemas und Großen des Reichs leiſten laſſen. 

Wenn dieſes geſchehen iſt, und es ſollte von einem der Ulemas, 
den Großen des Reiches, oder wer es immer ſei, dieſe Inſtitutionen 

verletzt werden, ſo wird ihm ohne Rückſicht auf Rang, das Gewicht 
und den Einfluß ſeiner Perſönlichkeit, die entſprechende Strafe ereilen. 

Ein Kriminal-Geſetzbuch wird zu dieſem Zwecke verfaßt wer— 

den. Bei dem Umſtande, als die Staatsdiener gegenwärtig eine ge— 

nügende Beſoldung beziehen, und nachdem man die Bezüge der— 
jenigen, bei denen dieß nicht der Fall wäre, auch entſprechend regeln 

wird, ſo wird ein ſtrenges Strafgeſetz gegen jene erlaſſen und auch 

vollzogen werden, welche ihre Protektionen oder Stellen verkaufen 

(Richwet). Denn dieſes verbietet das göttliche Geſetz, und es iſt 

auch eine der Haupturſachen des Verfalles Unſeres Reiches. 

Dieſe hier erlaſſenen Anordnungen ſind eine vollkommene Neue— 

rung und Umänderung der alten Gebräuche. 

Es ſoll alſo dieſe Meine Kaiſerliche Verordnung in Konftan- 

tinopel und in allen Orten Meines Reiches veröffentlicht werden; 
eben ſo werden ſie offiziell allen Geſandten der befreundeten Mächte 

mitgetheilt, damit ſie Zeuge ſeien, der Oktroirung dieſer Inſtitution 
— die, wenn es Gott gefällt!! — „ewig dauern ſoll. (sic.!! —).“ 

Gehen wir in den Geiſt dieſes Hauptſtückes ein, ſo fällt uns 
die ſonderbare Form desſelben auf, die eher eine moraliſch-philo— 
ſophiſche Abhandlung über Regenten- und Unterthans-Pflichten iſt, 

als einer Verfaſſungs-Charte gleicht. 
Die ganze Haltung und Sprache verräth mehr guten Willen 

als Kraft, und doch iſt es Kraft, und rückſichtsloſe Energie, was in 

einem Staate wie der türkiſche, Erfolg verſpricht. 
Sie iſt ein Prinzip voll Widerſprüche, und dadurch eine halbe Maß— 

regel, denn ſie ſpricht in einem Satze vollſtändige Neue— 
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rung aus, während ſie in einem anderen zur voll— 

kommenen Reaktion ſich bekennt, indem ſie ein un— 

wandelbares Feſthalten an den Koran und die auf 

dieſen baſirten Geſetze erklärt. 

Entweder iſt die Einleitung ungegründet, weil ſie erklärt, daß 

das Abgehen von den heiligen Dogmen den Verfall begründet, und 
daß man zu dieſen rückkehren müſſe, um ihn aufzu— 

halten, oder iſt es der Schluß, der das Gegentheil ſagt, indem er 

bekennt, daß nur eine vollſtändige Neuerung und Umänderung des 

Beſtehenden den Staat retten könne. 

Eines iſt aber ſicher, daß das ganze Edikt mehr Anhalts— 
punkte bietet, die von der Reaktionspartei und für ihr Intereſſe 

günſtig gedeutet werden können, als von den Reformern. 
Denn man ſagt es doch ausdrücklich und beſtimmt, daß das 

Edikt nur die Religion zu ſtärken und die vernach— 
läſſigten Koransgeſetze zu neuer Kraft zu bringen 

bezweſcke. Daß es den Dieben und Mördern Strafe in Ausſicht 

ſtellt, daß es den Verkauf von Stellen verbietet, iſt doch keine 

Reform, denn die Koransgeſetze verbieten es auch. 

Es ſollen ordentliche Gerichte aufgeſtellt werden, die nach ge— 
regeltem Verfahren das Urtheil ſprechen; allein die Geſetze, 

nach welchen die Strafen gefällt werden, müſſen ko— 

ran mäßig ſein. 

Man ſtellt alſo der Willkür des Einzelnen Schranken entgegen, 
läßt aber der Willkür des Korans gegen die Anders— 
gläubigen freien Lauf; und dadurch iſt die Erklärung, daß 

allen Unterthanen ohne Unterſchied Unverletzbarkeit der Perſonen, des 

Eigenthumes und der Ehre garantirt wird, von vorne herein zu 
Nichte gemacht. 

Die Regelung des Steuerſyſtems und die zugeſagte Gleichmäßig— 

keit der Vertheilung iſt ebenfalls durch die angeführte Koran— 
mäßigkeit des Ediktes ſchon ein todtgebornes Kind. 

Entweder ſind das Edikt und die beabſichtigte Inſtitution ko— 

ranmäßig — was ſie ſein müſſen, um Erfolg zu haben, und dann kann 

der Sultan wohl die Art der Eintreibung beſtimmen, d. h. er kann 

den Mißbrauch des „Iltiſams“ aufheben, aber er kann nicht den 

dogmatiſch beit ehenden Unterſchied zwiſchen Abgaben 
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der Moslims und Rajah umändern, die weſentlich 

von einander abweichen. 

Oder ſie ſind ein „Urf“ und dann kann er nicht auf Ge— 

horſam der Gläubigen rechnen, und hätte für den 
Muſelmann ein beſonderes, und für die Chriſten 

ebenfalls ein abgeſondertes Edikt erlaſſen müſſen. 

Noch mehr fällt dieſe Unſicherheit auf in Bezug auf das, was 

„ich will und was ich kann!“ im Rekrutirungs-Geſetze. 

Wird der Rajah auch das Kontingent ſtellen, oder nur der 

Moslim? 

Da man dogmatiſch zu bleiben ſich feierlichſt proſternirt, ſo 
kann der die Rekrutirung betreffende Paſſus der Urkunde nur den 
Moslim angehen. Der Rajah iſt das Recht des Waffentragens nicht 
zugeftanden, indem man alſo dieſes Recht auf fie ausdehnt — verletzt 

man die Grundgeſetze, denen man zur alten Kraft ver— 

helfen zu wollen feierlichſt erklärt. Um ſo mehr kann die alt— 

türkiſche Partei dieſen Paſſus als nur für den Osmanli beſtimmt 

anſehen, als die Aufhebung des Lehenſyſtems einige Jahre früher 

die Laſt des Krieges auf alle Moslims gebürdet hat, die früher aus— 

ſchließlich von den Vaſallen und freiwillig Geworbenen getragen 

worden iſt. 

Es iſt endlich die ganze Faſſung eine große Beleidigung für 

die Würde des Souveräns ſelbſt. 

Es iſt ein in der Geſchichte noch nie dageweſenes Geſtändniß 
des Verfalles ſeines eigenen Reiches, und in der Art wie es gemacht 

iſt, die größte Aufmunterung für Alle, die beim Verfalle ihre Rech— 
nung zu finden hoffen. 

Es erklärt klar und deutlich, daß das Reich zu Grunde 
gehen müſſe, wenn die in 3 Punkten zufammenge 

faßten Haupt-Inſtitutionen nicht durchgeführt werden. 

Dieſes Geſtändniß macht es alſo Allen, die am Verfalle ein Inter— 

eſſe haben können, zu einer viel gefahrloſeren Sache, am Sturze zu 

arbeiten. 

Die kleinen Dynaſtien und unabhängigen Machthaber brauchen 

keinen offen gewaltſamen Widerſtand mehr, ein paſſiver iſt ge— 

nügend, um dasſelbe Ziel zu erreichen. Denn man 
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verbietet Mißbräuche, man kann aber nicht anbe— 

fehlen, die Reformen zu unterſtützen. 

Man kann es um fo weniger, als man durch die Aufſtel— 

lung der Koranmäßigfeit jedem Muſelmann das 
Mittel an die Hand gibt, ſeine Theilnahmsloſigkeit 
durch die höheren Gewiſſenspflichten ſeiner Reli— 

gionsdogmen zu vertheidigen. ö 

Dieſes in Bezug auf die fehlerhafte, ſich widerſprechende 

Redaktion des Aktenſtückes. 

Allein angenommen, es wären die in dieſem Hattiſcherif beſtimm— 

ten Inſtitutionen ins Leben getreten — ſo iſt die Art, wie man dieſes 

bezwecken wollte, nämlich das Centraliſations-Beſtreben, der größte 

politiſche Fehler, und es wäre der erſte Schritt zur Vernichtung des 

mohamedaniſchen Staates dadurch angebahnt worden. 

Das Prinzip „divide et impera —“ iſt leider eine Noth— 

wendigkeit der Erhaltung des mohammedaniſchen Staates als ſolcher, 

und Alles, was die Vereinigung der jetzt noch verſchiedenartigen 
chriſtlichen Elemente herbeizuführen beabſichtigt, mußte vom moha— 
medaniſchen Standpunkte aus vermieden werden. Nun wird aber 

die Centraliſation in der Türkei, alſo die Gleichmäßigkeit im Ver— 

waltungs-Gerichts-Verfahren und Beſteuerung — eine gänzliche 

Verſchmelzung des chriſtlichen Elementes, welches bis 

jetzt nach Nationalität in Provinzen geſchieden war, 

herbeiführen, und muß ihm eine Solidarität gegen— 

über den feindlichen mohamedaniſchen Elementen 

geben, die es bis jetzt entbehrt hatte — es kann alſo das Reſultat, 

welches dieſes in ultimm ratione herbeiführen muß, im Vorhinein 

beſtimmt werden. 

War dieſes chriſtliche Element ſchon in ſeiner vereinzelten 

Kraftäußerung, wie wir es bei Serbien und Griechenland geſehen, 

im Stande, ſo traurige Folgen für den mohamedaniſchen Staat 

herbeizuführen, um ſo mehr wird es jetzt der Fall ſein, nach hergeſtellter 

Verſchmelzung, und folglich bei der potenzirten Kräftigung dieſes 

Elementes. Es muß heute, morgen das Prinzip der Majorität ſeine 

weltbeſtimmenden Geſetze geltend machen, und die neun Millionen 

Chriſten der europäiſchen Türkei, deren Intereſſen durch den Nivelli— 
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rungs-Prozeß einig geworden find, auch die Herrſchaft ihres Prinzips gel— 

tend machen. 

Es wird alſo die Abtretung der Gewalt des mohamedaniſchen an 

den chriftlichen Staat ein Gebot ohne Appellation werden. Ich glaube 

auch, daß die Politik, welche der Hattiſcherif von Gülhanc diktirt hat, 

dieſen unblutigen Herrſchafts-Antritt, wenigſtens in Europa, als End— 

ziel im Auge hatte; ſonſt konnten ihr die naturgemäßen Konſequenzen 

dieſes welthiſtoriſchen Prozeſſes für die Türken, der durch dieſe Ver— 

einigung ſämmtlicher chriſtlichen Intereſſen vor ſich gehen muß, kaum 

entgehen. 
Es ſcheint, daß die Osmanlis, wenn auch nur inſtinktartig, 

die Tragweite dieſer friedlichen Reform, die trotzdem 

ein Kampf auf Leben und Tod iſt, gefühlt haben, und daher 

der hartnäckige Widerſtand gegen dieſe Art von Reformen und die 

Erfolgloſigkeit des Hattiſcherifs von Gülhané. 



Zweiter Abschnitt. 

Motto: 

„Geſetze idealer Vollkommenheit würden nichts Gutes 
für Völker wirken, die entweder zu roh ſind, um ſie zu 
verſtehen, oder zu verdorben, um ſie zu lieben. — Unter ſo 
ungünſtigen Umſtänden gegebene Geſetze dieſer Art werden 
ein unberechenbares Uebel ſtiften. Sie würden einen Wi- 
derſtand erregen, welchen man wohl ſchwächen, aber nie 
beſiegen konnte, welcher, unaufhörlich wieder ausbrechend, 

endlich jede Macht überlebte, dei mit dieſer Macht der 

Trägheit und Unſittlichkeit in Kampf treten. Dieſes geſchah 

jedesmal, wenn Philoſophen, welche die abſolute Gerech— 

tigkeit, oder wenn Fürſten, die eine Willkürherrſchaft 

gründen wollten, Geſetze im geraden Gegenſatze mit den 

Sitten gegeben hatten.“ 

„J. Walter's Einfluß der Sitten auf die Geſetze“ ꝛc. ꝛc. 
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Geiſt der Reformen. 

Indem wir im Begriffe ſtanden, über die möglichen Reformen 

unſere Anſichten auszuſprechen, bringen uns die Journale den von der 

Konferenz zu Konſtantinopel entworfenen und vom Sultan ſanktionirten 
Reformen-Entwurf in 21 Punkten. 

Wir müſſen denn nothwendiger Weiſe dieſer Thatſache Rechnung 
tragen, und die urſprüngliche Abſicht, Vorſchläge zu machen, verwandelt 
ſich in eine kritiſche Erörterung der ſchon angenommenen Vorſchläge. 

Wir können alſo nunmehr dieſelben nur durch Erörterung von 

Fragen, die in dieſen Vorſchlägen nicht enthalten ſind, und uns als 
wichtig erſcheinen, ergänzen. 

Als Einleitung zur Kritik, und unabhängig von dem Detail dieſer 

Propoſitionen, laſſen wir unſere Anſichten über den Geiſt und die Rich— 

tung, in welcher ſich überhaupt die Reformen geltend machen ſollten, im 

Weſentlichen vorangehen. 

Aus Allem, was man bis jetzt in dieſem Werkchen erörtert hat, 

geht hervor, wie das chriſtliche und mohamedaniſche Element keine Trans— 
aktion zulaſſen. 

Sie ſtehen ſich als ſchroffe Gegenſätze gegenüber; jede Annähe— 
rung hebt dieſe noch mehr hervor, jede gegenſeitige Berührung erzeugt 

Kampf — und dieſer Verwirrung. 
Dieſe Wahrheit gibt den erſten Fingerzeig zum naturgemäßen 

Vorgang bei jeder Reform; und ſie fordert vollkommene Tren— 

nung beider Elemente. 
Chriſtenthum und Mohamedanismus müſſen alſo mit der mög— 

lichſten Vermeidung jeder Berührung neben einander ſtehen, und jedes 

ſeinem Geiſte gemäß unabhängig vom Andern ſich entwickeln. 

oO 
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Im Prinzipe muß alfo die Reform in der Türkei 

zwei ganz abgeſonderte Geſetzgebungen — ganz abge— 
fonderte Gerichtsbarkeiten — ganz abgeſonderte Admi— 

niſtrationen aufſtellen, und dieſe nur durch die Vereinigung 
in der Perſon des Souveräns ein ſtaatliches Ganze ausmachen. 

Die Thatſachen ſind nirgends von ſo überwältigender Gültig— 

keit als in der Türkei. 
Das hiſtoriſche oder Gewohnheitsrecht iſt neben dem Koran 

das einzig gültige, jenes allein, was dieſem als Gegengewicht entgegen 
geſtellt werden kann. 

Der „Adet“ oder Uſus iſt demnach eine der wichtigſten Grund— 
lagen der osmaniſchen Staatsverfaſſung. 

In Folge deſſen ſehen wir in der Türkei, je nach Provinzen 

und Nationalitäten, eine verſchiedene Adminiſtration, verſchiedenes Ge— 

richtsverfahren, verſchiedene Abgaben-Syſteme. Allein weit entfernt, 
den Verfall des Staates beſchleunigt zu haben, hat dieſer Umſtand 
ihm zum Theile bis jetzt das Leben gefriſtet, denn er verhinderte die 

Vereinigung der ihm prinzipiell feindlichen, chriſtlichen Elemente. 

Der Kampf wurde für die Osmanlis weniger gefährlich, denn 
da in ultima ralione die Zahl entſcheidet, hätte die Vereinigung 
chriſtlicher Intereſſen ſchon längſt die Vernichtung der osmaniſchen 
Race in Europa herbeigeführt. 

Dieſe Verſchiedenheit beſteht noch. Der „Adet“ hat Kraft trotz 
dem Koran, und fordert alſo den Reformer auf, ihn zu benützen. — 
Der zweite Grundſatz bei der Reform dürfte demnach heißen: 

Autonomie der Provinzen in adminiſtrativer und 

richterlicher Beziehung. 

Seit hundertfünfzig Jahren bietet die Türkei dem Beobachter 
den Anblick unſäglicher Mißbräuche und einer ſteten Anarchie dar. 

Mit Erſtaunen muß man fragen, wie es komme, daß dieſer 

Staat nicht ſchon längſt entvölkert und zerfallen ſei, was einem 
anderen unter ähnlichen Verhältniſſen wahrſcheinlich bereits wider— 

fahren wäre. Prüft man genau die Urſache, die das verhinderte, ſo 

findet man ſie allein in einer Einrichtung von unwiderſtehlicher 

Kraft und Intenſität, die trotz Paſchas und Biſchöfe das Fortleben 
ermöglichte. 
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Dieſe Einrichtung ift die freie Gemeinde. 

Sie beſteht noch in der Türkei und übt mannigfaltig ihre 
wohlthätigen Wirkungen aus. 

Sie iſt für den Reformator der dritte Anhaltspunkt von ent— 

ſcheidender Wichtigkeit, und der dritte Grundſatz der Reform heißt 
demnach: Erhaltung dieſer freien Gemeinde, und ihre 
zeitgemäße Kräftigung. 

Fragen wir weiter wie es möglich war, daß der Handel in und mit 

der Türkei ſich erhalten konnte? daß der Fremde Sicherheit genoß? 

daß irgend eine internationelle Beziehung mit andern Staaten mög— 

lich wurde? — ſo finden wir, daß es der koranmäßig begründete 

„Völkervertrag“ war, welcher die unheilvolle Herrſchaft des moha— 

medaniſchen Prinzipes in dieſer Richtung zum Theile lähmte. 

Trotz vieler Mißbräuche muß man die wohlthätige Wirkung 
des den Fremden zugeftandenen Rechtes der Erterritorialität aner— 

kennen. Obgleich ein Eingriff in die Souveräns-Rechte des Staates, 
muß dieſes Recht auch künftighin eine unausweichliche Grundlage 

aller Reformen bilden; und damit dieſe überhaupt möglich werde, 

heißt der vierte Grundſatz: Ausdehnung des Rechtes der Ex— 
territorialität auf alle für die Chriſten zu errichtenden 

adminiſtrativen Behörden und Gerichte. 
So viel über den Geiſt der Reformen; gehen wir jetzt zur kri— 

tiſchen Beleuchtung der aufgeſtellten 21 Reform-Punkte. 

5 * 



Die einundzwanzig Veform-Punkte. 

1. Aufrechthaltung der Beſtimmungen des Hattiſcherifs von 

Gülhané und der Tanſimatgeſetze. 
2. Gewährleiſtung der der griechiſchen und der armeniſchen 

Kirche ab antiquo zuſtändigen geiſtlichen Privilegien durch eine neue 

Akte des Sultans. 
3. Entbindung der Patriarchate und Synoden von aller welt— 

lichen und juſtiziariſchen Gewalt. Ernennung der Patriarchen auf 

Lebenszeit; fire Beſoldung der höhern und niedern Geiſtlichkeit. Ein— 
richtung einer beſondern Adminiſtrationsbehörde für die griechiſchen 

und armeniſchen Rajahs. 

4. Gleichſtellung der verſchiedenen Kulte und Nationalitäten 

im Reiche; Erlaubniß, chriſtliche Kirchen zu bauen. 
5. Verzicht auf die Verfolgung und Beſtrafung ſolcher mit dem 

Tode, die ihren Glauben wechſeln. 
6. Zulaſſung der Chriſten zu allen Staatsämtern. 

7. Errichtung allgemeiner Schulen zur Vorbildung für den 

Staatsdienſt, für Mohamedaner und Chriſten. 
8. Einführung einer beſonderen weltlichen Gerichtsbarkeit für 

die chriſtlichen Rajahs. Zuſammenſetzung dieſer Tribunale aus 

Mohamedanern und Chriſten, ſobald gemiſchte Intereſſen zur Frage 

kommen. 

9. Kodifikation der beſtehenden Civil- und Kriminalgeſetze und 

deren Umgeſtaltung nach Bedürfniß. 
10. Veröffentlichung dieſes Geſetzbuches in allen Sprachen des 

Reiches. 
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11. Reform des Gefängnißweſens. 
12. Reform der Polizei. 
13. Rekrutirung unter den Rajahs und Zulaſſung der Chriſten 

zu allen militäriſchen Graden. 
14. Reform der adminiſtrativen Behörden in den Provinzen, 

Vertretung der Chriſten in den Medſchlis. 
15. Erlaubniß für Franken, Grundbeſitz zu erwerben, doch mit 

der Beſchränkung, daß das liegende Eigenthum nicht unter die erzep— 
tionelle Gerichtsbarkeit trete, welche die Verträge den Europäern 
gewähren. 

16. Einführung der direkten Beſteuerung; Abſchaffung des 
Syſtems, die einzelnen Steuerkategorien en bloc an Staatsbeamte 
zu verpachten. 

17. Verbeſſerung der Kommunikationswege zu Waſſer und zu Lande. 
18. Einführung und vernünftigere Ordnung des Voranſchlages 

für den Staatshaushalt. 
19. Vertretung der Chriſten in dem oberſten Staatsrathe zu 

Konſtantinopel durch zwei Organe jeder Nation der Rajahs. 
20. Errichtung von Kreditinſtituten für den Handel. 

21. Reform des Münzweſens. 

An der Spitze derſel ben ſteht der Hattiſcherif von Gülhans. 

Ich habe meine Anſichten über den Hattiſcherif v. Gülhane 

bereits ausgeſprochen — und ſelbſt auf die Gefahr hin, für einen 

Peſſimiſten zu gelten — muß ich den Erfolg einer Reform in Zwei— 
fel ziehen, die dieſes Aktenſtück als non plus ultra der Zweckmäßigkeit 

an die Spitze ſtellt. 

Da die Beleuchtung und Ergänzung der 21 Reformpunkte die 

Aufgabe nachfolgender Blätter ſind — und da ich eine Beleuch— 
tung des Hattiſcherifs bereits vorausgeſchickt — ſo gebe ich hier die 

Ergänzung. 

In dieſem Aktenſtücke ſind zwei Gegenſtände von beſonderer 

Wichtigkeit, um die ſich alles Andere dreht — es iſt: 

a) die Abſicht der Gleichſtellung der Rajah mit den Türken 

in gerichtlicher und politiſcher Beziehung; und 

b) die Abſicht einer gleichmäßigen und gleichartigen Ber 
ſteuerung des ganzen Reiches. 
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Ich will alſo anführen, was in Bezug dieſer zwei Gegen— 

ſtände beſonders zu berückſichtigen wäre, damit das beſprochene 

Aktenſtück nicht ein todter Buchſtabe bleibe. 
Wenn Geſetze wirkſam ſein ſollen, ſo dürfen ſie hiſtoriſch be— 

ſtehende Thatſachen nicht läugnen; ſie müſſen ſolche weiſe benützen 

und zeitgemäß modificiren. Sie können Sitten nur nach und nach 

umgeſtalten, denn es gibt keinen Fall in der Weltgeſchichte, daß ein 
Blatt Papier, wenn es auch den heiligſten Titel führt, die 
Gewohnheiten und Anſchauungen von Jahrhunderten plötzlich ver— 
wiſcht hätte; denn der Gang der Völkerentwicklung kennt keine 

Gewaltſprünge und haltet nicht gleichen Schritt mit Eiſenbahnen und 

Dampfſchiffen. Eine ſolche Thatſache, die man berückſichtigen muß, 
iſt der weſentliche Unterſchied zwiſchen der Stellung des Türken und 

des Chriſten, in Bezug auf ihre bürgerlichen Rechte im Staate. Es 
beſteht in der Türkei die Thatſache dieſes Unterſchiedes zwiſchen den 
Türken und Chriſten in der Bevorzugung des Erſteren — eben ſo, 

wie vor wenigen Jahren noch bei uns der Unterſchied zwiſchen 

Feudal⸗Adel und den andern Ständen obgewaltet hat. 
Dieſe Thatſache hat ſich durch die Rechte und Anſchauungen 

von Jahrhunderten tief in den Charakter des ganzen Volkes einge— 
lebt; bei allen Inſtitutionen des Staates iſt dieſer Unterſchied in 
Rechnung gebracht; für den Türken hat er außerdem die Kraft des 
Dogmas, für den Chriſten die eben ſo große der Gewohnheit. 

Der Türke beruft ſich auf ſein Recht zur Herrſchaft und der 

Chriſt erkennt dieſes an, es ſcheint alſo hier eine weiſe Reform, die 
Anerkennung dieſer Thatſache nothwendig zu fein. 

Allein wie bei uns das Adelsweſen den Fortſchritt nicht hin— 

dern konnte, eben ſo wenig würde es die dogmatiſche Bevorzugung 

der Osmanlis in der Türkei thun können. 
Ein Hauptmangel des Hattiſcherif von Gülhans beſteht darin, 

daß er dieſes läugnet, und Vorurtheile und Anſchauungen, die 

Türken und Chriſten gleich eigen find, mit einem Federſtriche ver— 
wiſchen will. 

Die Türken find alſo einmal de facto der Adel des türkiſchen 

Reiches. 
Man bereiſe das Land und man wird ſich überzeugen, daß 

jeder Türke ohne Unterſchied in ſeiner Berührung mit der Rajah, 
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ſeitens dieſer derſelben Ehrfurcht ſich erfreut, wie einft unfer Adel 
von Seite des Bauern- und Bürgerſtandes. 

Wie dieſe Berührung auch ſtattfinden möge, gibt ſich überall 

die moraliſche Kraft dieſer traditionellen Bevorzugung kund. 

Da nun die Türken thatſachlich der Adel, d. h. die bevorzugte 

Klaſſe der Geſellſchaft ſind, erkennen wir ſie als ſolchen, laſſen wir 

ihnen ihre Privilegien, allein regeln wir dieſe Privilegien, auf daß 
ſie nicht in Mißbrauch und Ungebundenheit ausarten.“ 

Dadurch haben wir eine Konzeſſion an die National-Eitelfeit 
und an die Vorurtheile gemacht, allein auch einen mächtigen Trieb 

zur Reaktion gebrochen, und die erwünſchte Trennung des chriſtlichen 
Gemeinweſens vom türfifchen erleichtert. 

Werden die Osmanlis als Adel anerkannt, ſo haben ſie das 

Privilegium ihrer beſonderen Gerichtsbarkeit, während der Bürger— 
ſtand, d. i. der Chriſt, auf die ordentlichen, alſo feine Gerichte ver— 
wieſen iſt. 

In dieſer Weiſe aufgefaßt, verletzt dieſe Scheidung den Tür— 

ken nicht mehr, denn ſie bildet eine Ausſchließung der 
Rajah von ſeinen Privilegien. 

Nachdem das Lehensweſen aufgehoben iſt, welches übrigens in 

der Türkei nie in der Art beſtanden hat, daß es eine Patrimonial— 

Gerichtsbarkeit über die Unterthanen begründet hätte, ſo enthält das 
Adelsprivilegium des Türken“) keinen Anſpruch eines ſolchen über den 

Chriſten, und es können ungehindert abgeſonderte Gerichtsbarkeiten 
errichtet werden. 

Jeder, der die Türken und ihren maßloſen Eigendünkel kennt, 

wird zugeſtehen müſſen, daß bei dieſer Auffaſſung die Trennung des 

chriftlichen von ihrem Elemente, gegen welche ſie ſonſt auf Leben 

und Tod angekämpft hätten, in dieſer Weiſe viel leichter zu Stande 

kommen dürfte. 

Als Folge des Hattiſcherifs und des aus ihm entſpringenden 

Tanſimats, ſollten die Steuern geregelt und deren gleichmäßige Ver— 
theilung auf Türken und Chriſten ins Leben treten. 

*) Bosnien und Herzegovina ausgenommen, wo der Nationaladel die vor 

der Eroberung beſeſſenen Feudalrechte ausübt. N 
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Zu was aber bei dieſem Vorhaben die Koransgeſetze, die man 
in eben dem Edikt wahren zu wollen angelobt hatte, und die man 

ſchonen muß, wenn man Erfolge erzielen will, verletzen —? 

Eine billige Vertheilung der Abgaben nach Vermögen und 
Kräften thut noth; eine redliche Einbringung derſelben noch mehr. 

Allein ich glaube nicht, daß der Staat dadurch mehr gewinnt, 

oder daß die Laſten dadurch erleichtert werden: daß man ihnen ei— 

nen und denſelben Namen bei Mohamedanern und Chri— 
ſten gibt, oder daß man eine und dieſelbe Steuerart da 

und dort einführt. Das Quantum der Steuer iſt das Weſent— 

lichſte für den Staat, nicht aber die Benennung oder Art der Steuer. 

Allein für den Mohamedaner iſt es nicht dasſelbe. Ben enn ung 

und Art werden die Hauptſache, denn um dieſe dreht 

ſich das Dogma feines Korans, und dieſe, außer Acht 
gelaſſen, werden die Inſtitution ſcheitern machen. 

Der Koran macht den Mohamedaner durchaus nicht abgaben— 

frei, er hat ihm gemäß die Pflicht, die Staatslaſten zu tragen, und 

der Kalife das Recht, ſolche zu beſtimmen. 

Allein der Koran, dieſes Buch des Ehrgeizes, ſtellt einen der 
Nationaleitelkeit ſchmeichelnden Unterſchied zwiſchen den Abgaben der 

Rajah und der Türken. Und dieſer Unterſchied wird als 

ein Glaubensdogma unverletzlich. 
Er nennt die Abgabe des Osmanli nicht Steuer, ſondern Ze— 

hent — Aſchr — während er die des Chriſten als Zeichen ſeiner 
Unterthänigkeit, die Kopfſteuer — Charadſch — benennt. 

Für den Staat iſt es alſo ziemlich gleichgültig, ob die Abga— 

ben „Aſchr“ oder „Charadſch“ heißen, ob man fie Zehent oder Steuern 

nennt, wenn ſie nur einlaufen. 

Aber für den Osmanli haben ſie tiefen dogmatiſchen Sinn, und 

in dem Moment, wo man ihm zumuthet, auch Cha— 

vadfc (Steuer) zu zahlen, muthet man ihm zu, dem Chri— 
ſten ſich gleichſtellen zu laſſen. 

Und doch ſehe ich manchen verdienſtvollen Orientaliſten, von 
liberaler Empfindelei verleitet, im Ernſte den Vorſchlag machen, die 

Kopfſteuer „Charadſch“ auch auf die Mohamedaner auszudehnen, ſehe 
den Rath weſtländiſcher Philanthropen durchdringen und den Charadſch 

der Rajah im Aufheben begriffen; man ſchwärmt über Menſchen— 



würde, und opfert um ſchoͤner Worte willen den praktiſchen 

Erfolg. 

Denn es iſt meine feſte Ueberzeugung, daß bei dem Charakter 
der Türken, die zwei Worte „Aſchr“ und „Charadſch“ unvorſichtig ge— 

braucht, die ganze Finanzreform ſcheitern machen können, und daß 

die Weſtmächte zur Ausgleichung dieſes philologiſchen 

Mißgriffes eben ſo viele Truppen, als zu der Ein— 
nahme Sebaſtopols brauchen werden 

Ich kann übrigens verſichern, daß die Chriſten in der Türkei 

die moraliſchen Skrupeln der franzöſiſchen und engliſchen Philan— 
thropen durchaus nicht theilen, daß der „Charadſch“ bis jetzt eine der 

Steuern war, die ſie am willigſten erlegten, weil er eine fire, von 

der Willkür unabhängige Ziffer hatte, und daß ſie ſich damit voll— 
kommen einverſtanden erklären werden, wenn dieſer Name auch fer— 

nerhin bleibt, wenn nur die Abgaben geringer werden. 

Anderſeits kann man dem Osmanli das Doppelte aufbürden, 

wenn man ihm ſeine dogmatiſchen Rechte unverletzt läßt, und ihn 

von der Rajah durch die Art und Benennung der Steuern unter— 
ſcheidet. 

Dieſe Anſchauungen führen mich zu der Anſicht, daß der Hat— 

tiſcherif von Gülhané in ſeiner Durchführung auf viel weniger Hin— 

derniſſe ſtoßen würde, wenn er dieſen hiſtoriſchen Thatſachen Rech— 

nung getragen, und dieſe Ungleichheit, ſtatt ſie außer Acht zu laſſen, 

im Prinzipe feſtgehalten hätte. 

Dieſe Anſicht findet in der Wahrheit ihre Bekräftigung, daß 

man den unnatürlichen Schritt nicht thun darf, geſellſchaftliche Zu— 

ſtände, die in demſelben Stadium ſich befinden, wie ſolche im fünf— 

zehnten Jahrhunderte beſtanden, auf einmal durch die des neunzehn— 

ten zu erſetzen, und ſo von der ſtufenweiſen Entwicklung vom Guten 

zum Beſſeren, welche alle Völker durchleben müſſen, die Völker der 

Türkei gänzlich entheben zu wollen. 
Ich weiſe Jeden auf die Geſchichte ſeines eigenen Landes hin, 

frage z. B. den Deutſchen, ob er wirklich glaubt, daß ſeine Vor— 
fahren unter Kaiſer Maximilian und zur Zeit des Fauſtrechtes, wenn 
ihnen die jetzigen Inſtitutionen, das Gerichts- und Verwaltungs— 

Verfahren, wie es jetzt beſteht, auf einmal oktroyirt worden wären, 

ſich in dieſelben gleich eingelebt und dabei wohl befunden hätten? 



ob fie es überhaupt vertragen hätten? Ob nicht derſelbe Franz von 

Sickingen, der damals als ein Repräſentant des liberalen Prinzips 

galt, dieſe Neuerungen als unerfaßlich und unmöglich auf Leben und 
Tod bekämpft hätte? 

Ob nicht dieſer kraftige Bekämpfer des Mißbrauches, trotzdem 

er die Rechte der Bauern vertheidigte, ſich gar gewaltig geſträubt 

hätte, wenn plötzlich Geſetze erlaſſen worden wären, welche dieſe 

Bauern in jeder Hinſicht als Seinesgleichen erklärt hätten? Ich ver— 
weiſe die Reformatoren auf die Geſchichte der Staaten-Entwicklung 

und man braucht wahrlich nicht lange nach Beiſpielen zu ſuchen — 

um darzuthun, wie Reformen, für welche die Völker nicht durch eine 

allmälige Civiliſation und Bildung vorbereitet wurden, erfolglos 
bleiben und nur ſo lange dauern, als man eben Zwangmittel anwendet, 

um ſie zu halten. Portugal unter Pombal, und unſer eigenes Vater 

land unter Joſef II. gibt genug Stoff zum ernſten Studium und 

zum Vergleiche deſſen, welche Reformen ſich halten laſſen, welche 

nicht — und in welchem Geiſt ſie angebahnt werden müſſen, um Erfolg 
zu haben. 

Ich frage alſo jeden Staatsmann, ob dieſe willkürliche Dispens 

der Türkei von der Erfahrung von vier Jahrhunderten zum Frommen der 

Civiliſation führen kann — ob nicht dieſe Völker erſt durch allmälige 

Bildung zum Verſtändniſſe und ſo zu ſagen zur Verdauung unſerer 

Kultur-Geſetze und Einrichtungen vorbereitet werden müſſen — ob 

nicht alſo ganz andere Geſetze und eine ganz andere Adminiſtration 

für dieſe Völker nöthig ſind — als in unſeren Ländern? 

Trotzdem wird vielleicht heute oder morgen der „Code Napoleon“ 

in der Türkei aufgeſtellt und ein Adminiſtrations-Syſtem nach engliſcher 
Art die Türken und Rajah zu beglücken verſuchen. — Ich glaube 

die fruchtloſen Erperimente, die man ſeit 16 Jahren mit dem Hatti— 

ſcherif von Gülhané verſucht hat — ſollten doch beachtet werden 

und hievon abrathen. 



Der zweite und dritte Konferenzpunkt und die Verhält- 

niſſe der griechiſchen Kirche zum Staate. 

Der zweite und dritte Punkt behandelt einen und denſelben 

Gegenſtand, das Verhältniß der griechiſch-armeniſchen Kirche zum 

Staate, und lautet: 

2. „Gewährleiſtung der, der griechiſchen und armeniſchen Kirche 

ab antiquo zuſtehenden geiſtlichen Privilegien durch eine neue Akte 

des Sultans.“ 

3. „Entbindung der Patriarchate und Synoden von aller 

weltlichen und juſtiziariſchen Gewalt. Ernennung der Patriarchen 

auf Lebenszeit; fire Beſoldung der höhern und niedern Geiſtlichkeit, 

Einrichtung einer beſonderen Adminiſtrationsbehörde für die griechi— 

ſchen und armeniſchen Rajah.“ 

Wir wollen dieſe Punkte näher erörtern, um ſowohl ihre un— 

abweisliche Nothwendigkeit als ihre Zweckmäßigkeit zu zeigen. 

Die Stellung der griechiſchen Kirche und des Patriarchats in 
der Türkei gründen ſich auf einen Hattiſcherif Mohamed II., welcher 
ihre Rechte beſtimmt, und obgleich zur Zeit der Einnahme Konſtan— 

tinopels erlaſſen, im Weſentlichen noch heute in Kraft geblieben iſt. 

Die Kirche erhielt ihre innere Autonomie gewährleiſtet, wie 

ſie ſolche vor der Eroberung beſeſſen hatte. 

Der Patriarch, auf Vorſchlag der Synode mit Zuziehung der 

Notablen der chriſtlichen Nation gewählt, und vom Sultan mittelſt 
ſeines Berats beſtätigt, iſt ihr Oberhaupt und ihr legitimer Reprä— 

ſentant in ihren Beziehungen zum Staate. 
Er hat den Rang eines Veziers, und in früheren Zeiten das 

Recht einer Janitſcharen-Wache. 
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Außer dem Falle von Hochverrath kann er vor kein weltliches 
Gericht gezogen werden. 

Er beſitzt einen wirklichen Hofſtaat von zahlreichen Würden— 
trägern, unter denen der Groß-Logothet (Erzkanzler) die erſte Stelle 
einnimmt. 

In Bezug auf die innere Regierung der Kirche in dogmatiſchen 
und politiſchen Gegenſtänden, iſt ſeine Macht durch die Synode 

beſchränkt, deren Präſident er iſt, die aber auch das Recht hat, in ge— 

wiſſen kanoniſch- begründeten Fällen ihn abzuſetzen. 

Der Patriarch und die Synode ſind die höchſte Gerichtsbarkeit 

in Glaubensſachen ihrer Konfeſſions-Genoſſen und das Appellations— 

Gericht in allen jenen Fällen, welche bei den Biſchöfen in erſter 

Inſtanz anhängig und erledigt worden ſind. 

Sie beſitzen alle Bisthümer des Reiches der Art, daß die Bi— 
ſchöſe von der Synode aus dem Klerus gewählt werden und vom 

Patriarchen die Weihe empfangen. 

Sie beſtimmen und erheben alle Abgaben, welche zur Erhaltung 
des Klerus und zur Dotirung der Kirchen und Schulen von Seite 
der Konfeſſions-Genoſſen beigeſteuert werden müſſen. 

Sie verwalten ohne Kontrole des Staates das ſämmt— 

liche Kirchenvermögen, alle Schul- und Kirchenfonds und alle Wakfs 
oder frommen Stiftungen, welche die Pietät ihrer Glaubensgenoſſen 
errichtet hat. 

Der Patriarch für Konſtantinopel und jeder Biſchof in feiner 
Diözeſe übt außerdem in einigen Civilfällen, bei einigen Polizei— 
Uebertretungen, eine Strafgerichtsbarkeit aus, unabhängig von dem 
ordentlichen Gerichte. 

Sowohl er als die Biſchöfe beheben in den, vor ihrer Ge— 

richtsbarkeit verhandelten Civil-Prozeſſen 10% vom Werthe der 

ſtreitigen Sachen. Dieſe Privilegien haben einige, ſonſt gründliche 

Schriftſteller zu einer irrigen Anſicht über das wahre Weſen derſelben 

geführt. 

Man hat angenommen, es beſtehe in Folge des Rechtes der 

Civil-Gerichtsbarkeit nicht nur eine Autonomie der Kirche, ſondern 

auch eine Autonomie der ganzen chriſtlichen Nation, gegenüber dem 

türkiſchen Staate. 
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Man beruft ſich auf das Zeugniß einiger Hiſtoriker und er— 

klärt, es ſei ein förmlicher Vertrag zwiſchen Mohamed dem Eroberer 

und den Griechen geſchloſſen worden, welcher dieſen gegen Abgabe 

des Tributs, ein ganz unabhängiges Nationalbeſtehen zugeſtanden 

hätte. Dieſe Auslegung von der Stellung der griechiſchen Kirche 
hat in der neueſten Zeit die verſuchte Entziehung der Civil-Gerichts— 

barkeit aus den Händen der hohen Prieſter zu vereiteln getrachtet. 
Sie iſt ein Irrthum. 
Die Privilegien wie ſie beſtehen, haben zwar einen doppelten 

Charakter, weltliche und geiſtliche Rechte, aber die erſteren ſind 
keine beſondere Konzeffion, welche die Staatsgewalt 

gemacht, ſondern nur ein Theil des Machtbefugniſſes, 
welche dem Episkopate nach der Verfaſſung der orientaliſchen 

Kirche zuſtehen. Dieſe Kirche hat ſich auf demſelben Standpunkte er— 
halten, welchen ſie in den letzten Zeiten des byzantiniſchen Reiches 

eingenommen. Alſo mit allen Mißbräuchen und mit allen Eingriffen 
in die weltliche Gewalt, die ihr die Paleologen oder vielmehr der 

„Staat des Mittelalters“ zugeſtanden haben. 

Die Ideen über Staatsgewalt und Souveränitäts-Rechte haben 
in jener Zeit nicht die naturgemäße Entwicklung gehabt, wie ſie jetzt 
in geordneten Staaten zur Anerkennung gelangt ſind. 

So wie im Mittelalter im übrigen Europa das kanoni— 
ſche Recht der römiſchen Kirche in der Mehrzahl von Civil— 

und Kriminalfällen rechtskräftig entſchieden hat, eben ſo üben der 

Patriarch und die Biſchöfe nur in Folge dieſes kanoniſchen 
Rechtes ihre weltliche Zwangsgewalt aus. 

Es liegt alſo nicht nur in der Macht, ſondern auch im Rechte 

des Staates, ja es erſcheint ſogar als ſeine Pflicht, die Wirkſamkeit 

dieſes kanoniſchen Rechtes in die Grenzen der Kirche als ſolcher zu— 
rückzuweiſen. 

Um eine genaue Auffaſſung dieſes Verhältniſſes für Jene mög— 
lich zu machen, die nicht in der Lage ſind, die türkiſchen Zuſtände zu 

ſtudieren, will ich ein vollkommen ähnliches anführen, wie es in un— 
ſeren öſterreichiſchen Staaten beftanden hat. 

Es iſt dieß das Verhältniß der orientaliſchen Kirche und der 
ſerbiſchen Nation zur Zeit der Aufnahme in die öſterreichiſchen 
Staaten. 

/ 
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Die Privilegien, welche Kaiſer Leopold der I. dem Ippecker Pa— 
triarchen Cſernowitz gewährleiſtete und unterſchrieb, ſind faſt dem 

Wortlaute nach dieſelben, welche die Hattiſcherife 

der Sultane dem Patriarchen und der griechiſchen 
Kirche in der Türkei gegeben haben. 

Die Art und Weiſe wie dieſes Verhältniß in Oeſterreich ge— 
regelt worden iſt, ohne die Würde der Kirche zu verletzen und ohne 
die Harmonie der ſtaatlichen Entwicklung zu ſtören — gibt den 
Reformern einen vollkommen ausgearbeiteten und erprobten Orga— 
niſationsplan für die Türkei. 

Auf jeden Fall iſt die Reviſion dieſer Privilegien und die Re— 
gelung der orientaliſchen Kirche eine Nothwendigkeit, alſo auch die 
Punkte II. und III. des Reform-Vorſchlages ſowohl zweckmäßig als 

ausführbar. 

Der im III. Punkte enthaltene Paſſus: „Ernennung des Pa- 
triarchen auf Lebenszeit, fire Beſoldung der höheren und niederen 
Geiſtlichkeit“, iſt maßgebend für den Erfolg der ganzen kirchlichen 

Reform. 

Denn fie ſoll vor Allem einen Schranken ſetzen der heilloſen 

Simonie, welche die Kirche entwürdigt, desorganiſirt, und das = 

demoraliſirt hat. 

Dieſe Simonie hat in der Türkei die höchſte Stufe ihrer Aus⸗ 

breitung erlangt; Alles iſt verkäuflich und Alles wird verkauft. 

Der Patriarch kauft ſeine Stelle durch Beſtechung der Synode 

und des eben in Gunſt ſtehenden Minifters. 

Um die verausgabte Summe einzubringen, verkauft er nicht 

nur Bisthümer, ſondern auch die Ausſpendung der Sakramente, und 

ſpekulirt ſelbſt mit dem Kirchenbanne. 
Der Biſchof verkauft die Pfarren feiner Diözeſen, die Dispen— 

ſen bei Verwandtſchaftsgraden, kirchlichen Aufgeboten, und die Bes 

willigung zu Eheſcheidungen. 
Er behebt von den Gläubigen theils ordentliche, theils will— 

kürliche Steuern, indem ihm die türkiſche Behörde dazu willige 

Hand bietet. 
Der natürliche Beſchützer, der geweihte Hirt ſeiner Heerde, 

wetteifert er mit dem gelddürſtigen Paſcha, und ſaugt das letzte Mark 

der armen Rajah aus, denn er braucht dieſe erpreßten Piaſter, 
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um der heiligen Synode den Kauſſchilling feiner Diözeſe abzu— 
tragen. 

Der Pope ſpekulirt auf den Aberglauben des Volkes, taxirt 

nach Willkür bei Taufen und Begräbniſſen; dieſer aber iſt mehr un— 

glücklich als ſchuldig, denn er hat eine Familie zu ernähren, die 

verhungern müßte, wenn er der Habſucht ſeines Biſchofs nicht genug— 
thun würde. 

Ich könnte einen Biſchof in einer angrenzenden Provinz nen— 

nen, deſſen Karriere am beſten zeigen würde, welcher Art von Men— 

ſchen ſelbſt die fluchwürdige Simonie die Erreichung der höchſten 
kirchlichen Würde möglich machte. 

Dieſer würdige Prälat iſt ein freigelaſſener chriſtlicher Sclave 
aus dem Haushalte eines Paſchas; er kann nothdürftig leſen, kaum 

den Namen unterſchreiben, das Wort „Theologie“ hat er zwar nennen 
gehört, iſt aber noch ſehr darüber in Zweifel, ob es nicht vielleicht 
der Name eines beſonders verehrten Heiligen ſei — allein er beſitzt 
den ſcharfen Verſtand des Orientalen, und die natürliche Liſtigkeit 

des Griechen. 
Noch im Hauſe ſeines Paſchas, machte er die Bekanntſchaft 

eines armeniſchen Wucherers, der wahrſcheinlich mit dem Paſcha ge— 
meinſchaftlich bei Pachtungen den Staat betrog. 

Kaum freigelaſſen, kömmt ihm die Geldverlegenheit eines Sy— 

node-Mitgliedes zu Ohren; er beſchließt fie zu benützen. 

Seine Beredtſamkeit beſiegt den Geiz des armeniſchen Wuche— 

rers, 80,000 Piaſter (etwa 7000 fl. C. M.) werden gegen 

Wucherzins vorgeſtreckt, ſie finden ihren Weg in die geſegncten Säckel 

der Synode, und in 4 Wochen iſt unſer Freigelaſſene Biſchof in einer 

der europäiſchen Provinzen der Türkei. 

Dieſer ehrenwerthe Prälat lebt noch, und hofft recht lange ſeine 
gläubigen Kinder zu erfreuen. Allein auch der Wucherer iſt nicht 

immer nöthig, da die heilige Synode ſelbſt dieſes vortheilhafte Ge— 

ſchäft betreibt. 

Iſt man unter der Protektion eines oder des anderen Mit— 
gliedes dieſer Körperſchaft einer ihrer beſonders begünſtigten Diako— 

nen oder Protoſyngels, ſo wird das Geldgeſchäft erleichtert. Es 

wird mit dem Kandidaten zur Praͤlatur ein förmlicher Kontrakt ge— 

ſchloſſen, und von ihm eine Schuldverſchreibung von ſo viel und ſo 
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viel Piaſtern ausgeftellt, je nach Einträglichkeit der Diözeſe, und es 
werden überdem für das ſo beſtimmte Kapital 10% Intereſſen an 

die Synode entrichtet. Durch dieſen Vertrag und Schuldſchein wird 
der hoffnungsvolle Prieſter ſehr bald zum Biſchof avancirt. 

Es hängt alſo jetzt von der Geſchicklichkeit des neuen Biſchofs ab, 
in kürzerer oder längerer Friſt dieſe Schuld abzutragen, was übrigens 
keine ſo leichte Sache iſt, da das Volk arm, und die Biſchöfe außer— 

dem jährlich den vierten Theil ihrer Einnahmen zur Erhaltung des 
Patriarchats und der Synode abliefern müſſen. Man muß indeſſen 

dieſen Herren es zugeſtehen, daß ſie dieſe beſondere Geſchicklichkeit im 

vollen Maße beſitzen, nachdem nie einer die Schuld an die Synode 
abzutragen verabſäumte. 

Wie groß der Umfang dieſes Stellenhandels ſein muß, und 

welche Summen zur Befriedigung der verſchiedenartigen Anforderun— 

gen dieſer ganzen korrumpirten Hierarchie nöthig ſind, möge die Zahl 

der Bisthümer zeigen, wonach für 6 Millionen Gläubiger das Pa— 

triarchat von Konſtantinopel 108 Diözeſen und darunter 58 Erz-Bis— 
thümer aufweiſet, die Titular-Biſchöfe nicht eingerechnet, deren 

eine Unzahl in Konſtantinopel und in den Klöſtern ſich herum— 

treibet. 

Zudem werden durch die auſſichtsloſe Wahlen der Kir- 

chengüter und des Nationalvermögens von Seite der Synode fo 
bedeutende Summen zum Nutzen des heiligen Säckels veruntreut, 

daß die Einkünfte dieſes Kirchenbeſitzthumes, unter Kontrole des 

Staates gewiſſenhaft verwaltet, allein genügen würden, um den 
größten Theil des orthodoren Klerus zu dotiren. Es iſt demnach 

ſowohl dieſe ordentliche Dotirung der Geiſtlichkeit von Seite des 

Staates, als auch die Uebertragung der Adminiſtration des Kirchen— 

vermögens an Laien, eine Nothwendigkeit. 
Nur glaube ich, daß man in dem Reformeifer nicht zu weit 

gehen dürfe. 
So ſollte man z. B. von der lautgewordenen Abſicht, Welt— 

liche bei der Wahl der Bifchöfe in Synoden mien zu laſſen, 

unbedingt abſtehen. 

In dieſem Punkte greift man die Kirche auf einem für ſie 

vollkommen geſetzlichen Boden an. Sie iſt in dieſer Frage zum Wi— 

derſtande dogmatiſch berechtigt, und hat ſo gewaltige Waffen im 
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Aberglauben des Volkes zu ihrem Gebote, daß ſich die weltliche 
Macht vor jedem Schein einer Uſurpation wohl hüthen ſollte. 

Um ſo mehr wäre dieſer Schritt unnöthig, als er in Betracht 
der bewilligten Reformen keinen praktiſchen Werth hat. 

Denn da ohnehin dem Geiſte der Privilegien nach, ein kaiſer— 

licher Kommiſſär jeder Biſchofswahl als Repräſentant der Regierung 
aſſiſtiren ſoll, jo iſt doch anzunehmen, daß in dieſer Kontrole mehr 
Garantie gegen einen Mißbrauch liegen wird, als in einigen Fana— 

rioten, die im Punkte der Redlichkeit ihren Prälaten würdig zur Seite 
ſtehen. 

4. „Gleichſtellung der verſchiedenen Kulten und 

Nationalitäten im türkiſchen Reiche; Erlaubniß chriſt— 
liche Kirchen zu bauen.“ 

Die Gleichſtellung der verſchiedenen Kulten unter einander iſt 
ſelbſtverſtändlich und naturgemäß — nicht aber die Gleichſtellung 

derſelben mit dem Mohamedaniſchen. 

In ſo lange der Sultan ſelbſt orthodor bleiben muß, um le— 

gitim zu ſein, in ſo lange verlangt eine weiſe Politik wenigſtens 
eine nominelle Erklärung der Suprematie der herrſchenden Kirche. 
Auch erſcheint eine Schonung der herrſchenden Vorurtheile zur leichtern 

Erreichung anderer dringenderer Intereſſen räthlich. 

Die allmäliche Kräftigung und Entwicklung des chriſtlichen 

Elements wird im Verlaufe der Zeit dieſe Gleichſtellung ohnehin 

faktiſch herbeiführen. 

Warum alſo durch den Drang liberale Grundſätze zu manife— 

ſtiren ſich verleiten laſſen und die Vorurtheile und die Eitelkeit der 

herrſchenden Nation da verletzen, wo es nicht dringend geboten ſcheint? 

Dasſelbe gilt in Bezug der Gleichſtellung der Nationalitäten. 

In der vorhergegangenen Beleuchtung des Hattiſcherifs von 

Gülhané habe ich meine Anſicht über die Zweckmäßigkeit, die Türken 
als privilegirte Kaſte anzuerkennen, ausgeſprochen. Auch hier liegt die 

Nothwendigkeit, dogmatiſch begründete Anſchauungen des Volkes zu 
verletzen nicht vor, da ohnedem die faktiſche Gleichſtellung der Natio— 
nalitäten im Laufe der Zeit durch die Punkte 6 und 13 der Reform— 

vorſchläge angebahnt iſt. 
6 
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Dieſe Punkte lauten: 
6. „Zulaſſung der Chriſten zu allen Staatsämtern.“ 

13. „Rekrutirung der Rajahs und Zulaſſung der— 

ſelben zu allen militäriſchen Graden. 

Obgleich man dieſem letzten Punkte vollen Beifall zollen muß, 
und als Chriſt für ſeine Durchführung nur die innigſten Wünſche 
heget, kann ich doch nicht umhin, zu fragen, wie ſich feine Realiſirung 
mit dem Beſtehen des mohamedaniſchen Staates zuſammenräumt? 

Iſt die Ausgleichung der Widerſprüche, welche zwiſchen mohameda- 

niſchen und chriſtlichen Prinzipien beſtehen, eine Unmöglichkeit, 
und daß dieß der Fall iſt, glauben wir gezeigt zu 

haben; ſo kann es kaum zum Nutzen des mohamedaniſchen 
Staates ſein, wenn man den bis jetzt wehrloſen Feind die 

Waffen in die Hand gibt, alſo auch die Macht, die er bis jetzt 
entbehrte, ſeinen Grundſätzen bis zu den äußerſten Grenzen Geltung 

zu verſchaffen. Dieſer Punkt iſt indeſſen, wenn auch vom Stand— 
punkte des mohamedaniſchen Staates unpolitiſch, ſo doch praktiſch 

durchführbar, und kann nur das Reformationswerk befördern. Anders 

iſt es mit dem in chronologiſcher Ordnung vorangehenden fünften 

Punkte, über den wir unſere Anſicht näher ausſprechen wollen. 



Der fünfte Beformpunkt — ein politiſcher Mißgriff. 

Dieſer lautet: „Verzicht auf die Verfolgung und auf 
die Beſtrafung derjenigen mit dem Tode, die ihren 
Glauben wechſeln. 

Da dieſe Strafe nach einem Koransgeſetze nur auf übertre— 

tende Mohamedaner anwendbar war, ſo haben die Reformatoren hiermit 

nicht nur ein politiſches Geſetz aufgehoben, ſondern auch ein Reli— 

gionsdogma angegriffen. Und es erſcheint dieſes Zugeſtändniß als 

eine zu früh abgedrungene Konzeſſion, die von den übelſten Folgen 
für das ganze Regenerationswerk ſein könnte — als eine Konzeſſion, 

welche die Frucht zweijährigen Blutvergießens und unendlicher Opfer 

in Frage zu ſtellen vermöchte. Dieſe zwei Zeilen, wenn ſie Geſetz— 

kraft erhalten, haben dem ruſſiſchen Einfluſſe mehr 

genützt, als zweijährige Mühen ihm denſelben rauben 

konnten. 

Mit dieſem Geſetze beginnen, heißt profaner Weiſe den Stier 

bei den Hörnern faſſen. 
Es verletzt eine der heiligſten Dogmen mohamedaniſcher Reli— 

gion, eines jener, die am tiefſten in Geiſt und Gemüth jedes Türken 

eingeprägt ſind. 
Er wird und muß es bis zum Aeußerſten vertheidigen; denn 

es iſt das Bollwerk ſeines Glaubens. Iſt dieſes eingeriſſen, wie und 

durch wen iſt es zu hindern, daß nicht der ganze Glaubenskoder 

umgeſtoßen und das heilige Buch die tauſendjährige Herrſchaft, die 

es über Gewiſſen von Millionen ausgeübt, an das Chriſtenthum 

abzutreten bemüßigt werde? 
6* 
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Dieſe eine Konzeſſion hat dem Sultan in den Au— 
gen des mohamedaniſchen Volkes jede Legitimität 

benommen; denn es iſt dieß kein politiſches Geſetz, das er auf— 

gehoben, ſondern ein Religionsartikel, den er aufzuheben 
kein Recht hatte, und den er, ſo lange er Mohameda— 
ner iſt, eben ſo gut achten mußte, wie jeder andere 

Gläubige. 

Es wird zu einer Reaktion Veranlaſſung geben, welche die 
Macht der Reformatoren und des Sultans bedeutend bloßſtellen 
dürfte, da, wie ich glaube, man genöthigt ſein wird, es 

zu widerrufen. 

Ich glaube, man unterſchätzt die Kraft der Osmanlis und ihres 
Korans. Ihr Fanatismus wird dieſe Kraft verdoppeln. Es braucht nur 

ein Ehrgeiziger jenen zu benützen und als Vertheidiger dieſes Korans 
aufzutreten, ſo dürfte eine furchtbare Kataſtrophe ausbrechen, die die 

Alternative ſtellen wird, entweder einen Kreuzzug gegen die Moslims 

bis zur Vernichtung zu führen, oder dieſen Punkt zurück zu 

nehmen. 

Es ſcheint als wenn Privatleidenſchaften einen großen Theil 
an der Hartnäckigkeit hätten, mit welcher insbeſondere Lord Redcliffe 
auf Aufnahme dieſes Punktes in die neue Charte beſtand. 

Der edle Lord ſcheint bei dieſer Gelegenheit Genugthuung ge— 
nommen zu haben für eine Schlappe, welche die brittiſche Politik 

und ihr Vertreter Lord Canning in ähnlicher Frage erfahren haben. 

(Im Jahre 1843.) 

Es handelte ſich damals um einen Armenier Namens Jakob 
Duin, der zum Islam übergetreten war, nach kurzer Zeit aber wie— 

der dieſen abſchwur, und auf den Schutz europäiſcher Verwendung 

pochend, dieſe ſeine That mit Oſtentation zu Konſtantinopel zur 

Schau trug. 

Er wurde indeſſen bald ergriffen und vor das Gericht des 
Scheih-ul⸗Islam geſtellt, das ihn im Geiſte des Korangeſetzes zum 
Tode verurtheilte. Trotzdem ſich der Großvezeir Rauf-Paſcha, der 

Schwager des Sultans Ahmed Paſcha, ja der Sultan ſelbſt ver— 
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wendete, — trotzdem daß Lord Canning mit Abbruch der diploma— 

tiſchen Verbindungen drohte, hatte das blutige Geſetz ſeinen Lauf, und 
der Armenier wurde am 22. Auguſt 1843 hingerichtet. 

Alle Blätter Englands und vor allen „Morning Chronicle“ 

ſchleuderten ihren Bannſtrahl gegen das Barbarenvolk und predigten 

einen förmlichen Kreuzzug gegen dasſelbe. 

Sie bilden einen hübſchen Kontraft zu den Philipicas der Jahre 
1853 und 54, die ſeine Tugenden lobten und ſeine Erhaltung im 

Inte reſſe der Civiliſation als dringend geboten erklären. 

Ich glaube, dieſer Fall hätte die ungeheure Kraft des Dogmas 

charakteriſiren und bei den Angriff auf dasſelbe höchſt vorſichtig ma— 
chen ſollen. 

Wenn ich jedoch die Aufnahme dieſes Punktes als verfrüht 
darſtelle, ſo verwahre ich mich gegen die Zumuthung von mittelal— 

terlichen Reaktions-Ideen. 

Allein das Kriterium jedes Reformverſuches iſt ſein Erfolg, 
und um dieſen zu erreichen, muß der Staatsmann die Gefühlspolitik 

bei Seite legen und darf der öffentlichen Meinung, die nur durch 

dieſe Gefühlspolitik geleitet iſt, dort keine Konzeſſion machen, wo dieſe 
der praktiſch möglichen Durchführung ſeiner Pläne eine falſche 

Richtung gibt, und ſie dadurch unausführbar macht. 

Kurz, der Staatsmann ſoll die Kraft der Thatſachen mehr 
berückſichtigen als die Doktrinen von Ideologen. 

Ein weiterer, der ſiebente Punkt, lautet: „Errichtung von 

Schulen zur Vorbildung für den Staatsdienſt für 
Mohamedaner und Chriſten.“ Eine nothwendige und zweck— 

mäßige Einrichtung, die kein dogmatiſches Hinderniß finden dürfte, die 
aber trotzdem in der Türkei in den Kulturzuſtänden des Volkes auf 

große Schwierigkeiten ſtoßen wird. 

Zur Errichtung von ſolchen Anſtalten gehören doch vor Allem 

Lehrer; von dieſen das nöthige Kontingent herzuſtellen, dürfte kaum 
möglich werden. 

Die Mohamedaner beſitzen zwar eine ausgebreitete Klaſſe gründ— 
licher Rechtsgelehrter und Adminiſtratoren; dieſe gehören aber der 
Kaſte der Ulemas an, und ich glaube nicht, daß dieſe paſſende Lehrer 
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für die Chriſten abgeben dürften. Unter den Chriſten ſelbſt wird man 
kaum die für eine ſolche Anſtalt nöthigen Lehrer aufbringen können. Es 
werden alſo die Großmächte auch das Perſonale dieſer Lehranſtalten 
liefern müſſen, und dieſe werden ohne Zweifel nach den juridiſchen 
und Adminiſtrations-Maximen ihrer reſpektiven Staaten lehren. 

Bis aber die Völker der Türkei in die Lage kommen, dieſe 

zu verſtehen und zu vertragen, dürften einige Luſtren vergehen. 



Die vollkommene Trennung des chriſtlichen und tür- 

kiſchen Elements — eine Hothwendigkeit, 

Weitere zwei Punkte der neuen Charte ſollen die bürgerlichen 
Rechte der Chriſten ſichern, ſie lauten: 

8. „Einführung einer be ſonderen weltlichen Ge 
richtsbarkeit für die chriſtlichen Rajahs. Zuſammen— 
ſetzung dieſer Tribunale aus Mohamedanern und 

Chriſten, ſobald gemiſchte Intereſſen zur Frage 

kommen.“ 
14. „Reform der adminiſtrativen Behörden in den 

Provinzen, Vertretung der Chriſten in den Medſchlis.“ 
Um aus dieſen wohlthätigen Geſetzen Nutzen zu ziehen, 

muß das Prinzip vollkommener Trennung beider Völker mit aller 

Konſequenz durchgeführt werden. 

Es müſſen alſo alle Gerichte, von der erſten Inſtanz an, bis 
zum oberſten Gerichtshof in Konſtantinopel, welche über Chriſten in 
ihren Streitſachen entſcheiden, ausſchließlich aus chriſtlichen Räthen 

zuſammengeſetzt ſein. Denn wer die unendliche Servilität kennt, 

welche jeder Chriſt ohne Unterſchied, und ſei es ſelbſt der Patriarch, 
ſelbſt den geringſten Türken gegenüber beobachtet, wird ſich überzeugt 

haben: daß ein Türke in einem ſonſt aus lauter Chriſten zuſam— 

mengeſetzten Gerichte genügt, um den Buchſtaben des Geſetzes zu 

Trotz, ſeinem Willen und ſeiner Meinung Geltung zu verſchaffen. 
Die Praxis der Medſchlis, wie ſolche bis jetzt in den Pro— 

vinzen ausgeübt wurde, hat dieſes zu Genüge gezeigt. 
Auch in dieſe wurden in neueſter Zeit chriſtliche Räthe zuge— 

laſſen, aber ſie waren nichts als die Sündenböcke der übermüthigen 
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Osmanlis, und haben nur dazu gedient, um durch ihre Unterſchrift 
den willkürlichen Verordnungen der Osmanlis einen Anſtrich von 
Legalität zu geben. 

Es müßte alſo von den Medſchlis in der Form wie ſie bis 

jetzt beſtanden, gänzlich abgegangen, und vielleicht die adminiſtrativen 

Behörden folgender Art geſchaffen werden: 
In den Provinzen, wo die chr iſtliche Majorität obwaltet, ein 

chriftlicher Statthalter, mit einem aus Chriſten zuſammengeſetzten 
Verwaltungsrath, der von der im Miniſterium des Innern zu ſchaf— 
fenden Sektion für chriſtliche Angelegenheiten abhängt, und die po— 
litiche Behörde für alle Chriſten feiner Provinz bildet. 

Für die Türken unter dem Titel eines Paſchas, Begs oder 

wie man ihn ſonſt nennen will, eine Art von Adelsmarſchall für 
die Moslims, der die Angelegenheiten derſelben ohne Einmiſchung 
der Chriſten adminiſtrirt, jedoch im Geiſte des für die ganze 
Provinz ohne Unterſchied der Konfeſſion gültigen 

Statuts. Dieſer türkiſche Adelsmarſchall iſt dem i co or⸗ 
dinirt, nicht ſeub ordinirt. 

In Provinzen mit türkiſcher Majorität vice versa, nur daß 
die chriſtlichen Angelegenheiten wieder durch einen Verwaltungsrath 
dirigirt werden, der als Körperſchaft dem Statthalter coordinirt ift. 

In Angelegenheiten, welche Chriſten und Türken zugleich be— 
treffen, tritt je nach Bedürfniß eine aus beiden zuſammengeſetzte Kom⸗ 

miſſion zuſammen, um ſie zu erledigen. 

In den Provinzen erſter Art der chriſtliche Statthalter und 
der türkiſche Adelsmarſchall, ſonſt chriſtliche und türkiſche Räthe. 

Allein bei der ſchon oft erwähnten Herrſchſucht einerſeits und 

der Servilität andererſeits, tritt hier die Nothwendigkeit für die 

Großmächte ein, durch ihre Intervention die Selbſtſtändigkeit der 
chriſtlichen Räthe und gemiſchten Kommiſſionen zu gewährleiſten. 

Es muß alſo in jeder Provinz ein Kommiſſär oder Diplo- 

matiſcher Agent der reſpektiven Großmacht reſidiren, dem im vollen 

Sinne des Wortes die Rechte der Exterritorialität zugeſtanden ſind. 
Dieſelben Rechte ſind auf den chriſtlichen Statthalter und die 

chriſtlichen Räthe ausgedehnt. 
Sowohl die adminiſtrativen Verordnungen als die richterlichen 

Urtheile türkiſcher und chriſtlicher Seits, müſſen der Zuſtimmung 
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dieſes Kommiſſärs unterbreitet werden, insbeſondere muß ihm ein 

unbeſchränktes Veto in allen Kriminalfällen zugeſtan— 
den ſein. 

Indem ich hier Adminiſtration und Gerichtsweſen zuſammen— 
menge, thue ich es abſichtlich und mit Rückſicht auf den Kulturzu— 
ſtand und den Charakter, beſonders der ſlaviſchen Völkerſchaften. 

Die Trennung von Juſtiz und Adminiſtration, wie ſie in un— 

ſern Ländern beſteht, ſcheint mir noch nicht in dieſen Ländern ange— 
zeigt, und könnte außerdem, daß es die Ausgaben des ohnehin er— 
ſchöpften Staates verdoppelt, nur zu Verwirrungen Veranlaſſung 

geben. Die Slaven und Türken ſind ihren Sitten nach, die Einen 

an die patriarchaliſche Herrſchaft, die Andern an die Einheit der 
Obrigkeit gewöhnt. 

Der Chef ſoll nach ihren Begriffen in allen Fragen entſchei— 
den und Rechtſprechen können, um vollen Anſehens und willigen Ge— 
horchens gewiß zu ſein. 

Ein Chef, der die Steuern repartirt, die Aushebungen der Trup— 
pen beſorgt, Straßen bauen läßt — und nicht zugleich im Prozeſſe 

unter Nachbarsleuten Recht ſprechen kann, iſt dem Volke eine un— 
verſtändliche Sache, und bei dem eigenthümlichen Charakterzug 
überall nach Rangsunterſchied zu ſuchen, wird ſeine erſte und na— 

türliche Frage ſein, wer iſt mein Chef? der Statthalter oder der 

Juſtizpräſident? er wird in ewigem Zweifel über die Kompetenz der Be— 

hörden ſein — er wird ſich hier vielmal an den Juſtizpräſidenten in Ver— 

waltungsſachen — und an den Statthalter in Juſtizſachen wenden 
— und wennn dieſer ſich als nicht kompetent erklärt, ſo wird er ſowohl 

ſein Anſehen als Vertrauen verlieren — die bei dieſem Volke in 

den jetzigen Verhältniſſen die unentbehrlichſte Sache iſt. 

In dieſen Ländern werden noch viele Luſtren hindurch die 

Inſtitutionen wenig, und die Perſönlichkeiten Alles regeln müſſen. 

Eine zweckmäßige Wahl und entſprechende Verwendung von Per— 

ſönlichkeiten wird maßgebender für den Erfolg der Reformen ſein, 
als die tiefſinnigſten Geſetze und durchdachteſten Adminiſtrations-Ver— 
ordnungen. — Ich glaube alſo, daß für jetzt Jurisdiktion und Admi— 

niſtration in der Türkei nicht zu trennen ſind. 

Eine Ausnahme hievon können die gemiſchten Handelsgerichte 
machen, die ſich in Konſtantinopel und anderen Küſtenſtädten voll— 
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kommen bewährt haben, und in allen Provinzen auf ähnliche Weiſe 
errichtet werden können. 

Um jedoch der türkiſchen Regierung irgend wie eine Entſchä— 
digung für die Abtretung jo großer Souveränitätsrechte zu leiſten, 
müßten allen Konſuln und Handelsagenten ihre bisjetzigen großen 
Privilegien genommen werden, und fie in dieſelben Verhältniſſe tre— 
ten, die ſolche in anderen europäiſchen Staaten einnehmen. 

Da für jede Provinz ein diplomatiſcher Agent mit ausgedehn— 
ten Befugniſſen, d. i. der Kommiſſär eingeſetzt iſt, da außerdem unter 

ſeiner Direktion und Kontrole die gemiſchten Handelsgerichte beſtehen, 
jo erſcheint das Beſtehen dieſer Machtbefugniß bei den Konſuln über- 
flüſſig, und ſelbſt der Centraliſation, die in den Provinzen eine voll— 
kommene ſein ſoll, nachtheilig. 

In Bezug auf dieſe Kommiſſäre muß ich noch auf Eines auf— 
merkſam machen. 

Es iſt natürlich, daß der Agent neben den Intereſſen der Pro— 
vinz, die er überwachet, noch die ſpezielle ſeiner reſpektiven Großmacht 

geltend zu machen trachten wird. 
Wenn alſo Agenten mehrerer Großmächte in einer und der— 

ſelben Provinz ſind, ſo wird ein jeder die Intereſſen ſeiner Regie— 
rung neben den Intereſſen der türkiſchen geltend machen wollen. 

Da nun die Großmächte nicht zu jeder Zeit in ihren Anſich— 
ten harmoniren, fo werden Fälle vorkommen, wo ſich die Anſichten 

der Agenten kreuzen, und nachdem jeder der ſeinigen Geltung ver— 

ſchaffen wollen wird, werden Agitationen entſtehen, welche das arme 

Land noch mehr verwirren müſſen. 
Alle zuſammen wollen die Türkei erhalten, man theile alſo 

die Arbeit. 

Es werde ſomit für jede Provinz nur ein Agent nach Ueber— 
einkunft der Großmächte gewählt. Man könnte z. B. nach Bosnien 
und die Herzegovina einen öſterreichiſchen, nach Albanien einen 
franzöſiſchen, nach Bulgarien einen engliſchen, nach Rumelien einen 

ruſſiſchen Agenten beſtimmen. 
Und ſo in Aſien in derſelben Abwechslung. 

Hier muß ich zum Schluß dieſer Abhandlung noch auf etwas 
aufmerkſam machen, deſſen in den Reformvorſchlägen nicht erwähnt 

worden iſt — und doch hohe Berückſichtigung verdienen dürfte. 
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Zu einer kräftigen Adminiſtration gehört doch eine zweckmäßige 

territoriale Eintheilung und Begrenzung der Verwaltungsbezirke. 

Dieſe Anſchauung war bis jetzt dem Türken eine unbekannte Größe. 
Die Verwaltungsbezirke wechſelten alle Jahre ihren Umfang und 

ihre Grenzen. 
Der Paſcha betrat mit ſeinem Berat ein Gebiet, das nach Willkür 

beſtimmt wurde, und in einem Jahre größer, im andern Jahre wieder 
kleiner war. 

Man kann ſich die Verwirrung leicht denken, die daraus entſtan— 
den iſt, ſo daß in der Türkei wahrſcheinlich Niemand exiſtirt, der mit 
Beſtimmtheit ſagen kann, welche Bezirke zu dieſer, welche zu jener Staat— 
halterſchaft gehören. 

Auch bei jenen Provinzen, wo dieſes beſtimmt, iſt es manchmal ſo 
unzweckmäßig und für die Einheit der Adminiſtration fo ſtörend, daß ſie 

ſelbſt einer europäiſchen Verwaltung Schwierigkeiten bieten müßten. 

So erſtreckt ſich z. B. das Paſchalik von Siliſtria bis nach Aidos und 
Karnabat, das von Seuttari umfaßt die Bezirke Plava und Guſſenje an 
der Grenze von Serbien, die durch den Hochgebirgsknoten des Dormitor 
und des Kom von ihm getrennt ſind. 

Ich glaube alſo, daß, nachdem eine Kataſtral-Vermeſſung nicht 
ſo ſchnell vorgenommen werden kann, man wenigſtens die natürlichen 
Grenzen feſthalten ſollte. Aus dieſem materiellen Hinderniſſe einer wirk— 

ſamen Adminiſtration hat das bei Beſetzung der Verwaltungs— 

Behörden bis jetzt beobachtete Syſtem jede wirkſame und gute 

Verwaltung faſt unmöglich gemacht. 

Dieſes fehlerhafte Syſtem beſtand: 
a) In dem Grundſatze, von der Adminiſtration einer Provinz 

oder eines Sandſchakts jeden Eingebornen auszuſchließen, und durch 
fremde, der Sprache und der Verhältniſſe ihrer Verwaltungsgebiete 
unkundige Beamte zu beſetzen. Es wurden alſo meiſtens Aſiaten zu 

den Paſchaliks Europas, und zu jenen Aſiens, Europäer verwendet. 

b) In der kurzen Dauer der Beſetzung durch ein und dieſelbe 

Perſönlichkeit — ſo daß die Beamten nie länger als höchſtens ein 

Jahr einen und denſelben Diſtrikt verwalten. — Dieſes Syſtem wurde 
durch die wohl begründete Beſorgniß gehalten — es könnten Einge— 
borne oder lange Zeit in einer Provinz weilende Statthalter — leicht 
ſo große Popularität und Einfluß ſich verſchaffen, daß ſie ſolche in 



einem paſſenden Momente zur Realiſirung von Unabhängigkeits-Gelüſten 

gegenüber der ſchwachen Central-Regierung geltend machen könnten. 

Die Beiſpiele des Ali-Paſchas von Janina, des Mahmud— 

Paſchas von Scutari ließen dieſe Beſorgniß auch grundhaͤltig erſcheinen. 

Bei den übrigen Verwaltungs-Beamten geringeren Grades war 
dieſer ſyſtemmäßige alljährige Wechſel durch die Verkäuflichkeit der 

Stellen begründet. ö 

Die aus dem Verkaufe dieſer Stellen fließenden Summen 
figurirten als eine indirekte Abgaben-Kategorie im Einnahme Budget 

des Staates, und es mußte alſo dieſer Verkauf alle Jahre ſtattfinden, 

damit nicht ein Ausfall in dieſem Budget ſich ergebe. 
Abgeſehen alſo von dieſen Geboten der Staatsklugheit und tür— 

kiſcher Finanzwirthſchaft — die indeſſen jetzt, da Europa die Ga— 

rantie der Integrität des Reiches und der Reformen übernimmt, 
wegfallen dürften, ſo mußte dieſes Syſtem die übelſten Folgen er— 

zeugen — und hat ſie auch wirklich herbeigeführt. 
Eine grenzenloſe Bedrückung, eine nachläſſige und ſorgloſe Ad— 

miniſtration, ſind die natürlichen Folgen eines ſolchen Syſtems. 
Selbſt bei den redlichſten und fähigſten Beamten und den ge— 

ordnetſten Verwaltungs-Vorſchriften hatte der lähmende Einfluß dieſes 
oftmaligen und ſchnellen Beamtenwechſels ſich geltend machen müſſen. 

Denn ſo lange Beamte nur Menſchen bleiben, wird ſich auch 

die Haupttriebfeder, die ſolche leitet, bei jeder Gelegenheit vordrängen. 

Dieß iſt der Egoismus, welcher in dem Wunſche für ſeine Mühen 
Anerkennung zu finden, überall ſich geltend macht. 

Nur wenn den Beamten die Ausſicht auf dieſe Anerkennung 

eröffnet iſt, kann der Staat darauf rechnen, daß er ſeinen Pflichten 

mit allem Eifer nachkommen wird. 
Iſt derſelbe aber, wie dieß bei oftmaligem und willkürlichem 

Wechſel der Fall iſt, zu der Ueberzeugung gelangt, daß ſeine Mühen 
den erwünſchten Erfolg nicht erzielen können, da ihm die Zeit ge— 

bricht, Maßregeln, die er für nützlich hält, ins Leben zu rufen; 
ſteigen Zweifel in ihm auf, ob nicht vielleicht die Ernte der Mühen, 
die er geſäet, einem andern zum Genuſſe überlaſſen müſſe, der dafür 

Lohn und Anerkennung findet, ſo gehört wohl eine ſeltene Reſignation 
und eine ungewöhnliche Moralität des Charakters dazu, um trotzdem 

die Bahn ſtrenger Pflichterfüllung einzuhalten. 
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Daß dieſe Moralität und Reſignation in der Türkei feine ein— 
heimiſchen Pflanzen ſind, braucht kaum erwähnt zu werden; und es 
iſt hier der oftmalige Wechſel nachtheiliger als irgendwo anders. 
Allein hier kömmt noch der beſondere Umſtand zu berückſichtigen, daß, 

wie ich bereits erwähnt, in der Türkei eine jede Provinz nach be— 

ſonderen, von anderen Provinzen oft ganz verſchiedenen Gewohnheits— 
Geſetzen verwaltet wird. 

Es muß alſo der Beamte, um nicht Mißgriffe zu thun, erſt 

dieſe beſonderen Zuſtände und die Verwaltungs-Verhältniſſe ſtudieren. 

Es gehört alſo eine gewiſſe Zeit oder eine beſondere Befähi— 
gung dazu, um dieſes zu erreichen. 

Beſitzt er aber auch wirklich dieſe Befähigung, ſo hält ihn 
die kurze Dauer ſeiner Funktion davon ab, dieſe zur Ergründung 
der Zuſtände und Nothwendigkeiten ſeines Verwaltungs-Gebietes 
geltend zu machen; denn in wenigen Monaten ſieht er ſeiner Ver— 

ſetzung nach anderen, vielleicht entfernteren Gebiten entgegen, wo 
ganz andere Verhältniſſe und Gewohnheitsrechte obwalten, und wo 

ihm alſo eine neue Mühe in ganz anderen Studien bevorſteht. 

Wenn er alſo eben Alles gehen läßt wie es geht, und es nur 
nicht verſchlimmert, ſo glaubt er ſeinem Beamtengewiſſen genug ge— 
than zu haben. Um dieſen Uebelſtänden zu begegnen, ſcheint es 

alſo dringend geboten, die Verwaltungs-Stellen auf längere Zeit zu 
beſetzen, es ſcheint rathſam, Eingeborne, denen die Verhältniſſe ihrer 
Heimat doch mehr oder weniger bekannt ſind, hiezu zu berufen. 

Dieſe Nothwendigkeit wird noch in Berückſichtigung des beſon— 

deren Charakters der Bevölkerung vermehrt. Denn wie ich ſchon er— 
wähnt, ſo werden noch lange Zeit in der Türkei die Geſetze und 

Verordnungen ſehr wenig, und die Perſönlichkeiten Alles entſcheiden 

müſſen. 

Es wird alſo der Adminiſtrations-Beamte erſt das Vertrauen 

der Bevölkerung erlangen müſſen, um der willigen Befolgung ſeiner 

Verordnungen gewiß zu ſein, und um die wohlthätigen Maßregeln 

der Regierung durchſetzen zu können. 

Und dieſes iſt nur zu erzielen durch eine längere Verwaltung 

eines und desſelben Gebietes, die ihm ein genaues Verſtändniß des 

Charakters und der Gewohnheiten der Bevölkerung möglich macht. 
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Allein ſelbſt beim Fortbeſtehen der jetzigen troſtloſen Zuſtände 
in der Türkei kann ein oftmaliger Beamten-Wechſel dieſe Uebel nur 
vermehren. 

Wir müſſen die Türkei ſo hinnehmen wie ſie iſt, und nicht 

ſo betrachten wie wir wünſchen, daß ſie es ſei. 

Wir können nicht fragen: Was iſt das Beſte im Sinne 

dieſer oder jener Doktrin? Wir müſſen fragen: Was iſt unter den 
beſtehenden Uebeln das kleinſte? — 

Alle Kontrole der Regierung wird bei der jetzt lebenden Gene— 
ration, der Korruption der Beamtenwelt gewiß keine Schranken 
ſetzen können. 

Die Willkür und Beſtechlichkeit hat ſich ſo in das Weſen des 

Türken eingelebt, daß erſt durch eine allmälige Umgeſtaltung der 
Sitten eine Umgeſtaltung jener Grundſätze zu erzielen iſt, welche die 
Handlung des Individuums leiten. 

Der türkiſche Beamte wird noch lange ſein Amt als die 
Quelle betrachten, die ihm zu einem unabhängigen Vermögen ver— 

helfen ſoll. 

Die Rajah wird ihm noch lange das ſein, was der Sinn 
des Wortes ausſpricht, das iſt: die Heerde, die er zu ſeinem Nutzen 

zu ſcheeren ſich berechtiget glaubt. 
Alſo ſchon aus dieſer Rückſicht kann eine längere Dauer der 

Amts⸗Funktion nur zur Erleichterung der Unterthanen beitragen. 
Denn da ſich der Beamte doch einmal bereichern 

muß und will, ſo iſt es evident, daß, wenn die Summen, 

die er zu ſammeln beabſichtigt, auf mehrere Jahre re— 

partirt werden, dieſes dem Volke weniger drückend 

wird, als bei dem jetzigen Syſtem, wo er denſelben Be— 
trag in der kurzen Zeit eines Jahres oder weniger 

Monate zu erpreſſen genöthiget iſt. 

Dieſe Anſchauung wird Vielen etwas parador erſcheinen, nichts— 
deſtoweniger iſt ſie aber wahr, und aus dem Geiſte türkiſcher Zu— 

ſtände geſchöpft. 
9. „Kodifikation der beſtehenden Civil- und Kris 

minalgeſetze und deren Umgeſtaltung nach Bedürfniß.“ 
10. „Veröffentlichung dieſes Geſetzbuches in allen 

Sprachen des Reiches.“ | 
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Außer dem ſogenannten Kriminalfoder vom Jahre 1840, der 

im Ganzen 14 Paragraphe enthält, den adminiſtrativen Ordonnanzen 

vom Jahre 1846, welche übrigens mehr Dilettantenverſuche als 

wirkliche Geſetze ſind, dann dem Handelskoder von 1850, gibt es keine 
Geſetze zu kodifiziren, denen man geltende Kraft für die Chriſten 
geben dürfte. 

Denn alle übrigen Kanun- und Fetva-Sammlungen haben ſich 

aus den Dogmen des Korans entwickelt, und dürften kaum etwas 
bieten, was die neue Reform als für die Chriſten zuläſſig finden würde. 

Es heißt alſo, ſich erſt an das Werk der Geſetzgebung machen, 

und mit Benützung des Gewohnheitsrechtes, wie es bisher in den 
Provinzen gang und gebe war, ein Ganzes zuſammenſtellen. 

Mit der Veröffentlichung der Geſetze in allen Sprachen wird 

es auch in Bezug auf Eine Provinz eine Unmöglichkeit werden. Es 
iſt dieß Albanien. Die Mehrzahl der Bewohner dieſes Landes (über 

eine Million) ſind die Skipetaren, welche eine Originalſprache ſpre— 
chen, die von allen übrigen Dialekten in der Türkei vollkommen 
verſchieden iſt. 

Nun beſitzt dieſes Volk zwar eine beſondere Sprache, aber 

weder ein eigenes Alphabet, noch eine eigene Schrift. 
Es dürfte alſo noch eine geraume Zeit vergehen, bis man den Alba— 

neſen Geſetze in ihrer Sprache publizirt und ſie alſo nach dieſen Ge— 
ſetzen regieren kann. 

Die Reformatoren würden daher wohl thun, zuerſt einen Auf— 

ruf an die Philologen Europas zu erlaſſen, damit ſie vor Allen 

für die Skipetaren ein eigenes Alphabet und eine 
faß liche Schrift erfinden. 

11. „Reform des Gefängnißweſens.“ 
12. „Reform der Polizei.“ 

Zweckmäßig und zeitgemäß, jedoch als Fragen von ſekundärer 

Bedeutung ſelbſtverſtändlich und keiner näheren Erörterung bedürftig. 

15. „Erlaubniß für Franken, Grundbeſitz zu er— 

werben, doch mit der Beſchränkung, daß das liegende 

Eigenthum nicht unter die erzeptionelle Gerichtsbar— 
keit trete, welche die Verträge den Europäerngewähren.“ 

Wir erwarten die wohlthätigſten Folgen für die zukünftige 
Hebung des Ackerbaues und der Induſtrie von dieſem Geſetze. 
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Die fruchtbaren Ebenen Rumeliens und Bulgariens, die reichen 
Thäler Bosniens werden jetzt dem Gewerbsfleiße des Abendlandes 
geöffnet werden. En 

Die Auswanderer der übervölkerten Staaten Mitteleuropas 

brauchen nicht den Ocean zu durchſchiffen, um im fernen Amerika 

eine unſichere Zukunft zu ſuchen — ſie finden nahe und viel rei— 
chere Ausbeute unter dem wohlthätigen Schutze ihrer Staaten. 

Insbeſondere war die in dieſem Punkte feſtgeſetzte Entziehung 
dieſes Beſitzthums — aus dem Bereiche der Jurisdiktion der fremden 
Agenten dringend geboten. 

In ähnlichen Verhältniſſen hatte ſich ſchon der Mißbrauch von 
Seite der Fremden zum Nachtheil des Staatsſchatzes geltend gemacht. 

Es wurde nämlich das Geſetz, welches früher den Franken 
vom Beſitze unbeweglichen Eigenthumes ausſchließt, vielfach um— 
gangen. 

So beſaßen z. B. die Angehörigen der fremden Staaten auf 

den Namen von Frauen, Schweſtern oder anderer Freunde und Be— 

kannten, welche türkiſche Unterthanen waren, bedeutenden Grundbe— 
beſitz, auf dem ſie die ihren Perſonen und fremdem Regierungseigenthum 

zugeſtandene Steuerfreiheit unbefugter Weiſe ausgedehnt hatten. 

Zieht man in Betracht, daß allein in Konſtantinopel der Werth 

des Beſitzthums, das ſolcher Art der Beſteuerung entzogen wurde, 

mehr als 120 Millionen C. M. beträgt, fo kann man einen Maß⸗ 
ſtab für den Verluſt haben, welcher dem Staate durch dieſen, im 

ganzen Reiche getriebenen Mißbrauch erwachſen iſt. 
Nach Einführung des Tanſimats im Jahre 1840 hatte die 

Pforte ein Geſetz zur Beſteuerung des fremden Eigenthums erlaſſen, 
und um dieſem Umweſen zu begegnen, dringende Vorſtellungen an die 
Mächte erlaſſen, um dem Widerſtande ein Ende zu machen, der von 

Seite der Fremden und ihrer Agenten gegen dieſes wohlthätige Ge— 

ſetz ſich erho ben hatte. zölf Jahre zogen ſich die frucht— 
loſen Unterhandlungen über dieſen Gegenſtand hin, und wurdez end— 
lich im Jahre 1852 auf eine ziemlich unvollſtändige Weiſe, und 
eben nicht zum Vortheile der Pforte erledigt. 

Die Beſtimmung der Steuerquote nach einer ganz willkürlichen 

Schätzung des Kapitalwerthes des Beſihthums, wurde den reſpek— 

tiven Agenten überlaſſen. 
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Die Pforte hatte alſo das unbedingte Recht, vom Tage der 
Proklamation dieſer Geſetze im Jahre 1840 bis zum Jahre 1852 

die rückſtändigen Abgaben anzuſprechen, es wäre nur billig, wenn 
von Seite der Großmächte der Eintreibung dieſer rechtmäßigen Rück— 

ſtaͤnde kein Hinderniß in den Weg gelegt würde. 



Finanzreformen. 

Der Reformpunkt, der von den Finanzreformen handelt, iſt 

der 16. und lautet: „Einführung der direkten Beſteuerung, 

Abſchaffung des Syſtems, die einzelnen Steuer-Katego— 
rien en bloc zu verpachten.“ 

Die Finanzverwaltung des türkiſchen Staates iſt eine ſeiner 

klaffendſten Wunden, alſo ihre zweckmäßige Regelung eine der bren— 
nenden Fragen der Reform. 

Allein bei der Verwirrung, welche in dieſem Zweige türkiſcher 

Staatsverwaltung herrſcht, bei dem Umſtande, als es thatſächlich iſt, 
daß ſelbſt in der Türkei Niemand weder die Größe des Staatsein— 
kommens, noch die Quote der einzelnen Steuer-Kategorien genau an- 
zugeben im Stande iſt, wird für einen Ausländer die Behandlung 

dieſes Gegenſtandes die ſchwierigſte. 

Sie iſt um ſo ſchwieriger, als je nach Provinzen ſowohl die 

Steuerart als auch die Quote einer und derſelben Abgabe verſchie— 

den iſt. 

Es würde daher ein umfangreiches Buch zur Behandlung die— 

ſes einen Gegenſtandes erforderlich ſein. 

Der beſchränkten Aufgabe einer Flugſchrift nach, kann ich 

mich nur in folgende Erörterungen einlaſſen, dieſe ſind: 
a) Erörterung einer unabwendbaren Maßregel, ohne der die 

Staatseinnahmen mit den Ausgaben nie in Einklang gebracht und 

die erfteren mit der beſten Verwaltung und dem zweckmäßigſten Syſtem 

nie für die Bedürfniſſe des Reiches genügen werden. 
Dieſe Maßregel iſt die Beſteuerung der Wakfs (Kir— 

chengüter und frommen Stiftungen) und deren theil— 
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weiſe Einziehung. — Da dieſe mehr als zwei Drittel alles lie— 
genden Eigenthums und Kapitals des ganzen Reiches ausmachen, 
ſo iſt es einleuchtend, daß alle Finanzkünſtler der Welt mit der Be— 

nützung von nur einem Drittel der Finanzkräfte nicht im Stande ſind, 

den Bedürfniſſen des Ganzen zu genügen, ohne die Lebenskraft des 
bis jetzt verwendeten Theiles gänzlich zu erſchöpfen. 

b) Will ich einige Vorſchläge machen, welche die Beſeitigung mo— 
mentaner Geldverlegenheit bezwecken, und deren Realiſtirung vielleicht 

eine wohlthätige Rückwirkung auf ſoziale Krebsſchäden der türkiſchen 

Geſellſchaft ausüben könnte, die alſo ſowohl politiſcher als ſtaats— 

ökonomiſcher Natur find. 

Es find dieß: die Kapitaliſirung des Tributs der Fürſtenthü— 

mer, die Modifizirung der Ein- und Ausfuhrzölle, die Einführung 

einer Geſindeſteuer und die Aufhebung der ſogenannten Tſchiftlik— 
Sahibis. 

Bevor wir dieſes behandeln, müſſen wir zum Verſtändniß die— 
ſes 14. Punktes für den Leſer angeben, was derſelbe zu bezwecken 
beabſichtigt. 

Hierzu müſſen wir eine Ueberſicht der türkiſchen Staatsein— 
nahmen und der Abgabearten, aus denen ſie fließen, hier angeben. 

Dieſe beſtehen nach den offiziellen Journalen: 

fl. C. M. 
1. Zehen t.. 200 Mill. Piaſter gleich 16 Mill. 700000 
2. Grundſteuer . 220 „ * „ 17 „ 500000 
3. Charadſch (Kopfſteuer 

der Rajah) 40 „ 7 „ 3 „ 400000 
. 1 sh 000 
5. Indirekte Steuern. 150 „ 5 „ 12 „ 500000 
6. Tribut von Egypten 32 8 „ 2 „ 500000 
ien SR x 7 168000 
BL „ der Walachei 2 „ 4 2 168000 
dach u. / 0 84000 1 

Summa 727 Mill. Piaſter, gleich 58 Mill. 820000 
Gulden Conv. Münze. 

Wir ſehen alſo, daß dem Weſen des Agrikulturſtaates gemäß, 
dieſe direkten Steuern die Hauptziffer der Einnahmen ausweiſen. 

Sie betragen über 50 Millionen. 
7 * 
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Der Zehent und die Grundſteuer 44 Millionen. Da nun dieſe 
44 Millionen nur den dritten Theil des unbeweglichen Eigenthums 
repräſentiren, ſo würde durch die Beſteuerung des Wakfs, welche das 
Doppelte betragen, dieſe Einnahmen-Kategorie um 88 Millionen ver- 
mehrt, alſo die ganze Stagtseinnahme auf 160 Millionen gebracht 

werden. Die Abgabe Eins der Tabelle, der Zehent, iſt die eigentliche 
Grundſteuer unſerer Staaten, und durchaus verſchieden von dem 
Zehent nach unſern Feudalmaximen. 

Derſelbe iſt bei uns eine Recognitio der Lehensrechte, und neben 

ihm beſtehen andere direkte Abgaben, während der Zehent des Moslims 
jede andere direkte Beſteuerung ihres Grundes oder Be— 

ſitzthumes ausſchließen ſoll, alſo die eigentliche Grund— 

ſteuer iſt. N 

Nach Einziehung der Lehen durch Mohamed II., wird jetzt der 

Zehent der Rajah auch an den Staat abgeführt, und dieſer hat noch 
den Charakter einer Feudalgiebigkeit — da außer ihm noch andere direkte 

Steuern den Grund und Boden belaſten. 

Da alſo die Steuer-Kategorien I und II ihrem Weſen nach 

eine und dieſelbe Abgabe ſind, indem ſie beide das immobile Kapi— 

tal belaſten, ſo war es natürlich, daß beim Mangel einer genauen 

Unterſcheidung ihrer ſpeziellen Anwendung, dieſe zum großen Nach— 
theile des Landbaues in der Türkei ſtattfinden mußte. 

Es belaſtete nämlich, auf Gebäude und andere Immobilien 

angewendet, dieſe Grundſteuer ſolche nur einmal, während der be⸗ 

baute Grund und Boden doppelte Laſt tragen mußte, ſo z. B. 

entrichtete ein Hausbeſitzer bei zehntauſend Piaſter Einkünfte zwölf 

bis fünfzehnhundert Piaſter an Steuer, während der Beſitzer eines 

Landgutes mit derſelben Rente 1000 Piaſter an Zehent, und 
außerdem noch die Grundſteuer im ſelben Betrage wie der Haus— 

beſitzer entrichten mußte. 

Der Ausdruck im Reform- Puntte „direkte Steuer“ zielt alſo 
dahin, dieſe zwei Kategorien in Eine umzuſchmelzen, und beide 

zur eigentlichen Grundſteuer, im Verhältniß des immobilen Kapi⸗— 

tal⸗Vermögens, oder der Rente umzuſtalten. 

Ich glaube jedoch, daß dem Charakter des türkiſchen Volkes 
und türkiſcher Zuſtände nach, die Bemeſſung der Abgabe nach 

— 
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dem Kapitalwerthe vorzuziehen wäre jener bis jetzt gebräuchlichen 
und nach der Rente bemeſſenen. 

Die erſtere wird ihn zur Induſtrie nöthigen, um aus 
dem Beſitzthum jenen Gewinn zu ziehen, der ihn in die Lage 
ſetzt, den Abgaben, die ohne Rückſicht auf großen oder kleinen 

Ertrag feſtgeſetzt ſind, zu entſprechen. 
Während dieſe Beſteuerungsart nach der Rente mehr dem 

status quo und die natürliche Trägheit des Türken befördert, da 
ſie nur die jeweilige Einnahme trifft, alſo zur Vergrößerung desſelben 

durchaus nicht auffordert. 
Mit der Verpachtung en Bloc hat es folgende Bewandtniß: 
Die Zehent-Einnahme und Zollämter des ganzen Reiches 

wurden je nach Städten und Provinzen jährlich oder auch auf 

mehrere Jahre an die Meiſtbietenden verpachtet. 
Für eine fire Totalſumme traten dieſe in die Rechte des 

Staates gegenüber den Steuerpflichtigen und behoben die Abgabe 

ohne weitere Kontrole desſelben. 8 
Abgeſehen von dem Drucke, den dieſe habgierigen Blutſauger 

nothwendiger Weiſe auf das Volk ausüben mußten, um die in Voraus 
an den Staat entrichteten Summen einzubringen, wurde bei der Art 
und Weiſe der Verpachtung ſelbſt ein eben fo großer Mißbrauch getrieben. 

Statt einer freien Licitation an den Meiſtbietenden wurden die 
Pachtungen das ausſchließliche Monopol einzelner hohen Würden— 

traͤger und Statthalter der Provinzen. 
Mit Hilfe griechiſcher oder armeniſcher Wucherer, die ihr Geld 

und ihren Namen bei Schließung der Kontrakte für dieſen oder jenen 

Machthaber hergaben, wußten dieſe Herren jede freie Konkurrenz auszu— 
ſchließen, und übernahmen um Summen, die ganz willkürlich von 
ihnen ſelbſt beſtimmt wurden, die Pachtungen. 

Schon in der nächſten Stunde nach dem geſchloſſenen Kontrakt 
wurde die ganze Pachtung in einzelne Parzellen und mit ungeheuerem 

Gewinn an Unterpächter veräußert, und da dieſe jetzt eigentlichen Päch— 

ter nothwendiger Weiſe auf Gewinn ausgehen und ihre Rechnung 
dabei finden müſſen, ſo kann man ſich daraus einen Begriff machen, 

welcher geringe Theil der Steuereinnahme in den Staatsſchatz floß. 
Ein nicht ſeltener Fall war es z. B. daß ein Paſcha, oder für 

feine Rechnung ein Banquier, ein Zollamt um den Pachtzins von 
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2 Millionen Piaſter übernahm, und dieſe Pachtung in der nächſten 

Stunde an Senſalen um 4 Millionen überließ. 

Nachdem bei der Geldklemme in der Türkei dieſe Unterhändler 
gewiß kein Geſchäft eingehen, welches nicht 20 bis 30% Gewinnſt 

abwirft, ſo glaube ich nichts zu übertreiben, wenn ich annehme, daß der 

Staat aus dieſen zwei Einnahme-Kategorien kaum ein Drittel deſſen 
bezog, was ſie wirklich abwarfen. 

Selbſt die Steuer-Verwaltung eingerechnet, dürften alſo im 
Laufe der Zeit der türkiſchen Regierung aus dieſen Quellen, die jetzt 

eine Einnahme von 28 Millionen ausweiſen, wenigſtens 50 Millionen 

eingehen. 
Nur befürchte ich, daß in Rückſicht des Kultur-Zuſtandes mancher 

Provinzen, in dieſen die Pachtung des Zehents, ſo wie der Zehent ſelbſt 

nicht ſo bald abgeſchafft werden können. Denn in manchen Gegenden 

iſt bei Mangel an Kommunikationen, und bei der abſoluten Unmöglich— 
keit die Naturprodukte abzuſetzen, bei der Bevölkerung ein ſo unend— 

licher Geldmangel, daß es geradezu unmöglich iſt, ſelbſt geringe Staats— 
abgaben in Baarem zu leiſten. 

Die Regierung wird alſo genöthigt ſein, in ſolchen Diſtrikten die 

Giebigkeit noch eine geraume Zeit in natura zu nehmen. 
Wie indeſſen auch das ganze Abgaben-Syſtem geordnet wird, ſo 

iſt als unumſtößlicher Grundſatz feſtzuhalten, daß dieſer Adminiſtra— 

tionszweig mehr als alle andern unter die Kontrole der diplomatiſchen 
Kommiſſäre und Agenten geſtellt werden, ja ſelbſt durch Europäer ver= 

waltet werden müſſe. 

Die Korruption iſt in dieſem Punkte in der Türkei ſo allgemein, 

daß im ganzen Reiche nicht ein Beamter zu finden iſt, der nicht mit 
größter Gemüthsruhe den Staatsſchatz beſtehlen wird, wenn ſich ihm 
nur dazu günſtige Gelegenheit bietet. 

Warum auch nicht? — ſein Fatalismus gibt ihm das beſte 
Argument: Gott hat es gewollt, daß die Gelder ſtatt in die Säcke 
des Padiſchahs, in den des Paſchas oder des Kaimakans fließen; — 
warum ſollte er ſich dieſem fo Apropos gekommenen Rathſchluſſe Got— 

tes nicht fügen. 
Uebergehen wir jetzt zu der Frage des Wakfs, die ich als eine 

Lebensfrage türkiſcher Finanzreform aufſtelle. 



Deſteuerung und theilweife Einziehung der Wakfs. 

Damit der Leſer dieſe entſprechend beurtheilen könne, müſſen 

wir ſehen, was die Wakfs ſind, und wie ſie gegenwärtig in der 
Türkei beſtehen. — Das Wort Wakf bedeutet ein Depoſitum, eine 

freiwillige Abtretung von Gütern aller Art, die auf bedingte oder 
unbedingte Weiſe je nach Art des Vertrages unter den Schutz der 

Kirche geſtellt werden, und dadurch das Privilegium erhalten, ſteuer— 

frei, unveräußerlich und unantaſtbar von Seite der weltlichen Ge— 

richte zu ſein. 
Ob dieſes Beſitzthum wirkliches Eigenthum der Moſchee iſt, 

ob dieſe dafür an den urſprünglichen Beſitzer oder ſeinen Erben 
gewiſſe Verbindlichkeit noch entrichtet, oder endlich, ob der Nutznießer 

der Güter an die Moſchee für den gewährten Schutz Abgaben leiſtet, 
iſt in Bezug auf die oben angeführten privilegirten Eigenſchaften des 

Wakfs ohne Einfluß, ſie bleiben allen ohne Unterſchied gleich eigen. 
In Bezug auf den juridiſchen Beſitztitel der Moſcheen auf dieſe 

Wakfs, oder, wenn wir durchaus in der Türkei eine Kirche annehmen 

wollen, alſo der Kirche, ſo iſt dieſer zweifacher Art, was bei der be— 

abſichtigten Beſteuerung oder Einziehung genau zu beachten kömmt. 

Zur erſten Art gehört: 
a) Jenes Beſitzthum, welches bei Gelegenheit der Eroberung 

oder in Folge fpäterer Schenkungen von Krone-Domänen durch den 

Staat ſelbſt aus dem übrigen Territorium ausgeſchieden, als zum 

Unterhalte der Moſcheen und anderer Anſtalten beſtimmt, und als 

Waff erklärt wurde. 
Es ſind alſo dieſes die eigentlichen Staats-Wakufs. 
b) Solches, welches durch Privatſchenkungen entſtanden, oder 

auch durch Ankäufe, die aus den Erſparniſſen kamen, welche aus dem 
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Beſitzthum der Moſcheen gefloſſen find, und welche dadurch ebenfalls 

des Privilegiums der Walfs theilhaft wurde. 

Die Beſitzthümer beider Art, wenn ſie nur unbedingtes Eigen— 

thum der Moſcheen ſind, oder den Zweck des Stifters, eine fromme 

Stiftung zu ſein, erfüllen, werden Scheri (geſetzliche) genannt. Zum 

Unterſchiede von einer dritten Art die den Charakter des weltlichen 

Beſitzers ſelbſt nach mohamedaniſchem Begriffe trägt, und deßwegen 

auch Adetti (d. h. Herkömmliche) heißt. 
Allein ſelbſt die geſetzlichen Wakfs find nach unſeren Begrif— 

fen keine eigentlichen Kirchengüter, da ſie nicht zur ausſchließlichen 

Erhaltung der Moſcheen allein und des Kultus-Perſonals beſtimmt 

ſind, ſondern auch aus den Einkünften eines und desſelben Wakfs 

die Erhaltung der eigentlichen Staatsanſtalten beſorgt wird. 
Nirgends tritt die Verſchmelzung von Staat und Kirche, von 

Religionsdogmen und Staatsmarimen ſo deutlich hervor, als bei dieſer 

Inſtitution des Wakfs. 
Ein und dasſelbe Kirchengut dient zum Unterhalte der Scheiche, 

Imame und Chatibe und zum Unterhalte von Bädern, Brücken und 
Luſtgärten, Schulen, Bibliotheken Armenhäuſern und Irren⸗An⸗ 
ſtalten; ja ſelbſt Batterien und Feſtungswerke find eben fo gut Wakfs 

als die Moſchee ſelbſt, oder ein Kloſter der Derwiſche, und haben 

auch denſelben Charakter religiöſer Fundation. 
Was die Verwaltung der Waffs betrifft, fo iſt dieſe verſchie— 

den, je nachdem es Staatsſtiftungen oder Privatſtiftungen ſind. 

Die Staats⸗Stiftungen ſtanden früher theils unter der Admi— 

niſtration einzelner hoher Würdenträger, als: des Groß- Veziers, des 
Kiſlar Agaſſi (Oberſten der Eunuchen) und bildeten für dieſe eine Sine— 
cure von ungeheuerm Einkommen. Theils verwaltete ſie der Sultan 
durch eigens hiezu ernannte Beamte, und der Ueberſchuß der Ein— 

nahmen über die Ausgaben floß in ſeinen Privatſchatz. 
In neueſter Zeit ſind ſämmtliche kaiſerliche Wakfs (mit weni— 

gen Ausnahmen) unter die Adminiſtration dieſes mißerhchen Verwal⸗ 

tungs⸗Direktors (Naſirs) gekommen. 
Allein bei der heilloſen Defraudation ſind 10 ſtatt eine Quelle 

der Einnahmen für den Staat zu fein, eine Veranlaſſung zu Aus⸗ 

gaben geworden, da der Staatsſchatz alle Jahre mehrere Millionen 
Piaſter zur Deckung des auffallenden Defizits der Wakfs, wegen 
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vollſtändiger Inſtandhaltung der Stiftungen beizuſteuern genö— 

thigt iſt. 
Alle dieſe Art von Stiftungen betreffenden Grundbücher und 

Regiſter, ſo wie auch die Kaſſen, werden im Serai im he 
amte des Sultans aufbewahrt. 

Obgleich nun im Prinzip die Unantaſtbarkeit dieſes Vermö— 

gens feſtgefetzt war, fo hat keiner der Sultane je Gewiſſens-Skrupeln 
Gehör gegeben und ohne Anſtand die Einkünfte der kaiſerlichen Wakfs 
je nach Bedarf und Gutdünken verwendet, und hieraus iſt auch dieſes 

Defizit zu erklären, welches zum Vortheile der Privatchatouille des 

Sultans kam, und aus den Staatseinkünften erſetzt werden mußte. 

Weil alſo ſchon hier, unter der ſogenannten Kontrole des 

Staates, fo großer Mißbrauch ſtattfand, fo wird man um fo weniger 

glauben, daß übertriebene Gewiſſenhaftigkeit bei den übrigen Würden⸗ 
trägern ſich vorfand; man kann alſo aus der Größe des Beſitzthums 

auf die Größe der veruntreuten Summen ſchließen. 

Der weit größere Theil der Wakfs, jener aus Privatſtiftungen 

herrührende, iſt gegenwärtig thatſächlich in den Händen der Ulemas. 

Denn da es den Stiftern frei ſtand, die Verwalter der Wakfs 
zu ernennen, welchen wieder gewöhnlich das Recht belaſſen wurde, für 
den Fall ihres Ablebens ihre Nachfolger einzuſetzen, ſo hat es dieſe 

ſchlaue und mächtige Kaſte von Rechtsgelehrten und Gewiſſensbeherr— 
ſchern im Laufe der Zeit dahin zu bringen verſtanden, daß die Verwal— 
tung faſt aller Privatſtiftungen in ihre Hände gekommen iſt. 

Nachdem im Punkte der Gewiſſenhaftigkeit die Verwaltung auch 

hier dieſelbe iſt, und nachdem auch die Einnahmen bei weitem größer 
ſind als die Ausgaben, ſo iſt dieſes die Quelle des Reichthums für die 
Ulemas, iſt dieſer einer der Faktoren ihrer Macht. 

Ich ſprach von einer dritten Art Wakfs, welche einen nur welt— 

lichen Charakter ſelbſt nach Anſchauung der Mohamedaner tragen, ich 

will ſie hier erklären. 

Die Unſicherheit des Privat-Eigenthums in der Türkei, welche 

den Beſitzer und ſeinen Erben ſo leicht willkürlichen Konfiskationen aus— 
ſetzte, ließ fie Mittel ſuchen, um ſich gegen ſolche Willkür ſicher zu ſtel— 

len. Die Habſucht der Ulemas und der Wunſch, ihren Beſitz zu ver— 
mehren, kamen dieſem Wunſche der Privaten entgegen. 
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So entſtanden Kontrakte, welche zum Schein das Privat-Eigen— 
thum in ein Wakf verwandelten, und vor Konfiskationen und Verkauf 
ſicher ſtellten — denn ſie wurden auch von den Beſitzern gebraucht, um 

der Verſchwendung ihrer Erben Schranken zu ſetzen. 
Es waren förmliche Geſchäfte, wie fie Banken und Verſicherungs— 

anſtalten machen, oder auch eine Art der Errichtung von Fideikommiſſen, 

blos daß an der Stelle des Staates die Wakufs-Verwaltung dieſer oder 
jener Moſchee das Privilegium ertheilte. So z. B. cedirte irgend ein 
Eigenthümer, es konnte auch ein Chriſt ſein, ſein Beſitzthum an die 
Moſchee, dieſes war als Wakuf erklärt, allein er und ſeine Erben blie— 

ben im Beſitze des vollen Genuſſes und entrichteten nur eine jährliche 

Abgabe von 10 — 12% der Einkünfte an die Moſchee. 

Der Eigenthümer machte ein gutes Geſchäft, denn er war von 

Steuern frei und vor Konfiskation ſicher geſtellt, allein die Moſcheen 
ebenfalls, denn ſtarb er ohne natürliche Erben, ſo verfiel das Gut als 

unbedingtes Wakf an dieſelbe. 
Oder auch die Moſchee kaufte das Gut um den vierten oder 

fünften Theil ſeines wahren Werthes, bezog die Zinſen des verausgab— 
ten Kapitals während des Lebens des Beſitzers, dem die Rente blieb, 

und kam nach ſeinem Tode in vollſtändigen Beſitz, meiſtens ohne Be— 

dingung, oft nur gegen eine Entrichtung kleiner Renten an die Erben. 
Wir ſehen alſo, daß die Wakufs-Verwaltung ganz gute Geſchäfte 

machte, um die ſie ſelbſt unſere Börſe-Spekulanten beneiden könnten. 

Der Staat muß dieſem Unweſen ein Ende machen, und er iſt 

auch dazu berechtigt. 
Die erſte Klaſſe der Staats-Wakufs iſt er einzuziehen befugt, 

eben ſo alle zuſammen aber der Beſteuerung zu unterziehen. 

Nach den Begriffen koranmäßigen Staatsrechtes iſt der Staat 

der einzige rechtmäßige Beſitzer allen Grund und Bo— 
dens im Reiche. 

Sowohl einzelne, als auch ganze Körperſchaften ſind nach die— 

ſen Begriffen nur die Nutznießer alles unbeweglichen Eigenthums. 

Die Moſcheen ſind mit den Staats-Wakufs auf eben die Art 

und Weiſe wie die Lehensträger Saims und Timarlis nur gegen 
Leiſtung gewiſſer Verbindlichkeiten belehnt worden. 

Bei jenen beſtand die Leiſtung in Kriegsdienſten, bei der Kirche 

in Erhaltung der Moſchee, Schulen, Spitäler ꝛc. 
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So gut alſo der Staat die Lehen gegen Entſchädigung der 
Belehnten einziehen konnte und eingezogen hat, eben ſo kann er alle 

Wakufs, welche urſprünglich bei der Eroberung an die 

Kirche überlaſſen wurden, und auch ſpäter als Sta ats-Schenkungen 

an die Kirche kamen, unbedingt einziehen, wenn nur die Dotation des 
Perſonals dieſer Anſtalten, und die Erhaltung der Baulichkeiten aus 

den Staatsmitteln übernommen wird. 
Kein unerbittliches Korandogma beſchränkt in dieſem Punkte 

den Sultan, denn es verpflichtet ihn zwar das heilige Buch zur 
Erhaltung der Moſcheen und frommen Stiftungen, allein es ſtellt 
ihm nicht die Bedingung, daß dieſes durch liegendes Beſitz— 
thum geſchehen müſſe, und ſobald er die Anſtalten aus Staats— 
mitteln dotirt, iſt dem heiligen Buche genug gethan. 

Auch einige analoge Fälle aus der Staats-Praris früherer Zeit 
ſcheinen dieſes Recht anerkannt zu haben, denn es exiſtiren „Fetvas“, 

welche die Umwandlung des Wakufs in Militärlehen, bei 
beſonderer Verdienſtlichkeit des Belehnten, geſtattet 

haben. 

Was die zweite Art Wakufs betrifft, ſo kann ſie der Staat 
als Privat⸗Eigenthum und urſprüngliches Mülk (Mülk, freier Beſitz, 
erbliches Eigenthum) nicht einziehen, wohl aber, und vollkommen dog— 
matiſch berechtigt beſteuern. 

Denn die frühern Eigenthümer konnten ihr Beſitzthum nur 
mit demſelben Rechte, mit dem ſie es ſelbſt beſaſſen, abtreten. 

Nun beſtanden und beſtehen nach dem osmaniſchen Staats— 

rechte keine abgabenfreien Mülks, und es iſt demnach eine Uſur— 

pation der Kirche geweſen, ſolche beim Uebergange in ihr Eigenthum 

den pflichtigen Laſten zu entziehen. 
Es beſtehen ſogar Geſetze, daß ein Mülk erſt nach Abtragung 

aller Privatverbindlichkeiten, die darauf haften, in ein Wakuf verwan— 
delt, und daß derlei Privat-Reklamationen, ohne Verjährung gegen 

die Wakuf⸗Verwaltung geltend gemacht werden können; um ſo mehr 

kann alſo der Staat ſein Beſteuerungsrecht geltend machen. 
Noch weniger Hinderniſſe können ihm bei der Beſteuerung der 

III. Klaſſe geſtellt werden, da dieſe ſogar des Charakters kirchlicher 

Fundationen entbehren, nur ein prrvilegirtes weltliches Beſitz— 

thum ſind. 
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Die Klaſſifizirung der Wakufs in eine oder die andere Kategorie, 
je nach den Eigenſchaften, die dieſe drei Arten unterſcheiden, dürfte 
keinen beſondern Schwierigkeiten unterworfen ſein. 

Denn als eine Ausnahme der verwirrten türkiſchen Zuſtände 
beſitzen alle Wakfs ordentliche Grundbücher und genau geführte Ver— 

waltungs⸗Regiſter, welche den Rechts- und Beſitz⸗Titel md die Eis 
genſchaften eines Jeden genau ausweiſen. 

Der Sultan würde auch die Orthodorie ſeines Volkes durch 
dieſe Maßregeln weniger verletzen, als durch die Aufhebung der Scla— 
verei oder durch die Banquet-Beſuche der weſtländiſchen Geſandten, 
und würde daraus mehr reelle Vortheile für die künftige Wohlfahrt 
ſeines Staates ziehen, als aus dieſen unnützen und unfruchtbaren 
Demonſtrationen. 

Allein er mußte den Fehdehandſchuh den Ulemas hinwerfen 
und den Kampf zuerſt mit ihnen ausfechten, was er denn doch ein— 
mal wagen muß, wenn er überhaupt für ſeine Reformen eine Dauer 
erzielen will. 

Leider hat er durch eine verfrühte Verletzung von Korans— 
dogmen ſich ſelbſt um einen großen Theil der Kräfte gebracht, die 

er hier in dieſer Frage zur Erzielung wirklich praktiſcher uw 
bedürfte. 



Kapitaliſtrung des Lributs in den Kürſtenthümern. 

Wenn ein Privatmann im Beſitze großen Eigenthums iſt und 
ihn ſchlechte Zeiten um die Mittel bringen, welche zur blühenden 
und zweckmäßigen Erhaltung unumgänglich nothwendig ſind, ſo ge— 
bietet ihm die Klugheit, einige Theile loszuſchlagen und mit den 

erlöſten Mitteln das in ſeinem Beſitz Gebliebene um deſto kräftiger 
und erfolgreicher zu verwalten. 

Ich glaube, daß die profane Lehre, auf den türkiſchen Staat 

angewendet, nicht zu verwerfen iſt. 

Die Souveränität der Pforte über dieſe Länder iſt ihr eine Laſt. 
Sie hat ihr die Veranlaſſung zu Interventionen gegeben, die 

mit ungeheuren Geldopfern verbunden waren. 
Zu verſchiedenen Malen, in der Zeit von 30 Jahren, wäre ſie 

bald die Veranlaſſung von Kataſtrophen für das Reich geworden. 

Die Agenten, die ſie in ihren Ländern unterhält, und die 
kleinſte Differenz mit den Regierungen derſelben, koſtet ſie jedesmal 
mehr als der armſelige Tribut eines Jahres ihr einbringt. 

Europa hat ſich gewöhnt, dieſe Länder als unabhängig zu 

betrachten, und wir ſehen in neueſter Zeit die Bemühungen dahin 

zielen, durch die Erblichkeit der Fürſtenwürden ſie noch autonomer 

zu ſtellen. 
Das Beſtreben iſt auch natürlich, denn man will die Türkei 

kräftigen und das Verhältniß zu ihren Vaſallen-Staaten ſchwächt 

ſie nur. 
Es wird auch eine nicht ferne Zeit kommen, wo dieſe faktiſch 

ſouveränen Staaten nach einer völkerrechtlichen Anerkennung dieſes 
Faktums verlangen, und es auch erlangen werden. Die Pforte würde 

dann dieſes Faktum hinnehmen müſſen, vielleicht ohne Entſchaͤdigung 
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vielleicht mit Verluſt; während, wenn ſie ſelbſt die Initiative ergreift, 

ſie dieſe Angelegenheit wenigſtens mit großen finanziellen Vortheilen 
ſchlichten könnte. 

Die Pforte verſuche den Antrag, die Länder als ſouverän anzu— 
betrachten, gegen Kapitaliſirung des Tributs. 

Ich meine nicht allein die Kapitaliſirung im Verhältniß des 

Tributs als Zinſenbetrag, ſondern auch eine Reluirung ihrer Son— 
veränitäts-Rechte. 

Ich glaube, die Pforte würde bei dieſem Verſuche eine gün— 
ſtige Aufnahme finden und eine brillante Finanzoperation machen. 

So viel mir die Zuſtände und die Geſinnungen der Völker 

dieſer Provinzen in Bezug auf dieſe Fragen bekannt ſind, ſo glaube 

ich, daß alle drei Fürſtenthümer zuſammen eine Summe von 60 

bis 70 Millionen Gulden C. M. als Ablöſung ihrer Tributpflich— 
tigkeit, entrichten könnten — und vielleicht gerne entrichten würden. 

Eine Summe, die der jetzigen Finanzverlegenheit des Staates 

mit einem Male abhelfen dürfte. 



Einführung einer Gefindefleuer. 

Alle Schriffteller, die über den Orient geſchrieben haben, find 

einſtimmig in der Kritik über den verderblichen Lurus der Diener— 
ſchaft, der in der Türkei von den traurigſten Folgen, ſowohl für die 

Sitten der Geſellſchaft, als auch in ſtaatsökonomiſcher Beziehung iſt. 
Man vergleiche eine türkiſche Haushaltung mit unſern euro— 

päiſchen, die relative Armuth ihrer Wohnungen und ihres Mobiliars 

im Verhältniß zu den unſerigen. 

Bei den höchſten Würdenträgern die ſchlechte, kaum genießbare 
Küche, wie ſie kaum in den armen Bürgershäuſern großer Städte 

ſich vorfindet, und ſehe dann das Ausgaben-Budget, ſo erſtaunt man 

über die ungeheuren Summen, die dort verwendet werden. 
Und was iſt die Urſache? 
Die Unzahl von Dienern, die Alles verſchlingt, theils auf recht— 

mäßige Weiſe, theils durch Veruntreuung. 
Ihre Haushaltung iſt der Mikrokosmus des Staates, da und 

dort ſucht man unverſchämte Bereicherung auf Unkoſten des Herrn. 
Das Geſinde zehrt am Marke des Privateigenthums, abſorbirt alle 

Finanzkräfte des Würdenträgers und zwingt ihn zur Veruntreuung 

und Mißbrauch ſeiner Gewalt, um dieſem unglücklichen Lurus fröhnen 

zu können, der alſo eine Haupturſache der Korruption wird. Denn 

der Türke ſieht in der Zahl ſeiner Dienerſchaft einen Gradmeſſer ſeiner 

Würde und ſeines Anſehens. 
Der geringſte Beamte zählt wenigſtens ein Dutzend ſolcher 

Pflaſtertreter, hohe Würdenträger oft gegen Hundert. 
Der Paſcha in der Provinz beſitzt einen förmlichen Hofſtaat 

von Privatbedienſteten: Schatzmeiſter, Stallmeiſter, Kammerherren u. dgl. 

Nie wird ein vornehmer Türke ausgehen, ohne ſich von einem 
Dutzend ſolcher Diener begleiten zu laſſen. 
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Wie viele Hände werden auf dieſe Art dem Landbaue und den 
nützlichen Gewerben entzogen? 

In Konſtantinopel allein iſt die Zahl der Dienſtboten an 

150,000, wie groß alſo im ganzen Reich? Ich glaube demnach, daß - 
durch die Einführung einer hohen Dienſtbotenſteuer, dieſem Uebel 
begegnet werden könnte. 

Der Gewinn großer Arbeitskräfte wäre die unmittelbare Folge 
davon; die Beſeitigung einer wichtigen Urſache zur Korruption, die 
weitere mittelbare Konſequenz. 

Ein Wort noch über die Ein- und Ausfuhrzölle in der Türkei. 
Die traktatmäßig regulirte Angelegenheit hat ihren guten Theil 

beigetragen zur Verarmung des Landes. 
Alle Artikel ohne Unterſchied, woher ſie auch kommen mögen, ob 

fie Manufaktur-Erzeugniſſe oder Rohprodukte find, zahlen einen Ein⸗ 
fuhrszoll von 3%, während wieder alle aus der Türkei auslaufenden 

Artikel, alſo auch die Rohprodukte, 15% zahlen. 
Alſo juſt das Entgegengeſetzte von dem, was die vernünftigen 

und als ſolche anerkannten Grundſätze der Staats-Oekonomie gebieten. 
Iſt die Türkei ein bloßer Agrikulturſtaat, und als ſolcher ange— 

nommen, jo kann wohl der geringe Einfuhrzoll der Manufaktur-Artikel 
als zweckmäßig erſcheinen — weniger aber der geringe Einfuhrzoll auf 

Rohprodukte und Getreide, der nur zum Nachtheile der türkiſchen Ur— 

produktion wirken muß, aber auf keinen Fall und durch keine Lehre zu 

rechtfertigen die Belegung ſeiner eigenen Rohprodukte mit Ausfuhr— 
zöllen, die jeden Abſatz erſchweren, und auf ein Aufkommen des Acker— 

baues nur nachtheilig rückwirken können. | 

Nun iſt aber die Türkei, obgleich verwahrloſt, nicht ganz in dem 

primitiven Zuſtande eines Ackerbauſtaats, ſie beſitzt in einigen Provinzen 

Kleinaſiens und den großen Städten des Litorales eine originale 

Manufaktur-Erzeugung, es ſcheinen alſo, wenn auch nur theilweiſe, 

Schutzzölle für das Aufblühen der Türkei nothwendig. 

Es folgt das Reſultat dieſer Anſchauung, daß die Ausfuhrzölle 
auf Getreide und Rohprodukte gänzlich aufgehoben, die Traktate auf's 

Neue revidirt und der geringe, der Produktion der Türkei ſchädliche Zollſatz 
von 3% durch entſprechende und erhöhte Schußzölfe erſetzt werden ſollte. 



Die Udiftlik-Sahibis. 

Uebergehen wir zum nächſten unſerer Reformaphorismen, die 

Aufhebung der Tſchiftlik-Sahibis, des Krebsſchadens zweier einſt 
blühenden türkiſchen Provinzen, Bosniens und der Herzegovina. 

Um dieſes Wort zu erklären und den Mißbrauch, den es in ſich 

ſchließt, verſtändlich zu machen, müſſen wir eine Erklärung des os— 

maniſchen Lehenweſens vorausſchicken. 
Jedes eroberte Land wurde durch die türkiſchen Herrſcher in 

eine Anzahl von großen und kleinen Lehen eingetheilt, und dieſe an 
verdiente Krieger gegen Verpflichtung, Kriegsdienſte zu leiſten und be— 

waffnete Mannſchaften zu ſtellen, auf die Art vergeben, wie es in 

unſern europäiſchen Staaten üblich war. Jedes Lehen, ob groß oder 

klein, heißt „Kilidſch“ Säbel — nämlich die dem Schwerte verliehene 

Belohnung. 
Der Lehensträger heißt „Spahi“ Ritter, weil urſprünglich nur 

berittene Krieger belehnt wurden. 
Ein großes Lehen, welches über 500 Aecker betrug, heißt Siamet, 

und der Träger desſelben Saim; ein weniger als 500 betragendes 
Timar, und der Beſitzer desſelben Timarli. Die Spahis genoſſen 

die Einkünfte des verliehenen Beſitzthums, welche wie bei uns in 
Zehent und Leiſtungen der Bauern beſtanden. Dafür hatten ſie die 

Verbindlichkeit perſönlich in den Krieg zu ziehen, und auch im Ver— 

hältniſſe der Einkünfte des Lehens eine beſtimmte Anzahl von Be— 

waffneten zu ſtellen, die, von ihnen ausgerüſtet, während des Feldzu— 

ges bezahlt und ernährt wurden. Das kleinſte Lehen hatte 3000 

Aſpern Einkünfte und ſtellte einen Berittenen, jede 3000 Aſpern mehr 

einen zweiten u. ſ. f. 
Die Timare bis zu 6000 Aſpern Einkünfte, konnten von dem 

Statthalter der Provinz (Beglerbeg) mittelſt ihres Diploms (Buju— 

ruldi) ertheilt werden. 
8 
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Zu einem Siamet bedurfte man des Lehensbriefes der Pforte, 

jedoch meiſtens auf Vorſchlag des Statthalters. 

Ein weſentlicher Unterſchied jedoch zwiſchen europäiſchem und 

türkiſchem Lehensſyſtem beſtand darin, daß die türkiſchen Lehen, mit 
wenigen Ausnahmen, nicht erblich waren. 

Es hatte zwar der Sohn den nächſten Anſpruch auf dasſelbe, aber 

er mußte um eine neue Belehnung einkommen, welche ihm nur 

ertheilt wurde, wenn er wirkliche Kriegsdienſte geleiſtet hatte. 

In dieſem Falle hatte er das Recht, auf ein Lehen, nicht 

aber auf eben dieſes, welches ſein Vater beſeſſen, ſon— 

dern nur eines mit gleichem Einkommen. 

Es beſtand alſo auch ein Unterſchied zwiſchen dem Lehensweſen 

Bosniens und des übrigen türkiſchen Reichs, denn jenes war nach 

europäiſcher Art im Mannsſtamme erblich. 

Dieſer Ausnahmszuſtand Bosniens hatte ſeinen Grund darin, 

daß hier nicht die Eroberer, ſondern der Nationaladel des Landes 

im Beſitze ſämmtlicher Lehen war. 
Bei Gelegenheit der Eroberung Bosniens hatten nämlich die, 

Feudalherren dieſes Landes gegen Vorbehalt ihrer früher genoſſenen 
Rechte den Islam angenommen, und da das Lehensweſen dieſes 
Landes nach abendländiſcher Art eingerichtet war, ſo blieb es auch 

in dieſer Verfaſſung nach der türkiſchen Eroberung. 
Ob übrigens der Spahi ein erbliches oder ein zeitliches Lehen 

beſaß, ſo blieben ſeine Rechte auf die Nutznießung dieſelben. Nur 
entbehrten die Saim und Timarli die Patrimonial-Gerichts— 
barkeit, während die Lehensherren Bosniens ſie beſaßen. 

Die Unterthanen oder Bauern waren die auf den Lehensgütern 

anſäßigen Erbpächter oder Grundholde. 
Der Bauer, welcher einen Grund im Erbzins hatte, heißt 

„Tſchiftli“-Hufner — fein Bauerngut „Tſchiftlik.“ 
Sie waren in ganze und halbe Tſchiftliks eingetheilt, welche 

den Seſſionen des ungariſchen Urbariums entſprechen. 
Die weniger als eine halbe Hufe beſaßen, hießen Nebaks, 

und entſprechen unſern ſogenannten Kleinhäuslern. 

Ein ganzer Tſchiftlik enthielt von beſtem Grund 60, von mitt— 

lern 80, von ſchlechtem 120 Dönum. 
Ein Dönum iſt gleich 400 Quadratklafter. 
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Die Abgaben der Bauern waren ſo ziemlich dieſelben wie die 
in unſern Ländern gebräuchlichen, und ſo lange das Gut im Beſitze 
derſelben Familie blieb, eben nicht unerſchwinglich. 

Es lag im Intereſſe des Grundherrn, die Kräfte ſeiner Bauern 
zu ſchonen, und die Furcht, alle Arbeitskräfte zu verlieren, trug das 
Ihrige zur Schonung bei. 

Denn es beſtand eine unbeſchränkte Freizügigkeit innerhalb der 

Grenzen des Reiches, in Folge deſſen es oft geſchah, daß bei zu 

großer Bedrückung von Seite des Herrn ganze Ortſchaften ſich auf 

das Gebiet eines andern Feudalherrn flüchteten, bei dem ſie eine beſſere 
Behandlung zugeſichert bekamen. 

Dieſe Motive trugen, wie eben geſagt, dazu bei, das Los der 

Bauern eben nicht viel ſchlimmer zu machen, als es noch vor 50 Jah— 

ren in Ungarn geweſen. 
Allein bald wurde es in Bosnien anders. 
Der ſtolze und mächtige Adel Bosniens hatte ſeine Unabhän— 

gigkeitsgelüſte ſo weit geltend gemacht, daß er auf ſeinen Beſitzungen 
in Bosnien volle Souveränitätsrechte ausübte, keine Einmiſchung der 
Pforte geſtattete, ihre Statthalter nicht im Lande duldete, und alle 

Statthalterſchaften des Landes als erbliche Würden uſurpirte. 
Die Pforte ſuchte dieſen gefährlichen Beſtrebungen zu begegnen, 

und griff zu ihren gewöhnlichen Hilfsmitteln, den Janitſcharen. 

30—40000 dieſer wilden Soldateska wurden für beſtändig 

im Lande garniſonirt. 
Mit ihrer Hilfe wurde es möglich, den von ihr ernannten 

Vezier und die andern Pfortenbeamten zu halten. 

Sie erreichte zwar im Laufe der Zeit ihren Zweck und brach 

die Macht des bosniſchen Adels, allein die Maßregel wurde auch 

die Urſache des maßloſeſten Elends des Landes, denn mit der Feſt— 

ſetzung der Janitſcharen im Lande, begann der unendliche Mißbrauch: 
die Entſtehung der Tſchiftlik-Sahibis. 

Theils die gemeinen Janitſcharen, theils ihre Chefs zwangen 
den Bauern durch Erpreſſungen, Drohungen, Mißhandlungen und 
andere Gewaltthaten, ihnen ihre Bauerngründe abzutreten; oft gaben 
ſie dieſelben um ganz willkürlich beſtimmte Summen unter dem 

Werthe, meiſtens aber ganz ohne Bezahlung, um nur den Mißhand— 

lungen zu entgehen. 
8 * 
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Der neue türkiſche Beſitzer nannte ſich nun Tſchift— 
lik⸗-Sahibi. Da dem eigentlichen Lehensherrn die Rechte auf 
ſein Gut blieben, ſo waren nach allen Rechtsbegriffen die neuen 
Beſitzer nur Tſchiftlik geworden, und hätten ſowohl die 
Giebigkeiten an den Staat, als an den Lehensherrn 
zu entrichten gehabt, natürlich gegen den Genuß des 

von ihnen aus eigenen Mitteln zu bearbeitenden 
Bauerngutes. 

Allein dem war nicht ſo. 

Sie warfen ſich neben dem geſetzlichen Lehensherrn auf denſel— 
ben Beſitzungen zu einer zweiten Art von Lehensherrn auf. 

Der Bauer mußte wie früher das Gut aus eigenen Mitteln 
und mit eigenen Kräften bearbeiten, mußte die Abgaben an den 
Staat und den geſetzlichen Landesherrn entrichten, allein außerdem 

noch und nach Willkür desſelben, die Abgaben an den Tſchiftlik— 

Sahibi, die bei weitem alle andern übertrafen, und oft zwei Drit— 
tel der ganzen Einnahme des Bauers ausmachten. 

Da nun in dieſen Ländern faſt alle Bauerngüter in den Hän— 

den dieſer „Tſchiftlik-Sahibis“ find, fo hat man einen Maßſtab für die 
ungeheuere Laſt, welche die Einwohner derſelben zu Grunde gerichtet, 
und an den Bettelſtab gebracht hat. 

Das Lehensweſen iſt wenigſtens nominell aufgehoben, und ob— 

gleich es in Bosnien noch faktiſch beſteht, ſo iſt doch zu erwarten, 

daß mit der Zeit auch dieſe Maßregel durchgeſetzt wird. — 
Allein kein Geſetz hat es ſich noch zur Aufgabe gemacht, um 

dieſes Krebsgeſchwür der Tſchiftlik-Sahibis zu heilen. 

Wir glauben alſo, daß jeder Reform in Bosnien und der Her— 

zeg ovina die Regelung der Verhältniſſe der Tſchiftliß-Sahibis zum Bauer 
vorangehen müſſe. 

Es ſollen die Beſitztitel derſelben genau geprüft werden, dort, 

wo, wie es oft der Fall iſt, nicht einmal eine Urkunde 

über den fingirten Verkauf vorliegt, kann die Regie— 

rung mit vollem Rechte ihnen jeden Anſpruch auf Lei— 

ſtungen von Seite der Bauern entziehen; dort, wo Urkun— 
den und Kontrakte vorliegen, muß fie leider den Beſitztitel reſpektiren. 

Denn die Regierung kann die Abolirung der Lehensrechte auf 
dieſe Art von Grundherren nicht ausdehnen, da hier dasſelbe Ver— 
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hältniß iſt, wie auf jenen Grundherrſchaften unſerer Monarchie, wo 

die Bauern ſogenannte Kontraktualiſten ſind. 

Sie müßte alſo hier durch ein zweckmäßiges Urbarium die 

Giebigkeiten regeln, und dadurch nach und nach die Bauern in den 

Stand ſetzen, ſich mit der Zeit ſelbſt von den kontraktmäßigen Lei— 
ſtungen an die Tſchiftlik-Sahibis gänzlich abzulöſen. 

Ich ſchließe hiemit meine kritiſche Beleuchtung der 21 Re— 
formpunkte. 

Die nachfolgenden 5 Punkte ſind nur ſpezielle Abtheilungen 
der vorangegangenen Hauptreformpunkte, und durch die Durchfüh— 

rung dieſer bedingt. 

| Die vorangegangenen Betrachtungen über die Möglichkeit oder 

Unmöglichkeit ihres Inslebentretens ſind auch auf ſie anwendbar. 
Auch ſteht der Anwendung der Punkte 17, 18, 20 und 21 

kein Koran-Dogma, kein Vorurtheil, welches beſonders berückſichtigt 

werden müßte, entgegen. 

Was den Punkt 19 betrifft: „Vertretung der Chriſten in dem 
oberſten Staatsrathe zu Konſtantinopel durch zwei Organe jeder 
Nation der Rajahs“, ſo findet hier Alles, was wir über die Feſt— 

ſtellung des beſonders zu berückſichtigenden Unterſchiedes zwiſchen 

Chriſten und Türken erwähnten, auch hier ſeine Anwendung. 
Im Uebrigen ſind dieſe Punkte für die Reformen ſo nothwen— 

dig und zweckmäßig, daß eine gerechte Kritik ſie billigen muß. 
Ich übergehe alſo zum Schluſſe des Werkes, indem ich einige 

Worte über das zu beobachtende Verhalten des Staates zu den 
Ulemas, und einige Bemerkungen über die ſchon gehobene Sclaverei 

nachſchicke. 

Ich habe in der erſten Abtheilung eine genaue Darſtellung 

über die Organiſation der Ulemas und ihre Stellung zum Staate 
vorausgeſchickt, ich wollte damit einem Irrthume begegnen, der leicht 

von großen Nachtheilen bei der künftigen Regelung dieſes Verhält— 

niſſes ſein könnte. 
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Der Irrthum beſtand darin, daß man ſie allgemein für eine 
Prieſterſchaft hält, und ihren Einfluß aus der Macht 

herleitet, welche jede Kirche als ſolche in einem Staate 

einnimmt, und die ſich im Verhältniß zum Staate mit mehr oder 

weniger Erfolg überall geltend macht. 

Dieſes iſt nicht bei den Ulemas der Fall, ſie ſind eine Kor— 
poration von Rechtsgelehrten und Richtern, und haben 

uur als ſolche ihren Einfluß. 
Der Scheich ul-Islam ſelbſt hat außer der Obliegenheit beim 

Tode des Sultans das Grabgebet zu verrichten, kein irgend einen geiſt— 
lichen Charakter tragendes Recht. Daß dieſes nach mohamedaniſchen 

Dogmen keine Prieſterwürde begründet, haben wir gezeigt. 

Alle ſeine übrigen Funktionen ſind die eines Richters oder Juris— 

Konſulten, feine Stelle wird aus den Kadiaskern beſetzt, welche, wie wir 

wiſſen, Präſidenten der oberſten Gerichtshöfe ſind. 

Wenn wir in Europa etwas dem Weſen dieſer Korporation Ana— 

loges ſuchen wollen, ſo könnte man ſie mit den franzöſiſchen 

Gerichts-Parlamenten vor der Revolution verglei— 

chen, und den Scheich-ul-Js lam eher lebenslänglichen 
Präſidenten ſolcher Parlamente, als Hohen-Prieſter 
nennen. 

Eine der Klaſſen dieſer Korporation, die Imams, ſind zwar die 

eigentlichen Kultusdiener nach unſeren Begriffen, allein ſie nehmen 
die unterſten Rangklaſſen der Ulemas-Hierarchie ein, und können ſich 

zu den höhern nie erſchwingen. Sie ſind auch ohne allen Anſehen 

beim Volke und mehr Verwalter der Moſcheen, als wirkliche 
Prieſter. 

Alſo, wie geſagt, allen ihren Einfluß haben die 

Ulemas als Richter und als Juriskonſulten. Dieſes 
muß man unwandelbar feſthalten, um ſich vor Mißgriffen zu 
bewahren. 

Man geht mit dem Gedanken um, Kirche und den Staat in 
der Türkei zu trennen, und indem man die Ulemas auf den Kultus 

verweiſt, hofft man dadurch ihren ſchädlichen Einfluß zu beſeitigen. 

Es würde dadurch das Entgegengeſetzte erfolgen. 

Jetzt ſind ſie zwar eine mächtige Korporation, aber dem Staate 

innig einverleibt. Durch die Beſetzung ihres Chefs vom Staate abhängig. 
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Die Intereſſen des Staates find noch in ultima ratione die 

ihrigen — die ſchädlichen Machtbefugniſſe, die ſie ausüben, ſind 

jetzt noch urſurpirte; und der Staat kann auf ſie einwirken und ſie 

modifiziren. 

Allein in dem Moment, wo er fie als Kirche aner— 
kennt, macht er ſie zu einem abgeſchloſſenen, vom 
Staate verſchiedenen Ganzen. 

Er muß ihnen die Rechte einer Kirche anerkennen, alſo auch 

jenes, die Unantaſtbarkeit der Dogmen zu bewahren und zu 
beſchützen. 0 

Aus dem Scheich-ul-Islam wird ein Patriarch oder Papſt, aus 
den Molas werden Biſchöfe. 

Durch ihren Corpsgeiſt ſind ſie noch immer ſo ſtark wie früher 
— allein ihr Einfluß muß vermehrt werden, da der Staat dadurch, 

daß er ſie als Mitglieder einer Kirche betrachtet, ihnen 
nothwendiger Weiſe eine geiſtliche Weihe zuerkennen muß, 

die fie bis jetzt nicht beſeſſen haben. 
Bis jetzt waren ſie nur Theilnehmer an der Auslegung der 

Koransgeſetze; werden fie als Prieſter anerkannt, jo find 

ſie ſeine einzigen Ausleger. 

Bis jetzt aus Herrſchſucht — in zeitweiſer Oppoſition mit der 

Staatsgewalt, wird von nun an dieſe Oppoſition überall 

dort eine Pflicht, wo der Staat die Dogmen des Korans 

antaſten will. 
Kurz, der politiſche Einfluß von Richtern und Rechtsge— 

lehrten wird ſich in den unendlich größern Einfluß von Prieſtern ver— 

wandeln. 

Die Fetvas, welche bis jetzt nur die „Vetos“ von 

Parlamenten waren, würden ſich in ein „Anathema“ 

der Kirche verwandeln. 
Ob dieſe Veränderung im Weſen der „Fetva“ zuträglich iſt? 

dieſe Antwort überlaſſe ich dem Urtheile jedes aufgeklärten Denkers!! — 

Ich glaube alſo, daß die Politik vielmehr dahin ſtreben muß, 

die Ulemas jedes prieſterlichen Charakters zu entkleiden 

und in ihrer Stellung von Richtern und Juriskonſul— 

ten zu belaſſen. Ich glaube endlich, um ſie zu ſchwä— 

chen, ſollte man eine Klaſſe aus ihrer Korporation 
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die eigentlichen Kultusdiener, die Imams ausſchei— 
den. Dieſe allein, als Prieſter mit dem Rechte der 

Wahrung der Religionsdogmen betraut, anerkennen. 
— Denn dieſe ſind, wie geſagt wurde, ohne Macht 

und ohne Einfluß, und können demnach, wenn auch 

in Oppoſition mit dem Staate dieſem nie jene 

Gefahren bereiten, welche durch die Anerkennung der 

Prieſterſchaft bei den obern mächtigen Klaſſen der 

Ulemas-Hierarchie dieſe für ihn erzeugen könnten. 

Nachdem die Aufgabe dieſes Werkes zum Theil auch die Kritik 

der Reformen enthält — jo muß ich auch einer ſchon ſtattgefundenen 

erwähnen und ſolche erörtern, es iſt dieſes die Aufhebung der 
Sclaverei. 



Die Aufhebung der Sclaversi. 

Ehe noch der eigentliche Reformationsakt im osmanischen Reich 

begann, hat man gleichſam als Einleitung eine Neuerung vorausge— 
ſchickt, welche dadurch, daß ſie die fanatiſchen Anſichten und die ural— 

ten Gewohnheiten des Volkes auf's Tiefſte verletzte, die offene und im 

Verborgenen lauernde Reaktion zur verdoppelten Thätigkeit anſpornen 
mußte. 

Dieſe Neuerung iſt die Aufhebung der Sclaverei. 

Wer die türkiſchen Verhältniſſe aus eigenen Anſchauungen oder 
authentiſchen Mittheilungen kennt, der wird zugeben, daß die Auf— 
hebung der dortigen Sclaverei ungeſetzlich erſcheint. 

Sie war aber in dieſem Augenblicke auch unpolitiſch und 

endlich unnöthig, weil man mit gehöriger Benützung der Umſtände 

in einigen Jahren denſelben Zweck erreicht hätte, ohne dem alttür— 

kiſchen Gewiſſen plötzlich Gewalt anzuthun. 

Aus dieſer überſtürzten Maßregel mußte dem ruhigen Beob— 

achter vor Allem klar werden, daß die Reformatoren der Türkei ſich 

mit dem Ruhme allein nicht zufrieden ſtellen, der morgenländiſchen 
Kultur die Bahn vorzuzeichnen, ſondern daß ſie dieſelbe auch in der 

möglichſt kürzeſten Zeit forciren wollen. Aber dieſe Herren ſcheinen zu 
vergeſſen, daß ein großes Volk kein engliſches Rennpferd von Epſom 

iſt, welches ſich nach Stallmeiſtervorſchrift dreſſiren läßt. 

Nach unſerer Ueberzeugung ſollte man ſich vorläufig damit be— 
gnügen, vorerſt den Samen der Civiliſation auszuſtreuen, und das 

allmälige, aber ſichere Wurzelſchlagen desſelben dem befruchtenden 

Einfluſſe der nächſten Zukunft überlaſſen. 
Die Abſchaffung der Sclaverei iſt unge ſetzlich — denn es iſt 

nicht eine poſitive Einführung, die der geſetzgebenden Gewalt des 
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Staates unterliegt — und die er alſo modifiziren kann, ſondern es 

iſt ein Glaubensdogma, das der Staat nicht nach Belieben interpre— 
tiren kann, und das der politiſchen Machtbefugniß entrückt iſt — 

und dieſes um jo mehr, als der Souverän dort weder die Eigen— 

ſchaften eines Propheten, noch eines islamitiſchen Papſtes beſitzt — er 
hat ſchlechterdings nicht das Recht, dieſe religiöſen Dogmen zu ändern, 
denn er iſt, wie Jedermann weiß, nur der Ausleger der Koransgeſetze. 

Im Gegentheile wird dieſes Sclaventhum nach türkiſchen Be— 

griffen ausdrücklich durch einen Glaubensartikel der im Koran enthal— 

tenen Offenbarung geboten, und nachdem eine Kirche, wenn ſie wirklich 
beſteht, auch das unbeſtreitbare Recht beſitzt, ſofort zu beſtehen wie ihre 

Dogmen erheiſchen, ſo kann auch die faktiſche Aufhebung der Scla— 

verei in der Türkei in ſo lange nicht ſtattfinden, als nicht das moha— 
medaniſche Glaubensbekenntniß total reformirt wird. 

Allein außer dem Gewiſſen der ſtrenggläubigen Moslims, hat 

man durch dieſe Aufhebung noch ein anderes Grundgeſetz des osmani— 

ſchen Kalifats verletzt, nämlich jenes über die Ehe des Sultans. 

Vermöge dieſes Geſetzes dürfen die Sultane nur Sela vin— 

nen heiraten, d. h. zu ihren legitimen Weibern machen, und nur 

ſolche können die Mütter der legitimen Herrſcher des Reiches werden. 
Es war dieß eine durch Staatsklugheit gebotene Satzung, um nicht 
einzelnen Familien, denen die Gemalinnen der Sultane angehörten, 

einen ungebührlichen Einfluß auf die öffentlichen Geſchäfte einzuräumen, 
den ſie vielleicht im egoiſtiſchen Intereſſe zum Nachtheile des Staates miß— 
braucht hätten. Da der Koran jede Ehe mit Chriſten verbietet, da ferner 

die Ehe mit Perſiern, als Ketzern, dem orthodoxen Moslims eben ſo 

ſündhaft erſcheint, und da endlich die Polygamie eine Verbindung 

mit europäiſchen Dynaſtien gänzlich unmöglich macht, ſo waren die 

früheren Sultane ausſchließlich auf die Töchter ihrer freien Unterthanen 

beſchränkt, und darum jenes Geſetz. 
Unpolitiſch war dieſe Neuerung zu nennen, weil ſie in dieſem 

wichtigen Momente, wo in der Türkei eingealterte Vorurtheile ge— 
ſchont werden ſollen, wenn fie nicht unmittelbar den anzubahnenden 

Fortſchritt hemmen, die heilig geachteten Sitten der Muſelmänner in 

ihren Grundfeſten erſchütterte. 
Polygamie und Sclaverei ſind dort unzertrennlich und gehen 

Hand in Hand mit einander. Eines kann ohne das Andere nicht be— 
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ſtehen; Eines muß mit dem Andern fallen, denn das ganze häusliche 
Leben der Türken iſt durch ſie bedingt und dem gemäß eingerichtet. Die 
Abſonderung der Weiber und ihre hergebrachte unausgeſetzte Ueber— 
wachung erfordern daher in jedem türkiſchen Hauſe zwei abgeſon— 
derte Haushaltungen. Die in Betreff der Mohamedanerinnen 
herrſchenden Geſetze verbieten es nämlich, ſie in Dienſte zu nehmen 
und ohne Aushilfe von Sclavinnen, müßten die Harembeſitzer ihren 

weiblichen Haushalt buchſtäblich ohne Dienerinnen laſſen, oder wie 

dieß thatſächlich bei türkiſchen Großen geſchieht, zu dieſem Zwecke aus— 
ſchließend Eunuchen verwenden, deren bloße Exiſtenz aber auch die 
Fortdauer der Sclaverei bedingt, weil kein freier Mann ſich dieſem 
traurigen Schickſale ausſetzen darf. 

Wir glauben mit Anführung dieſer Thatſachen hinlänglich 

bewieſen zu haben, daß, in ſo lange die türkiſche Vielweiberei be— 
ſteht, auch die damit auf's Innigſte verbundene Sclaverei nicht plötz— 

lich abgeſchafft, ſondern daß deren Abſchaffung nur allmälig vorbe— 

reitet werden kann. 

Wenn aber überhaupt die Sclaverei aufgehoben werden kann, 
ſo hätte man ſie zu einer ſtaatsökonomiſchen Frage machen und dar— 

nach handeln ſollen. 
Sämmttiche Sclaven in der Türkei dürften die Ziffer von 

500,000 Köpfen nicht überſteigen. Der Durchſchnittspreis eines dortigen 

Sclaven beträgt 3 bis 4000 Piaſter, alſo 3 — 400 fl. CM. Die 
Geſammtſumme der türkiſchen Sclaven repräſentirt demzufolge unge— 

fähr ein Kapital von 200 Millionen. 
Setzen wir nun den Fall, der osmaniſche Staat oder die 

Weſtmächte übernehmen den Freikauf dieſer ſämmtlichen Sclaven 

und repartiren dieſe Summe auf zwanzig nach einander folgende 

Jahre, ſo ſtellt ſich dafür eine jährliche Ausgabe von 10 Millionen 
Gulden, und jedes Jahr eine Emancipation von 25,000 Sclaven 
heraus. 

Das Kapital kann nur das erſte Jahr als brachliegend betrach— 

tet werden, da ſchon die nächſten Jahre Zinſen abwerfen und den 

Ueberſchuß zur Amortiſation bringen. 
Man koloniſire mit dieſen Freigelaſſenen die endloſen Strecken 

von Kronländereien, welche, obwohl mit dem fruchtbarſten Boden ge— 

ſegnet, gegenwärtig gleich troſtloſen Wüſteneien ausſehen, und außer 
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dem unſchätzbaren Vortheil der allmäligen Kultivirung des Landes 

werden die von dem freigewordenen Sclaven einzuhebenden Steuern 
dem Staate ſchon bald eine ganz neue und ergiebige Quelle von 

Einkünften erſchließen. 

Um aber den alljährlichen Zuwachs an Sclaven im osma— 
niſchen Reiche, insbeſondere den Import von Sclavinnen aus dem 

Auslande zur häuslichen Verwendung wohlhabender Türken durch— 
greifend zu vermindern, bedarf es wahrlich nicht einer offenen 

Verletzung der Dogmen des Korans, ſondern die Zollgeſetzgebung 
ſcheint uns in dieſer Beziehung ein ſehr ausreichendes Hilfsmittel 
darzubieten. Denn der Padiſchah braucht nur einen Einfuhrzoll von 

50 Prozent auf dieſen außerordentlich gefragten Handelsartikel zu 
ſetzen, und außer einigen hundert ſchönen Cirkaſſierinnen, welche 
übrigens mit ihrem glänzenden Loſe in den konſtantinopolitaniſchen 

Harems weit zufriedener ſind, als man es ſich in Europa gewöhnlich 

einbildet, dürfte der bisherige internationale Verkehr mit jener reizen— 
den Waare, alſo auch die Sclaverei, nach und nach weſentlich 
abnehmen. 



Im gleichen Verlage if ſo eben erſchienen: 

Die Grundlagen 

Aufgaben des Friedens. 

Profeſſor L. Stein, 
Verfaſſer der „Geſchichte der ſocialen Bewegung in Frankreich“. 

gr. 8. br. Elegante Ausſtaklung. Preis 48 kr. EM. 

Dieſe Schrift, die erſte, welche der berühmte Gelehrte ſeit ſeiner Berufung nach 

Oeſterreich veröffentlicht, iſt unter höherem Eiufluſſe geſchrieben und ſpricht die 

Ideen eines gewiegten Staatsmannes aus. Dieſelbe verfehlt ſonach nicht, 
Aufſehen zu erregen. 

Ferner: 

Die Regelung 

öſterreichiſchen Geldweſens 

Reform der Pank. 
gr. 8. broſch. Preis 30 kr. CM. 

Der anonyme Verfaſſer — ein Finanzmann — veröffentlicht in dieſer Brochure 

einen neuen, äußerſt praktiſchen Plan zur Conſolidirung der Geldverhältniſſe 

und Reform der Banken, insbeſondere der öſterreichiſchen Nationalbank. Wie 

ſehr derſelbe den „Nagel auf den Kopf getroffen“, beweiſt der raſche Abſatz der 

Brochure. Die erſte Auflage wurde binnen wenigen Tagen am Platze vergriffen. 



National-Jörachtwerk! 

In meinem Verlage iſt vor Rurzem erſchienen: 

ſen. 

Ju vier Ausgaben. 
Ausgabe Nr. 1. Duodez. Elegant broſchirt, Preis .. 4 fl. — kr. 
Ausgabe Nr. II. 5 „ in engliſche Leinwand 

gebunden, mit Goldverzierung u. Gold— 
ſchnitt, Preis 2. on 

Ausgabe Nr. III. Pracht⸗Ausgabe. Octav. In Seide 
höchſt elegant gebunden, mit reicher 
Goldverzierung u. in Goldſchnitt, Preis 10ů„ — „ 

Ausgabe Nr. IV. Luxus⸗Ausgabe. Oct. In allego⸗ 
riſchemmaſſiv⸗plaſtiſchem Relief 
Einband von Terra-fonda auf 
Moſaik⸗Goldgrund. (Reue Er⸗ 
findung), wohlriechend, Preis. . . 22 „ — „ 

Die „wilden Roſen“ zählen unftreitig zu den beſten lyriſchen Dichtungen 
der Gegenwart, und es wurden dieſelben bekanntlich vom Publikum mit wahrer 
Sehnſucht erwartet. Dieſe neue Auflage iſt auf das Prachtvollſte ausgeſtattet, 
und reiht ſich in typographiſcher Beziehung den ſchönſten Erzeugniſſen der 
Preſſe an. Namentlich übertrifft die Ausgabe Nr. IV (wozu 
der Einband eines jeden Exemplars in eigens nach Original-Zeichnungen von 

C. Geiger angefertigten Modellen gegoſſen wird) Alles bisher in 

Deutſchland durch den Buchhandel und in Buchbinder⸗ 
arbeit Gebotene, und bildet dieſelbe das ſinnigſte und prachtvollſte 
literariſche Feſtgeſchenk. 

Exemplare dieſes Prachtwerkes liegen zur Beſichtigung bei mir, ſo wie in 
allen größeren Buchhandlungen der Monarchie auf. 

Eduard Hügel, 
Buchhändler, Herengasse Ar. 25J, im Fürst 

Liechtenstein schen Palais. 
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